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Zehnte Verordnung
zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher Vorschriften

(Zehnte Betäubungsmittelrechts-Änderungsverordnung – 10. BtMÄndV)

Vom 20. Januar 1998

Auf Grund des § 1 Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994
(BGBI. I S. 358) nach Anhörung von Sachverständigen und auf Grund des § 11 Abs. 2 sowie des § 13 Abs. 3 dieses
Gesetzes verordnet die Bundesregierung:

Artikel 1

Änderung des Betäubungsmittelgesetzes

Das Betäubungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994 (BGBI. I S. 358), zuletzt
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 18. Juni 1997 (BGBI. I S. 1430), wird wie folgt geändert:

1. Die Anlage I wird wie folgt geändert:

a) Vor der Position Acetorphin werden folgende Wörter eingefügt:

„Teil A (numerisch geordnete Stoffe):

1. 4-Allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylazan

2. 1-(1,3-BenzodioxoI-5-yI)butan-2-yIazan (BDB)

3. [1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)butan-2-yl](methyl)azan (MBDB)

4. N-[1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin (FLEA)

5. 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on

6. 1-(4-Chlor-2,5-dimethoxyphenyl)propan-2-ylazan (DOC)

7. 3,5-Dimethoxy-4-(2-methylallyloxy)phenethylazan

8. 2,5-Dimethoxy-4-(propylsulfanyl)phenethylazan

9. 3-(2,4-Dimethylphenyl)-2-methylchinazolin-4(3H)-on (Methylmethaqualon)

10. (1-Phenylcyclohexyl)(propyl)azan (PCPr)

11. N-(1-Phenylpropan-2-yl)hydroxylamin (NOHA)

12. (Methyl)(3-phenylpropyl)azan (1M-3PP)

Teil B (alphabetisch geordnete Stoffe):“.

b) Die bisherigen Positionen Benzphetamin, Diethoxybromamphetamin, Dimethoxyamphetamin (DMA), Di-
methoxybromamphetamin (DOB), Dimethoxyethylamphetamin (DOET), Dimethoxymethylamphetamin (DOM),
Hydroxymethylendioxyamphetamin, Methoxyamphetamin (PMA), Methoxymethylendioxyamphetamin (MMDA),
Methylendioxyamphetamin (MDA), Methylendioxyethylamphetamin (MDE), Methylendioxymethamphetamin
(MDMA) und Trimethoxyamphetamin (TMA) werden im neuen Teil B wie folgt gefaßt und in alphabetischer
Reihenfolge eingefügt:

„Benzfetamin N-Benzyl-N,α-dimethylphenethylamin

Brolamfetamin (DOB) 4-Brom-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamin

Diethoxybromamfetamin 4-Brom-2,5-diethoxy-α-methylphenethylamin
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Dimethoxyamfetamin (DMA) 2,5-Dimethoxy-α-methylphenethylamin

Dimethoxyethylamfetamin (DOET) 4-Ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamin

Dimethoxymethylamfetamin (DOM) 2,5-Dimethoxy-4,α-dimethylphenethylamin

Hydroxymethylendioxyamfetamin N-[α-Methyl-3,4-(methylendioxy)phenethyl]hydroxylamin

Methoxyamfetamin (PMA) 4-Methoxy-α-methylphenethylamin

Methoxymethylendioxyamfetamin (MMDA) 3-Methoxy-α-methyl-4,5-methylendioxyphenethylamin

Methylendioxyethylamfetamin (MDE) N-Ethyl-α-methyl-3,4-methylendioxyphenethylamin

Methylendioxymetamfetamin (MDMA) N,α-Dimethyl-3,4-methylendioxyphenethylamin

Tenamfetamin (MDA) α-Methyl-3,4-methylendioxyphenethylamin

Trimethoxyamfetamin (TMA) 3,4,5-Trimethoxy-α-methylphenethylamin“.

c) Die Buchstaben a, b und d der Ausnahmeregelung der Position Cannabis (Marihuana) im neuen Teil B werden
wie folgt gefaßt:

„a) deren Samen, sofern er nicht zum unerlaubten Anbau bestimmt ist,

b) wenn sie aus dem Anbau in Ländern der Europäischen Union mit Zertifiziertem Saatgut, das in der jeweiligen
Fassung des Anhangs B zu Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1164/89 der Kommission vom 28. April
1989 (ABI. EG Nr. L 121 S. 4) aufgeführt ist, stammen oder ihr Gehalt an Tetrahydrocannabinol 0,3 vom
Hundert nicht übersteigt und der Verkehr mit ihnen (ausgenommen der Anbau) ausschließlich gewerblichen
oder wissenschaftlichen Zwecken dient, die einen Mißbrauch zu Rauschzwecken ausschließen,

d) wenn sie von Unternehmen der Landwirtschaft im Sinne des § 1 Abs. 4 des Gesetzes über die Alters-
sicherung der Landwirte, mit Ausnahme von Unternehmen der Forstwirtschaft, des Garten- und Weinbaus,
der Fischzucht, der Teichwirtschaft, der Imkerei, der Binnenfischerei und der Wanderschäferei, angebaut
werden, diese Unternehmen die in § 1 Abs. 2 des vorgenannten Gesetzes genannte Mindestgröße erreichen
oder überschreiten und der Anbau ausschließlich aus Zertifiziertem Saatgut erfolgt, das in der jeweiligen
Fassung des Anhangs B zu Artikel 3 Abs. 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1164/89 der Kommission vom 28. April
1989 (ABl. EG Nr. L 121 S. 4) aufgeführt ist, (Nutzhanf) –“.

d) Am Ende der Anlage I wird der vierte Gedankenstrich wie folgt gefaßt:

„– die Zubereitungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht

a) ohne am oder im menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnosti-
schen oder analytischen Zwecken dienen und ihr Gehalt an einem oder mehreren Betäubungsmitteln
jeweils 0,001 vom Hundert nicht übersteigt oder radioaktiv markiert oder deuteriert sind oder

b) besonders ausgenommen sind;“.

e) Am Ende der Anlage I wird folgender fünfter Gedankenstrich neu eingefügt:

„– Pflanzen und Pflanzenteile, Tiere und tierische Körperteile in bearbeitetem oder unbearbeitetem Zustand mit
in dieser oder einer anderen Anlage aufgeführten Stoffen, wenn sie als Betäubungsmittel mißbräuchlich
verwendet werden sollen.“

2. Die Anlage II wird wie folgt geändert:

a) Die Positionen Codein, Dihydrocodein und Oxycodon werden mit allen Angaben gestrichen.

b) Die Positionen Cetobemidon und Dexamphetamin werden wie folgt gefaßt und in alphabetischer Reihenfolge
eingefügt:

„Ketobemidon 1-[4-(3-Hydroxyphenyl)-1-methyl-4-piperidyl]-1-propanon“,

„Dexamfetamin (+)-α-Methylphenethylamin“.

c) Die Position Ecgonin wird wie folgt gefaßt:

„Ecgonin 3-Hydroxytropan-2-carbonsäure“.

d) Am Ende der Anlage II wird der vierte Gedankenstrich wie folgt gefaßt:

„– die Zubereitungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht

a) ohne am oder im menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnosti-
schen oder analytischen Zwecken dienen und ihr Gehalt an einem oder mehreren Betäubungsmitteln, bei
Lyophilisaten und entsprechend zu verwendenden Stoffgemischen in der gebrauchsfertigen Lösung,
jeweils 0,01 vom Hundert nicht übersteigt oder radioaktiv markiert oder deuteriert sind oder

b) besonders ausgenommen sind.“
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3. Die Anlage lll wird wie folgt gefaßt:
„Anlage lll

(zu § 1 Abs. 1)

Verkehrsfähige und verschreibungsfähige Betäubungsmittel

Alfentanil N-{1-[2-(4-Ethyl-5-oxo-2-tetrazolin-1-yl)ethyl]-4-methoxymethyl-4-piperidyl}propionanilid

Allobarbital 5,5-Diallylbarbitursäure

Alprazolam 8-Chlor-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] [1,4]benzodiazepin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 1 mg Alprazolam enthalten –

Amfepramon 2-Diethylaminopropiophenon

– ausgenommen in Zubereitungen ohne verzögerte Wirkstofffreigabe, die ohne einen
weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je abgeteilte Form bis zu 22 mg, und in Zubereitungen
mit verzögerter Wirkstofffreigabe, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis Ill je
abgeteilte Form bis zu 64 mg Amfepramon, berechnet als Base, enthalten –

Amfetamin (±)-α-Methylphenethylamin

Amfetaminil 2-(α-Methylphenethylamino)-2-phenylacetonitril 

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 10 mg Amfetaminil, berechnet als Base, enthalten –

Amobarbital 5-Ethyl-5-isopentylbarbitursäure

Barbital 5,5-Diethylbarbitursäure 

– ausgenommen in Zubereitungen, die 

a) ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis zu 10 vom Hundert oder

b) ohne am oder im menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, aus-
schließlich diagnostischen oder analytischen Zwecken dienen und ohne einen weiteren
Stoff der Anlagen l bis lll je Packungseinheit nicht mehr als 25 g

Barbital, berechnet als Säure, enthalten –

Bromazepam 7-Brom-5-(2-pyridyl)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on 

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 6 mg Bromazepam enthalten –

Brotizolam 2-Brom-4-(2-chlorphenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 0,02 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 0,25 mg Brotizolam enthalten –

Buprenorphin 17-Cyclopropylmethyl-4,5α-epoxy-7α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethyl-propyl]-6-methoxy-
6,14-endo-ethanomorphinan-3-ol

Butobarbital 5-Butyl-5-ethylbarbitursäure

Camazepam (7-Chlor-1,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-3-yl)-dimethyl-
carbamat

Cathin (1S,2S)-2-Amino-1-phenyl-1-propanol
(D-Norpseudo- – ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis zu 
ephedrin) 5 vom Hundert als Lösung, jedoch nicht mehr als 1 600 mg je Packungseinheit oder je

abgeteilte Form bis zu 40 mg Cathin, berechnet als Base, enthalten –

Chlordiazepoxid 7-Chlor-N-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2-ylamin-4-oxid

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 25 mg Chlordiazepoxid enthalten –

Clobazam 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1H-1,5-benzodiazepin-2,4(3H,5H)-dion

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 30 mg Clobazam enthalten –

Clonazepam 5-(2-Chlorphenyl)-7-nitro-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 0,25 vom Hundert als Tropflösung, jedoch nicht mehr als 250 mg je Packungseinheit
oder je abgeteilte Form bis zu 2 mg Clonazepam enthalten –

Clorazepat 7-Chlor-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-3-carbonsäure

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 50 mg, als Trockensubstanz nur zur parenteralen Anwendung bis
zu 100 mg, Clorazepat als Dikaliumsalz enthalten –
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Clotiazepam 5-(2-Chlorphenyl)-7-ethyl-1-methyl-1H-thieno[2,3-e][1,4]diazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 20 mg Clotiazepam enthalten –

Cloxazolam 10-Chlor-11b-(2-chlorphenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-on

Cocain (–)-Methyl-[3β-benzoyloxy-2β(1αH,5αH)-tropancarboxylat]

Codein 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-7-morphinen-6α-ol

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll
bis zu 2,5 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 100 mg Codein, berechnet als
Base, enthalten. Für ausgenommene Zubereitungen, die für betäubungsmittelabhängige
Personen verschrieben werden, gelten jedoch die Vorschriften über das Verschreiben und
die Abgabe von Betäubungsmitteln. –

Cyclobarbital 5-(1-Cyclohexenyl)-5-ethylbarbitursäure

Delorazepam 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

Diazepam 7-Chlor-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll
bis zu 1 vom Hundert als Sirup oder Tropflösung, jedoch nicht mehr als 250 mg je
Packungseinheit, oder je abgeteilte Form bis zu 10 mg Diazepam enthalten –

Dihydrocodein 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6α-morphinanol

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll
bis zu 2,5 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 100 mg Dihydrocodein, berechnet als
Base, enthalten. Für ausgenommene Zubereitungen, die für betäubungsmittelabhängige
Personen verschrieben werden, gelten jedoch die Vorschriften über das Verschreiben und
die Abgabe von Betäubungsmitteln. –

Dronabinol (6aR,10aR)-6,6,9-Trimethyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-benzo[c]chromen-1-oI

Estazolam 8-Chlor-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 2 mg Estazolam enthalten –

Ethylloflazepat Ethyl[7-chlor-5-(2-fluorphenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepin-3-carboxylat]

Etorphin 4,5α-Epoxy-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6-methoxy-17-methyl-6,14-endo-etheno-
morphinan-3-ol

Fencamfamin N-Ethyl-3-phenyl-8,9,10-trinorbornan-2-ylamin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 8,6 mg Fencamfamin, berechnet als Base, enthalten –

Fenetyllin 7-[2-(α-Methylphenethylamino)ethyl]-theophyllin

Fenproporex 3-(α-Methylphenethylamino)propionitril

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 11 mg Fenproporex, berechnet als Base, enthalten –

Fentanyl N-(1-Phenethyl-4-piperidyl)propionanilid

Fludiazepam 7-Chlor-5-(2-fluorphenyl)-1-methyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

Flunitrazepam 5-(2-Fluorphenyl)-1-methyl-7-nitro-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 1 mg Flunitrazepam enthalten. Für ausgenommene Zubereitungen,
die für betäubungsmittelabhängige Personen verschrieben werden, gelten jedoch die
Vorschriften über das Verschreiben und die Abgabe von Betäubungsmitteln. –

Flurazepam 7-Chlor-1-(2-diethylaminoethyl)-5-(2-fluorphenyl)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 30 mg Flurazepam enthalten –

Halazepam 7-Chlor-5-phenyl-1-(2,2,2-trifluorethyl)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 120 mg Halazepam enthalten –

Haloxazolam 10-Brom-11b-(2-fluorphenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro[1,3]oxazolo[3,2-d][1,4]benzodiazepin-
6(5H)-on

Hydrocodon 4,5α-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinanon
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Hydromorphon 4,5α-Epoxy-3-hydroxy-17-methyl-6-morphinanon

Ketazolam 11-Chlor-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino[3,2-d][1,4]benzodiazepin-
4,7(6H)-dion

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 45 mg Ketazolam enthalten –

Levacetylmethadol (3S,6S)-6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-ylacetat
(LAAM)

Levomethadon (–)-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon

Loprazolam 6-(2-Chlorphenyl)-2-(4-methyl-1-piperazinylmethylen)-8-nitro-2H-imidazo[1,2-a][1,4]benzo-
diazepin-1(4H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 2,5 mg Loprazolam enthalten –

Lorazepam 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 2,5 mg Lorazepam enthalten –

Lormetazepam 7-Chlor-5-(2-chlorphenyl)-3-hydroxy-1-methyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 2 mg Lormetazepam enthalten –

Mazindol 5-(4-Chlorphenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-a]isoindol-5-ol

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen l bis lll je
abgeteilte Form bis zu 1 mg Mazindol enthalten –

Medazepam 7-Chlor-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 10 mg Medazepam enthalten –

Mefenorex N-(3-Chlorpropyl)-α-methylphenethylamin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 40 mg Mefenorex, berechnet als Base, enthalten –

Meprobamat 2-Methyl-2-propyltrimethylendicarbamat

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 500 mg Meprobamat enthalten –

Metamfetamin N,α-Dimethylphenethylamin

Methadon (±)-6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanon

Methaqualon 2-Methyl-3-o-tolyl-4(3H)-chinazolinon

Methylphenidat Methyl-[2-phenyl-2-(2-piperidyl)acetat]

Methylphenobarbital 5-Ethyl-1-methyl-5-phenylbarbitursäure

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 200 mg Methylphenobarbital, berechnet als Säure, enthalten –

Methyprylon 3,3-Diethyl-5-methyl-2,4-piperidindion

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 200 mg Methyprylon enthalten –

Midazolam 8-Chlor-6-(2-fluorphenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 0,2 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 15 mg Midazolam enthalten –

Modafinil 2-(Benzhydrylsulfinyl)acetamid

Morphin 4,5α-Epoxy-17-methyl-7-morphinen-3,6α-diol

Nabilon (±)-trans-3-(1,1-Dimethylheptyl)-7,8,10,10α-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo
[b,d]pyran-9(6αH)-on

Nimetazepam 1-Methyl-7-nitro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

Nitrazepam 7-Nitro-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 0,5 vom Hundert als Tropflösung, jedoch nicht mehr als 250 mg je Packungseinheit,
oder je abgeteilte Form bis zu 10 mg Nitrazepam enthalten –
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Nordazepam 7-Chlor-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 0,5 vom Hundert als Tropflösung, jedoch nicht mehr als 150 mg je Packungseinheit,
oder je abgeteilte Form bis zu 15 mg Nordazepam enthalten –

Normethadon 6-Dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanon

Opium der geronnene Saft der zur Art Papaver somniferum gehörenden Pflanzen

– ausgenommen in Zubereitungen, die nach einer im homöopathischen Teil des Arznei-
buches beschriebenen Verfahrenstechnik hergestellt sind, wenn die Endkonzentration die
sechste Dezimalpotenz nicht übersteigt –

Oxazepam 7-Chlor-3-hydroxy-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 50 mg Oxazepam enthalten –

Oxazolam (cis-trans)-10-Chlor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b-phenyloxazolo[3,2-d][1,4]benzodia-
zepin-6(5H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 20 mg Oxazolam enthalten –

Oxycodon 4,5α-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methyl-6-morphinanon

Papaver somniferum Pflanzen und Pflanzenteile, ausgenommen die Samen, der zur Art Papaver somniferum
(einschließlich der Unterart setigerum) gehörenden Pflanzen

– ausgenommen wenn der Verkehr mit ihnen (ausgenommen der Anbau) Zierzwecken
dient und wenn im getrockneten Zustand ihr Gehalt an Morphin 0,02 vom Hundert nicht
übersteigt –

– ausgenommen in Zubereitungen, die nach einer im homöopathischen Teil des Arznei-
buches beschriebenen Verfahrenstechnik hergestellt sind, wenn die Endkonzentration die
vierte Dezimalpotenz nicht übersteigt –

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 0,015 vom Hundert Morphin, berechnet als Base, enthalten und die aus einem
oder mehreren sonstigen Bestandteilen in der Weise zusammengesetzt sind, daß das
Betäubungsmittel nicht durch leicht anwendbare Verfahren oder in einem die öffentliche
Gesundheit gefährdenden Ausmaß zurückgewonnen werden kann –

Pemolin 2-lmino-5-phenyl-4-oxazolidinon

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 20 mg Pemolin, berechnet als Base, enthalten –

Pentazocin 1,2,3,4,5,6-Hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

Pentobarbital 5-Ethyl-5-(1-methylbutyl)-barbitursäure

Pethidin Ethyl-(1-methyl-4-phenyl-4-piperidincarboxylat)

Phenmetrazin 3-Methyl-2-phenylmorpholin

Phenobarbital 5-Ethyl-5-phenylbarbitursäure

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 10 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 300 mg Phenobarbital, berechnet als
Säure, enthalten –

Phentermin α,α-Dimethylphenethylamin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 15 mg Phentermin, berechnet als Base, enthalten –

Pinazepam 7-Chlor-5-phenyl-1-(2-propinyl)-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

Pipradrol α-(2-Piperidyl)benzhydrylalkohol

Piritramid 1’-(3-Cyan-3,3-diphenylpropyl)[1,4’-bipiperidin]-4’-carboxamid

Prazepam 7-Chlor-1-(cyclopropylmethyl)-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 20 mg Prazepam enthalten –

Remifentanil Methyl{3-[4-methoxycarbonyl-4-(N-phenylpropanamido)piperidino]propanoat}

Secbutabarbital 5-sec-Butyl-5-ethylbarbitursäure

Secobarbital 5-Allyl-5-(1-methylbutyl)-barbitursäure

Sufentanil N-{4-Methoxymethyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl}propionanilid
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Temazepam 7-Chlor-2-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 20 mg Temazepam enthalten –

Tetrazepam 7-Chlor-5-(1-cyclohexenyl)-1-methyl-1H-1,4-benzodiazepin-2(3H)-on

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 100 mg Tetrazepam enthalten –

Tilidin (cis und trans) Ethyl-(2-dimethylamino-1-phenyl-3-cyclohexen-1-carboxylat)

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll bis
zu 7 vom Hundert oder je abgeteilte Form bis zu 300 mg Tilidin, berechnet als Base, und,
bezogen auf diese Mengen, mindestens 7,5 vom Hundert Naloxonhydrochlorid enthalten –

Triazolam 8-Chlor-6-(2-chlorphenyl)-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin

– ausgenommen in Zubereitungen, die ohne einen weiteren Stoff der Anlagen I bis lll je
abgeteilte Form bis zu 0,25 mg Triazolam enthalten –

Vinylbital 5-(1-Methylbutyl)-5-vinylbarbitursäure

– die Salze und Molekülverbindungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nach den Erkenntnissen
der medizinischen Wissenschaft ärztlich, zahnärztlich oder tierärztlich angewendet werden;

– die Zubereitungen der in dieser Anlage aufgeführten Stoffe, wenn sie nicht

a) ohne am oder im menschlichen oder tierischen Körper angewendet zu werden, ausschließlich diagnostischen
oder analytischen Zwecken dienen und ihr Gehalt an einem oder mehreren Betäubungsmitteln, bei Lyo-
philisaten und entsprechend zu verwendenden Stoffgemischen in der gebrauchsfertigen Lösung, jeweils
0,01 vom Hundert nicht übersteigt oder radioaktiv markiert oder deuteriert sind oder

b) besonders ausgenommen sind. Für ausgenommene Zubereitungen – außer solchen mit Codein oder
Dihydrocodein – gelten jedoch die betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften über die Einfuhr, Ausfuhr und
Durchfuhr. Nach Buchstabe b der Position Barbital ausgenommene Zubereitungen können jedoch ohne
Genehmigung nach § 11 des Betäubungsmittelgesetzes ein-, aus- oder durchgeführt werden, wenn nach den
Umständen eine mißbräuchliche Verwendung nicht zu befürchten ist.“

Artikel 2

Übergangsvorschriften

Wer am 1. Februar 1998, ohne zu dem in § 4 des Be-
täubungsmittelgesetzes genannten Personenkreis zu ge-
hören, mit dem in Artikel 1 Nr. 3 aufgeführten Stoff Remi-
fentanil, seinen Isomeren, Estern, Ethern, Molekülverbin-
dungen, Salzen und Zubereitungen am Verkehr im Sinne
des § 3 Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes teilnimmt,
bleibt dazu bis zum 1. April 1998 berechtigt. Beantragt er
in diesem Zeitraum eine Erlaubnis nach § 3 Abs. 1 des
Betäubungsmittelgesetzes, so dauert die Berechtigung
bis zur unanfechtbaren Ablehnung des Antrages fort. Ist
das in Satz 1 bezeichnete Betäubungsmittel verpackt,
ohne daß die Packungen den Anforderungen des § 14 des
Betäubungsmittelgesetzes entsprechen, darf es noch bis
zum 1. Juli 1999 in diesen Packungen gelagert und abge-
geben werden. Ist das in Satz 1 bezeichnete Betäubungs-
mittel nicht in der nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes
erforderlichen Weise aufbewahrt und gesichert, so darf es
noch bis zum 1. Juli 1999 in der bisher zulässigen Weise
aufbewahrt werden. Dies gilt nicht für die Aufbewahrung
in den Apotheken, den tierärztlichen Hausapotheken,
den Praxen der Ärzte, Zahnärzte und Tierärzte, auf den
Stationen der Krankenhäuser oder der Tierkliniken, in den
Einrichtungen der Rettungsdienste sowie auf den Kauf-
fahrteischiffen, die die Bundesflagge führen. Im übrigen
ist der nach Satz 1 oder 2 Berechtigte ab Inkrafttreten
dieser Verordnung wie der Inhaber einer Erlaubnis an alle
anderen Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes und
der dazu ergangenen Verordnungen gebunden.

Artikel 3

Verordnung
über das Verschreiben,

die Abgabe und den Nachweis
des Verbleibs von Betäubungsmitteln

(Betäubungsmittel-
Verschreibungsverordnung – BtMVV) 

§ 1

Grundsätze

(1) Die in Anlage lll des Betäubungsmittelgesetzes
bezeichneten Betäubungsmittel dürfen nur als Zuberei-
tungen verschrieben werden. Die Vorschriften dieser
Verordnung gelten auch für Salze und Molekülverbindun-
gen der Betäubungsmittel, die nach den Erkenntnissen
der medizinischen Wissenschaft ärztlich, zahnärztlich
oder tierärztlich angewendet werden. Sofern im Einzelfall
nichts anderes bestimmt ist, gilt die für ein Betäubungs-
mittel festgesetzte Höchstmenge auch für dessen Salze
und Molekülverbindungen.

(2) Betäubungsmittel für einen Patienten oder ein
Tier und für den Praxisbedarf eines Arztes, Zahnarztes
oder Tierarztes dürfen nur nach Vorlage eines ausgefertig-
ten Betäubungsmittelrezeptes (Verschreibung), für den
Stationsbedarf nur nach Vorlage eines ausgefertigten
Betäubungsmittelanforderungsscheines (Stationsverschrei-
bung), abgegeben werden.

(3) Der Verbleib und der Bestand der Betäubungsmittel
sind in den Apotheken, den tierärztlichen Hausapotheken,
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den Praxen der Ärzte, Zahnärzte oder Tierärzte, auf
den Stationen der Krankenhäuser oder der Tierkliniken, in
den Einrichtungen der Rettungsdienste sowie auf den
Kauffahrteischiffen, die die Bundesflagge führen, lücken-
los nachzuweisen.

§ 2

Verschreiben durch einen Arzt

(1) Für einen Patienten darf der Arzt innerhalb von
30 Tagen verschreiben:

a) bis zu zwei der folgenden Betäubungsmittel unter
Einhaltung der nachstehend festgesetzten Höchst-
mengen:

1. Amfetamin 600 mg,

2. Buprenorphin 150 mg,

3. Codein
(nur für Betäubungsmittelabhängige) 30 000 mg,

4. Dihydrocodein
(nur für Betäubungsmittelabhängige) 30 000 mg,

5. Dronabinol 500 mg,

6. Fenetyllin 2 500 mg,

7. Fentanyl 1 000 mg,

8. Hydrocodon 1 200 mg,

9. Hydromorphon 5 000 mg,

10. Levacetylmethadol 2 000 mg,

11. Levomethadon 1 500 mg,

12. Methadon 3 000 mg,

13. Methylphenidat 1 500 mg,

14. Modafinil 12 000 mg,

15. Morphin 20 000 mg,

16. Opium, eingestelltes 4 000 mg,

17. Opiumextrakt 2 000 mg,

18. Opiumtinktur 40 000 mg,

19. Oxycodon 15 000 mg,

20. Pentazocin 15 000 mg,

21. Pethidin 10 000 mg,

22. Phenmetrazin 600 mg,

23. Piritramid 6 000 mg,

24. Tilidin 18 000 mg,

oder

b) eines der weiteren in Anlage lll des Betäubungsmittel-
gesetzes bezeichneten Betäubungsmittel außer Alfen-
tanil, Cocain, Etorphin, Pentobarbital, Remifentanil und
Sufentanil.

(2) In begründeten Einzelfällen und unter Wahrung der
erforderlichen Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs
darf der Arzt für einen Patienten, der in seiner Dauer-
behandlung steht, von den Vorschriften des Absatzes 1
hinsichtlich

1. des Zeitraumes der Verschreibung,

2. der Zahl der verschriebenen Betäubungsmittel und

3. der festgesetzten Höchstmengen

abweichen. Eine solche Verschreibung ist mit dem Buch-
staben „A“ zu kennzeichnen.

(3) Für seinen Praxisbedarf darf der Arzt die in Absatz 1
aufgeführten Betäubungsmittel sowie Alfentanil, Cocain
zur Lokalanästhesie bei Eingriffen am Kopf als Lösung
bis zu einem Gehalt von 20 vom Hundert oder als Salbe
bis zu einem Gehalt von 2 vom Hundert, Pentobarbital,
Remifentanil und Sufentanil bis zur Menge seines durch-
schnittlichen Zweiwochenbedarfs, mindestens jedoch
die kleinste Packungseinheit, verschreiben. Die Vorrats-
haltung soll für jedes Betäubungsmittel den Monatsbedarf
des Arztes nicht überschreiten.

(4) Für den Stationsbedarf darf nur der Arzt ver-
schreiben, der ein Krankenhaus oder eine Teileinheit eines
Krankenhauses leitet oder in Abwesenheit des Leiters
beaufsichtigt. Er darf die in Absatz 3 bezeichneten Be-
täubungsmittel unter Beachtung der dort festgelegten
Beschränkungen über Bestimmungszweck, Gehalt und
Darreichungsform verschreiben. Dies gilt auch für einen
Belegarzt, wenn die ihm zugeteilten Betten räumlich und
organisatorisch von anderen Teileinheiten abgegrenzt
sind.

§ 3

Verschreiben durch einen Zahnarzt

(1) Für einen Patienten darf der Zahnarzt innerhalb von
30 Tagen verschreiben:

a) eines der folgenden Betäubungsmittel unter Einhal-
tung der nachstehend festgesetzten Höchstmengen:

1. Buprenorphin 40 mg,

2. Hydrocodon 300 mg,

3. Hydromorphon 1 200 mg,

4. Levomethadon 200 mg,

5. Morphin 5 000 mg,

6. Oxycodon 4 000 mg,

7. Pentazocin 4 000 mg,

8. Pethidin 2 500 mg,

9. Piritramid 1 500 mg,

10. Tilidin 4 500 mg,

oder

b) eines der weiteren in Anlage lll des Betäubungsmittel-
gesetzes bezeichneten Betäubungsmittel außer Alfen-
tanil, Amfetamin, Cocain, Dronabinol, Etorphin, Fen-
tanyl, Levacetylmethadol, Methadon, Methylphenidat,
Modafinil, Nabilon, Normethadon, Opium, Papaver
somniferum, Pentobarbital, Phenmetrazin, Remifen-
tanil, Secobarbital und Sufentanil.

(2) Für seinen Praxisbedarf darf der Zahnarzt die in
Absatz 1 aufgeführten Betäubungsmittel sowie Alfentanil,
Fentanyl, Remifentanil und Sufentanil bis zur Menge sei-
nes durchschnittlichen Zweiwochenbedarfs, mindestens
jedoch die kleinste Packungseinheit, verschreiben. Die
Vorratshaltung soll für jedes Betäubungsmittel den
Monatsbedarf des Zahnarztes nicht übersteigen.

(3) Für den Stationsbedarf darf nur der Zahnarzt ver-
schreiben, der ein Krankenhaus oder eine Teileinheit eines
Krankenhauses leitet oder in Abwesenheit des Leiters
beaufsichtigt. Er darf die in Absatz 2 bezeichneten Be-
täubungsmittel unter Beachtung der dort festgelegten
Beschränkungen über Bestimmungszweck, Gehalt und
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Darreichungsform verschreiben. Dies gilt auch für einen
Belegzahnarzt, wenn die ihm zugeteilten Betten räumlich
und organisatorisch von anderen Teileinheiten abgegrenzt
sind.

§ 4

Verschreiben durch einen Tierarzt

(1) Für ein Tier darf der Tierarzt innerhalb von 30 Tagen
verschreiben:

a) eines der folgenden Betäubungsmittel unter Einhal-
tung der nachstehend festgesetzten Höchstmengen:

1. Amfetamin 600 mg,

2. Buprenorphin 150 mg,

3. Hydrocodon 1 200 mg,

4. Hydromorphon 5 000 mg,

5. Levomethadon 750 mg,

6. Morphin 20 000 mg,

7. Opium, eingestelltes 12 000 mg,

8. Opiumextrakt 6 000 mg,

9. Opiumtinktur 120 000 mg,

10. Pentazocin 15 000 mg,

11. Pethidin 10 000 mg,

12. Piritramid 6 000 mg,

13. Tilidin 18 000 mg,

oder

b) eines der weiteren in Anlage lll des Betäubungsmittel-
gesetzes bezeichneten Betäubungsmittel außer Alfen-
tanil, Cocain, Dronabinol, Etorphin, Fenetyllin, Fentanyl,
Levacetylmethadol, Methadon, Methaqualon, Methyl-
phenidat, Modafinil, Nabilon, Oxycodon, Papaver
somniferum, Pentobarbital, Phenmetrazin, Remifen-
tanil, Secobarbital und Sufentanil.

(2) In begründeten Einzelfällen und unter Wahrung der
erforderlichen Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs
darf der Tierarzt in einem besonders schweren Krank-
heitsfall von den Vorschriften des Absatzes 1 hinsichtlich

1. des Zeitraumes der Verschreibung,

2. der Zahl der verschriebenen Betäubungsmittel und

3. der festgesetzten Höchstmengen

abweichen. Eine solche Verschreibung ist mit dem Buch-
staben „A“ zu kennzeichnen.

(3) Für seinen Praxisbedarf darf der Tierarzt die in
Absatz 1 aufgeführten Betäubungsmittel sowie Alfentanil,
Cocain zur Lokalanästhesie bei Eingriffen am Kopf als
Lösung bis zu einem Gehalt von 20 vom Hundert oder als
Salbe bis zu einem Gehalt von 2 vom Hundert, Etorphin
nur zur Immobilisierung von Tieren, die im Zoo, im Zirkus
oder in Wildgehegen gehalten werden, durch eigenhän-
dige oder in Gegenwart des Verschreibenden erfolgende
Verabreichung, Fentanyl, Pentobarbital, Remifentanil
und Sufentanil bis zur Menge seines durchschnittlichen
Zweiwochenbedarfs, mindestens jedoch die kleinste
Packungseinheit, verschreiben. Die Vorratshaltung soll für
jedes Betäubungsmittel den Monatsbedarf des Tierarztes
nicht übersteigen.

(4) Für den Stationsbedarf darf nur der Tierarzt ver-
schreiben, der eine Tierklinik oder eine Teileinheit einer

Tierklinik leitet oder in Abwesenheit des Leiters beauf-
sichtigt. Er darf die in Absatz 3 bezeichneten Betäubungs-
mittel, ausgenommen Etorphin, unter Beachtung der dort
festgelegten Beschränkungen über Bestimmungszweck,
Gehalt und Darreichungsform verschreiben.

§ 5

Verschreiben eines Substitutionsmittels

(1) Für einen Patienten darf der Arzt ein Substitutions-
mittel unter den Voraussetzungen des § 13 Abs. 1 des
Betäubungsmittelgesetzes für folgende Bestimmungs-
zwecke verschreiben:

1. die Behandlung der Opiatabhängigkeit mit dem Ziel
der schrittweisen Wiederherstellung der Betäubungs-
mittelabstinenz einschließlich der Besserung und Sta-
bilisierung des Gesundheitszustandes,

2. den befristeten Austausch eines unerlaubt konsumier-
ten Opiats durch ein Substitutionsmittel im Rahmen
der Behandlung einer neben der Betäubungsmittel-
abhängigkeit bestehenden schweren Erkrankung oder

3. die Verringerung der Risiken einer Opiatabhängigkeit
während einer Schwangerschaft und nach der Geburt.

(2) Das Verschreiben eines Substitutionsmittels ist
zulässig, wenn und solange

1. der Patient für eine Substitution geeignet ist,

2. die Substitution im Rahmen eines darüber hinaus-
gehenden Behandlungskonzeptes erfolgt, das erforder-
liche begleitende psychiatrische, psychotherapeutische
oder psychosoziale Behandlungs- und Betreuungs-
maßnahmen mit einbezieht,

3. der Arzt auf die Durchführung erforderlicher begleiten-
der Behandlungs- und Betreuungsmaßnahmen hin-
wirkt,

4. die vom Arzt durchgeführten Erhebungen keine Er-
kenntnisse ergeben haben, daß der Patient

a) von einem anderen Arzt verschriebene Substitu-
tionsmittel erhält,

b) nach Nummer 2 erforderliche begleitende Behand-
lungs- und Betreuungsmaßnahmen dauerhaft nicht
in Anspruch nimmt,

c) Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Art und
Menge den Zweck der Substitution gefährdet, oder

d) das ihm verschriebene Substitutionsmittel nicht
bestimmungsgemäß verwendet, und

5. der Patient mindestens einmal wöchentlich den
behandelnden Arzt konsultiert.

Im übrigen sind die anerkannten Regeln nach dem
Stand der medizinischen Wissenschaft zu beachten.
Die Bundesärztekammer kann Empfehlungen für das
Verschreiben von Substitutionsmitteln auf Grundlage
des Standes der medizinischen Wissenschaft abgeben.

(3) Die Verschreibung über ein Substitutionsmittel ist
mit dem Buchstaben „S“ zu kennzeichnen. Als Substi-
tutionsmittel darf der Arzt für einen Patienten nur Zu-
bereitungen von Levomethadon, Methadon oder ein zur
Substitution zugelassenes Arzneimittel oder in anders
nicht behandelbaren Ausnahmefällen Codein oder Di-
hydrocodein verschreiben. Die oberste Landesgesund-
heitsbehörde kann zur Bestimmung der anders nicht
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Abk. = Abkommen

Abs. = Absatz

Änd. = Änderung

ÄndG = Änderungsgesetz

ÄndV = Änderungsverordnung

allg. = allgemein

and. = andere

Anl. = Anlage

AnO = Anordnung

Art. = Artikel

Aufh. = Aufhebung

Ausf. = Ausführung

AusfG = Ausführungsgesetz

AusfV = Ausführungsverordnung

Bek. = Bekanntmachung

Ber. = Berichtigung

best. = bestimmt

Best. = Bestimmung

betr. = betreffend

BVerfG = Bundesverfassungsgericht

DBest. = Durchführungsbestimmung

DG = Durchführungsgesetz

Durchf. = Durchführung

DV = Durchführungsverordnung

EG = Europäische Gemeinschaft(en)

Einf. = Einführung

EinfG = Einführungsgesetz

Entsch. = Entscheidung

Erg. = Ergänzung

ErgG = Ergänzungsgesetz

Fass. = Fassung

G = Gesetz

geänd. = geändert

gem. = gemäß

GG = Grundgesetz

idF = in der Fassung

Inkrafttr. = Inkrafttreten

int. = international

iVm = in Verbindung mit

NF = Neufassung

O = Ordnung

s. = siehe

V = Verordnung

v. = vom

vgl. = vergleiche

Vorschr. = Vorschrift
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Abkürzungen

Die arabischen Zahlen verweisen auf die Seiten.



A
Abfall

Ber. der Abfallwirtschaftskonzept- und -bilanzV v. 13. 9. 96:
2862

Abgaben

AbgabenO, geänd. durch Art. 2 Abs. 11 des G: 3039, 3044

EinfG zur AbgabenO, geänd. durch Art. 2 Abs. 12 des G: 3039,
3045

Abgeordnete

AbgeordnetenG, geänd. durch Art. 18 des G: 2998, 3034

Abgrenzungsverordnung

AbgrenzungsV, geänd. durch

– Art. 12 des G: 1520, 1535

– Art. 3 der V: 2874, 2881

Abwasser

V über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewässer und zur Anpassung der Anl. des Abwasserab-
gabenG: 566

V über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in
Gewässer idF des Art. 1 der V über Anforderungen an das Ein-
leiten von Abwasser in Gewässer und zur Anpassung der Anl.
des AbwasserabgabenG: 566

AbwasserabgabenG, geänd. durch Art. 2 der V: 566, 582

Adoptionsvermittlung

AdoptionsvermittlungsG, geänd. durch

– Art. 26 der V: 2390, 2393; Ber.: 2756

– Art. 14 § 15 des G: 2942, 2965

Ärzte

Erstes G zur Änd. des G über befristete Arbeitsverträge mit
Ärzten in der Weiterbildung: 2994

AFG

AFG-AnpassungsV 1997: 1305

AGB-Gesetz

AGB-G, geänd. durch Art. 2 Abs. 11 des G: 3108, 3113

Agrarsozialreform

AgrarsozialreformG 1995, geänd. durch Art. 5 des G: 1520,
1531

Agrarstatistik

AgrarstatistikG, geänd. durch Art. 13 des G: 3158, 3161

Agrarstruktur

Drittes G zur Änd. des G über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“: 2027

Aktien

AktienG, geänd. durch Art. 4 des G: 2567, 2573

Altautos

V über die Entsorgung von Altautos und die Anpassung
straßenverkehrsrechtlicher Vorschr.: 1666

V über die Überlassung und umweltverträgliche Entsorgung
von Altautos idF des Art. 1 der V über die Entsorgung von Alt-
autos und die Anpassung straßenverkehrsrechtlicher Vorschr.:
1666

Alterssicherung der Landwirte

G über die Alterssicherung der Landwirte, geänd. durch

– Art. 66 des G: 594, 716

– Art. 1 des G: 750

– Art. 14 des G: 2998, 3030

G zur Änd. des G über die Alterssicherung der Landwirte: 750

Altersteilzeit

AltersteilzeitG, geänd. durch

– Art. 64 des G: 594, 715

– Art. 20 des G: 2970, 2989

– Art. 30 des G: 2998, 3037

V über die Mindestnettobeträge nach dem AltersteilzeitG für
das Jahr 1998: 3333

Altersübergangsgeld

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Altersversorgung

G zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung,
geänd. durch Art. 8 des G: 2998, 3025

Altguthaben

Bek. der NF der V über die Tilgung der Anteilrechte von Inha-
bern mit Wohnsitz außerhalb der Deutschen Demokratischen
Republik an der Altguthaben-Ablösungs-Anleihe: 2214

Altschulden

G zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrich-
tungen, zur Änd. des Erblastentilgungsfonds-G und zur Änd.
des InvestitionsförderungsG Aufbau Ost: 434

G zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrich-
tungen idF des Art. 1 des G zur Regelung der Altschulden für
gesellschaftliche Einrichtungen, zur Änd. des Erblasten-
tilgungsfonds-G und zur Änd. des InvestitionsförderungsG
Aufbau Ost: 434

Amateurfunk

G über den Amateurfunk: 1494

AMG-BSE/AMG-TSE-Verordnung

AMG-BSE-V, geänd. durch

– Art. 6 der V: 2786, 2841

– Art. 1 der V: 3370

V über die Nichtanwendung von Vorschr. der AMG-TSE-V.:
3370
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Amtspflegschaft

G zur Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft und NeuO
des Rechts der Beistandschaft: 2846

Anlaufbedingungsverordnung

AnlaufbedingungsV, geänd. durch Art. 2 der V: 1537, 1538

Anrechnungs-Verordnung

Zweiunddreißigste V über das anzurechnende Einkommen
nach dem BundesversorgungsG (Anrechnungs-V 1997/98):
1497

Anstalt Solidarfonds Abfallrückführung

V über die Anstalt Solidarfonds Abfallrückführung, geänd.
durch Art. 4 Abs. 1 des G: 3251, 3254

Anteilsbewertungsverordnung

AnteilsbewertungsV, geänd. durch Art. 7 des G: 2590, 2596

Anwärterbezüge

Bek. der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1
und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-ÜbergangsV: 1411

Anzeigen

V über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem
G über das Kreditwesen: 3372

Apostille

V über die Ausstellung der Apostille nach Art. 3 des Haager
Übereinkommens v. 5. Oktober 1961 zur Befreiung ausländi-
scher öffentlicher Urkunden von der Legalisation: 2872

Arbeitnehmer

Arbeitnehmer-EntsendeG, geänd. durch

– Art. 16 des G: 594, 705

– Art. 10 des G: 2970, 2985

ArbeitnehmerüberlassungsG, geänd. durch

– Art. 63 des G: 594, 714

– Art. 29 des G: 1430, 1441

– Art. 19 des G: 2970, 2989

G über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse für Arbeit-
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft, geänd. durch Art. 16
des G: 2998, 3034

G über Arbeitnehmererfindungen, geänd. durch Art. 2 § 17 des
G: 3224, 3238

Arbeitseinkommen

V zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und
Forstwirtschaft für das Jahr 1998: 3307

Arbeitserlaubnis

Zwölfte V zur Änd. der ArbeitserlaubnisV: 3195

Arbeitsförderung

G zur Reform der Arbeitsförderung: 594; geänd. durch

– Art. 5 des G: 1609, 1611

– Art. 9 des G: 2970, 2985

ArbeitsförderungsG, geänd. durch

– Art. 11 und 82 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 des G: 594, 696, 720

– Art. 5 des G: 968, 970

– Art. 36 der V: 2390, 2394

– Art. 1 des G: 2486

– Art. 8 des G: 2970, 2984

Arbeitsgericht

ArbeitsgerichtsG, geänd. durch Art. 14 des G: 1430, 1437

Arbeitslosengeld

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Arbeitslosenhilfe

Arbeitslosenhilfe-V, geänd. durch Art. 10 des G: 2998, 3029

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Arbeitsmittel

V über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung
von Arbeitsmitteln bei der Arbeit: 450

Arbeitsplatz

V zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz idF des Art. 1 der V zur
ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie: 782

ArbeitsplatzschutzG, geänd. durch Art. 2 Abs. 18 des G: 3108,
3115

Arbeitsschutz

ArbeitsschutzG, geänd. durch

– Art. 53 des G: 594, 712

– Art. 18 des G: 2970, 2989

Arbeitssicherstellung

ArbeitssicherstellungsG, geänd. durch

– Art. 6 Abs. 6 des G: 726, 732

– Art. 2 Abs. 25 des G: 3108, 3116

Arbeitsvermittler/Arbeitsvermittlung

ArbeitsvermittlerV, geänd. durch Art. 61 des G: 594, 713

Private Arbeitsvermittlungs-Statistik-V, geänd. durch Art. 62
des G: 594, 714

Arbeitsverträge

Erstes G zur Änd. des G über befristete Arbeitsverträge mit Ärz-
ten in der Weiterbildung: 2994

Arzneimittel

V über das Verbot der Verwendung best. Stoffe zur Herstellung
von Arzneimitteln: 432

Zweite V zur Änd. der KostenV für die Registrierung homöopa-
thischer Arzneimittel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte: 478

Bek. der NF der KostenV für die Registrierung homöopathi-
scher Arzneimittel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte und das Bundesinstitut für gesundheit-
lichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin: 779
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Entsch. des BVerfG zu § 47 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f des Arznei-
mittelG: 786

V über das Verbot der Verwendung best. Stoffe bei der Her-
stellung von Arzneimitteln zur Anwendung bei Tieren, geänd.
durch Art. 2 der V: 1354, 1355

Achtunddreißigste V zur Änd. der V über verschreibungspflich-
tige Arzneimittel: 1371

Vierte V zur Änd. der V über die Zuzahlung bei der Abgabe von
Arznei- und Verbandmitteln in der vertragsärztlichen Versor-
gung: 2328

Entsch. des BVerfG zu § 47 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f des Arznei-
mittelG: 2387

ArzneimittelG, geänd. durch

– Art. 3 der V: 2390

– § 21 des G: 2661, 2638

Neununddreißigste V zur Änd. der V über verschreibungspflich-
tige Arzneimittel: 2871

Assistent an Bibliotheken

V über die Berufsausbildung zum Assistenten an Bibliotheken,
geänd. durch Art. 56 des G: 594, 713

Asylbewerberleistungsgesetz

Erstes G zur Änd. des AsylbewerberleistungsG: 1130

Bek. der NF des AsylbewerberleistungsG: 2022

Asylverfahren

AsylverfahrensG, geänd. durch

– Art. 3 des G: 1130, 1132

– Art. 33 Abs. 1 des G: 1430, 1442

– Art. 2 des G: 2584, 2587

Entsch. des BVerfG zu § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 34 Abs. 1 Nr. 3
Buchstabe a des AsylverfahrensG: 1690

G zur Änd. ausländer- und asylverfahrensrechtlicher Vorschr.:
2584

Asylzuständigkeitsbestimmung

V über die Zuständigkeit für die Ausf. des Übereinkommens
v. 15. Juni 1990 über die Best. des zuständigen Staates für
die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der EG gestellten
Asylantrags (AsylzuständigkeitsBestV): 2852

Atom

AtomG, geänd. durch Art. 13 des G: 968, 971

Aufenthaltsgenehmigungen

V über Aufenthaltsgenehmigungen zur Ausübung einer unselb-
ständigen Erwerbstätigkeit, geänd. durch Art. 35 des G: 594,
709

Aufenthaltsgesetz

Viertes G zur Änd. des AufenthaltsG/EWG: 51

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz

AufstiegsfortbildungsförderungsG, geänd. durch Art. 27 des G:
594, 707

Augenoptiker/Augenoptikerin

V über die Berufsausbildung zum Augenoptiker/zur Augenopti-
kerin: 436

Aujeszkysche Krankheit

Fünfte V zur Änd. der V zum Schutz gegen die Aujeszkysche
Krankheit: 2696

Bek. der NF der V zum Schutz gegen die Aujeszkysche Krank-
heit: 2701

Ausbilder-Eignungsverordnung

Zweite V zur Änd. der Ausbilder-EignungsV für Bundesbeamte:
234

Ausbildung

Sechste V zur Änd. der Bauwirtschaft-AusbildungsV: 1922

Ausbildungs- und PrüfungsV für pharmazeutisch-technische
Assistentinnen und pharmazeutisch-technische Assistenten:
2352

V zur Änd. der V zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der
Staatlichen Berufsfachschule für Fertigungstechnik und Elek-
trotechnik Iserlohn mit den Zeugnissen über das Bestehen der
Abschlußprüfung in Ausbildungsberufen: 2490

Ausbildungsförderung

Dritte V zur Änd. der V über die Errichtung eines Beirates für
Ausbildungsförderung: 15

Ausbildungsgeld

Achtzehnte V zur Änd. der V über das Ausbildungsgeld für
Sanitätsoffizier-Anwärter: 3191

Ausgleichsrenten

AusgleichsrentenV, geänd. durch

– Art. 26 des G: 2970, 2990

– Art. 26 des G: 2998, 3036

Ausländer

V nach § 3 Abs. 4 des AusländerG zur Änd. der V zur Durchf.
des AusländerG: 4

V zur Durchf. des AusländerG, geänd. durch

– Art. 1 der V: 4

– Art. 33 des G: 594, 708

– Art. 1 der V: 751

G zur Änd. des AusländerG: 310

AusländerG, geänd. durch

– Art. 1 des G: 310

– Art. 36 des G: 594, 709

– Art. 2 des G: 1130, 1132

– Art. 1 des G: 2584

– Art. 14 des G: 2970, 2987

Achte V zur Änd. der V zur Durchf. des AusländerG: 751

G zur Änd. ausländer- und asylverfahrensrechtlicher Vorschr.:
2584

Ausländerbehörden

V über Datenübermittlungen an die Ausländerbehörden, geänd.
durch Art. 34 des G: 594, 708

Ausländerdatenübermittlungsverordnung

AusländerdatenübermittlungsV, geänd. durch Art. 6 des G:
1130, 1133
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Ausländische Währung

V über Grundpfandrechte in ausländischer Währung und in
Euro: 2683

Auslandinvestment

Auslandinvestment-G, geänd. durch Art. 8 des G: 2567, 2577

Auslandsreisekosten

Zweite V zur Änd. der AuslandsreisekostenV: 468

Auslandsrundfunk

G über den deutschen Auslandsrundfunk: 3094

Auslandsschulden

G zur Ausf. des Abk. v. 27. Februar 1953 über deutsche Aus-
landsschulden, geänd. durch Art. 2 § 12 des G: 3224, 3236

Auslandstrennungsgeld

V zur Änd. der AuslandsumzugskostenV und der Auslandstren-
nungsgeldV: 1325

Bek. der NF der V über das Auslandstrennungsgeld: 1883;
geänd. durch Art. 1 der V: 3192

Zweite V zur Änd. der AuslandstrennungsgeldV: 3192

Auslandsumzugskosten

V zur Änd. der AuslandsumzugskostenV und der Auslandstren-
nungsgeldV: 1325

Auslandsunterhalt

Einundzwanzigste Bek. über die Feststellung der Gegen-
seitigkeit gem. § 1 Abs. 2 des AuslandsunterhaltsG: 155

AuslandsunterhaltsG, geänd. durch Art. 14 § 9 des G: 2942,
2964

Auslandsverwendung

V über den Erholungsurlaub bei Teilnahme an einer besonderen
Auslandsverwendung idF des Art. 5 der Dritten V zur Änd. mut-
terschutz- und urlaubsrechtlicher Vorschr.: 810, 812

Auslandszuschlag

V über die Zuteilung von Dienstorten im Ausland zu einer Stufe
des Auslandszuschlags: 523; Ber.: 1061; geänd. durch Art. 1
der V: 1921

Erste V zur Änd. der V über die Zahlung eines erhöhten Aus-
landszuschlags: 930

Bek. der NF der V über die Zahlung eines erhöhten Auslandszu-
schlags: 1881; Ber.: 2324

Erste V zur Änd. der AuslandszuschlagsV: 1921

Außenwirtschaft

AußenwirtschaftsG, geänd. durch

– Art. 3 des G: 966, 967

– Art. 24 des G: 1430, 1439

– Art. 2 Abs. 23 des G: 3108, 3115

Außenhandelsstatistik

AußenhandelsstatistikG, geänd. durch Art. 3 des G: 3158

Außenhandelsstatistik-DV, geänd. durch Art. 4 des G: 3158

Ausstellungen

Bek. über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellun-
gen: 6; 68; 174; 319; 786; 2115; 2674; 2934

Bek. über den Schutz von Erfindungen auf int. Ausstellungen:
2114

Auswandererschutzgesetz

AuswandererschutzG, geänd. durch

– Art. 23 des G: 594, 706

– Art. 19 der V: 2390, 2392

Autobahn-Richtgeschwindigkeit

Autobahn-Richtgeschwindigkeits-V, geänd. durch Art. 3 der V:
2028, 2030

B
BAB-Konzessionsabgaben

V über Höhe und Erhebung der Konzessionsabgabe für das
Betreiben eines Nebenbetriebs an der Bundesautobahn (BAB-
KonzessionsabgabenV): 1513

Bäcker-Handwerk

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Bäcker-Handwerk: 393

Bäderbetriebe, Fachangestellte für

V über die Berufsausbildung zum/zur Fachangestellten für
Bäderbetriebe: 740

Barwert

Barwert-V, geänd. durch Art. 22 des G: 2998, 3035

Bank- und wertpapieraufsichtsrechtliche Vorschriften

G zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank-
und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschr.: 2518

BegleitG zum G zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmo-
nisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschr.:
2567

Baugeräteführer/Baugeräteführerin

V über die Berufsausbildung zum Baugeräteführer/zur Bau-
geräteführerin: 1038; Ber.: 1680

Baugesetzbuch

G zur Änd. des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des
Rechts der RaumO: 2081

Baugesetzbuch, geänd. durch

– Art. 1 des G: 2081

– Art. 2 Abs. 6 des G: 3108, 3113

Bek. der NF des Baugesetzbuchs: 2141; geänd. durch Art. 4
des G: 2902, 2903

Baugewerbe

G zur Förderung der ganzjährigen Beschäftigung im Bauge-
werbe: 2486

Bauprodukte

BauproduktenG, geänd. durch § 16 des G: 934, 937

Bauwerksabdichter/Bauwerksabdichterin

V über die Berufsausbildung zum Bauwerksabdichter/zur Bau-
werksabdichterin: 946
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Bauwirtschaft-Ausbildungsverordnung

Sechste V zur Änd. der Bauwirtschaft-AusbildungsV: 1922

Beamte

AnO zur Übertragung des Rechtes zur Ernennung und Entlas-
sung der Beamten der Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost und der Museumsstiftung Post
und Telekommunikation: 67

V zur Regelung der Arbeitszeit der Deutsche Bahn AG zugewie-
senen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens: 178

AnO über die Ernennung und Entlassung von Beamten im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung:
550

AnO über die Ernennung und Entlassung von Beamten der
Bundesfinanzverwaltung: 1820

AnO über die Ernennung und Entlassung von Beamten im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft: 2933

V über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte,
geänd. durch Art. 2 Abs. 2 des G: 3108, 3112

V zur Regelung der Arbeitszeit für die bei der Deutschen Tele-
kom AG beschäftigten Beamten: 3366

Beamtenrecht

BeamtenrechtsrahmenG, geänd. durch

– Art. 1 des G: 322

– Art. 6 Abs. 1 des G: 726, 732

– Art. 4 des G: 1430, 1434

– Art. 9 des G: 2038, 2041

– Art. 1 des G: 2294

Zweite AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Befugnissen
auf dem Gebiet des Beamtenrechts im Bereich der Deutschen
Telekom AG: 470

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Befugnissen
auf dem Gebiet des Beamtenrechts im Bereich der Deutschen
Telekom AG: 1490

AnO über die Übertragung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet
der beamtenrechtlichen Versorgung im Gechäftsbereich der
Deutschen Telekom AG: 2288

Beamtenverhältnis

Zweite AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Zuständig-
keiten für den Erlaß von Widerspruchsbescheiden und die Ver-
tretung des Dienstherrn bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis
im Bereich der Deutschen Telekom AG: 469

V über die berufs- und arbeitspädagogische Eignung für die
Berufsausbildung durch Ausbilder in einem Beamtenverhältnis
zum Bund, geänd. durch Art.15 des G: 594, 705

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Zuständig-
keiten für den Erlaß von Widerspruchsbescheiden und die Ver-
tretung des Dienstherrn bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis
im Bereich der Deutschen Telekom AG: 1491

AnO über die Vertretung des Bundes bei Klagen aus dem
Beamtenverhältnis im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 2387

Allg. AnO zur Übertragung von Zuständigkeiten für den Erlaß
von Widerspruchsbescheiden und die Vertretung des Dienst-
herrn bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis im Geschäftsbe-
reich des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten: 1819

AnO zur Übertragung von Zuständigkeiten für den Erlaß von
Widerspruchsbescheiden und die Vertretung des Dienstherrn
bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis im Bereich der Deut-
schen Telekom AG: 2627

Beamtenversorgung

BeamtenversorgungsG, geänd. durch

– Art. 4 des G: 322, 333

– Art. 6 des G: 590, 592

Bedarfsgegenstände

Fünfte V zur Änd. der BedarfsgegenständeV: 796

Befahrensregelungsverordnung

V über das Befahren der Bundeswasserstraßen in National-
parken und Naturschutzgebieten im Bereich der Küste von
Mecklenburg-Vorpommern (BefahrensregelungsV Küstenbe-
reich Mecklenburg-Vorpommern): 1542

Beirat

Dritte V zur Änd. der V über die Errichtung eines Beirates für
Ausbildungsförderung: 15

Beistandschaft

G zur Abschaffung der gesetzlichen Amtspflegschaft und NeuO
des Rechts der Beistandschaft: 2846

Beiträge

V über die Ausdehnung des Unfallversicherungsschutzes und
über die Beiträge bei der Bundesausführungsbehörde für
Unfallversicherung: 488

Beitragssätze

V zur Best. der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung für 1998 und zur Best. weiterer Rechengrößen der
Sozialversicherung für 1998: 3219

Beitragsüberwachung

BeitragsüberwachungsV, geänd. durch

– Art. 76 des G: 594, 718

– Art. 1 der V: 1137

Bek. der NF der V über die Durchf. der Beitragsüberwachung
und die Auskunfts- und Vorlagepflichten: 1930

Zweite V zur Änd. der BeitragsüberwachungsV und der Bei-
tragszahlungsV: 1137

Beitragszahlung

BeitragszahlungsV, geänd. durch

– Art. 75 des G: 594, 718

– Art. 2 der V: 1137

Zweite V zur Änd. der BeitragsüberwachungsV und der Bei-
tragszahlungsV: 1137

Bek. der NF der V über die Zahlung, Weiterleitung, Abrechnung
und Abstimmung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags (Bei-
tragszahlungsV): 1927

Beitrittsgebiet

G zur Regelung von Vermögensfragen der Sozialversicherung
im Beitrittsgebiet, geänd. durch Art. 17 des G: 968, 972

Bekleidungsindustrie

V über die Berufsausbildung in der Bekleidungsindustrie: 262

Beleihungs- und Akkreditierungsverordnung

V über die Anforderungen und das Verfahren für die Beleihung
von benannten Stellen und für die Akkreditierung von Testla-
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bors für Endeinrichtungen und Prüfstellen für Qualitätssiche-
rungssysteme auf dem Gebiet der Telekommunikation (Belei-
hungs- und AkkreditierungsV): 2905

Bergarbeiterwohnungsbau

Fünftes G zur Änd. des G zur Förderung des Bergarbeiterwoh-
nungsbaues im Kohlenbergbau: 791

Bek. der NF des G zur Förderung des Bergarbeiterwohnungs-
baues im Kohlenbergbau: 1942

Berlin

Selbstverwaltungs- und KrankenversicherungsangleichungsG
Berlin, geänd. durch Art. 15 des G: 968, 972

V über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Ver-
kehrsflughafen Berlin-Tempelhof: 1313

V über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Ver-
kehrsflughafen Berlin-Schönefeld: 1374

Berlin/Bonn-G, geänd. durch Art. 1 der V: 2390

G zur Regelung der finanziellen Voraussetzungen für die Neu-
gliederung der Länder Berlin und Brandenburg, geänd. durch
Art. 12 des G: 2590, 2599

Beruf

Entsch. des BVerfG zu § 10 Nr. 15 der BerufsO der Landesapo-
thekerkammer Baden-Württemberg: 17

Entsch. des BVerfG zu § 10 Nr. 15 der BerufsO der Landesapo-
thekerkammer Baden-Württemberg: 17

Entsch. des BVerfG zu § 10 Nr. 15 der BerufsO der Landesapo-
thekerkammer Baden-Württemberg: 17

V über die Anforderungen in der Meisterprüfung für den Beruf
Gärtner/Gärtnerin: 2046

Bek. der NF des G über den Beruf des pharmazeutisch-techni-
schen Assistenten: 2349; geänd. durch Art. 5 der V: 2390

Berufliche Fortbildung/Umschulung

V über die berufliche Umschulung zum Geprüften Schädlings-
bekämpfer/zur Geprüften Schädlingsbekämpferin: 275

V über die berufliche Fortbildung zum Geprüften Sozialbera-
ter/zur Geprüften Sozialberaterin für ausländische Arbeitneh-
mer und ihre Familien, geänd. durch Art. 58 des G: 594, 713

Berufsausbildung

V über die Berufsausbildung zum Friseur/zur Friseurin: 36; zum
Geigenbauer/zur Geigenbauerin: 70; zum Bogenmacher/zur
Bogenmacherin: 78; zum Zupfinstrumentenmacher/zur Zupf-
instrumentenmacherin: 85; zum Holzbildhauer/zur Holzbild-
hauerin: 93; zum Handzuginstrumentenmacher/zur Handzugin-
strumentenmacherin: 100; zum Holzblasinstrumentenmacher/
zur Holzblasinstrumentenmacherin: 109; zum Modellbau-
mechaniker/zur Modellbaumechanikerin: 129; zum Winzer/
zur Winzerin: 161; zum Schornsteinfeger/zur Schornstein-
fegerin: 179; zum Tischler/zur Tischlerin: 188; zum Verfahrens-
mechaniker/zur Verfahrensmechanikerin in der Steine- und
Erdenindustrie: 199; in der Isolier-Industrie: 217; zum Techni-
schen Konfektionär/zur Technischen Konfektionärin: 226; Ber.:
2212; zum Kürschner/zur Kürschnerin in Industrie und Hand-
werk: 239; zum Polsterer/zur Polsterin in der Industrie: 246;
zum Schmucktextilienhersteller/zur Schmucktextilienherstelle-
rin: 254; in der Bekleidungsindustrie: 262; zum Floristen/zur
Floristin: 396; zum Augenoptiker/zur Augenoptikerin: 436; zum
Kartographen/zur Kartographin: 536; zum/zur Fachangestellten
für Bäderbetriebe: 740; zum Eisenbahner im Betriebsdienst/zur
Eisenbahnerin im Betriebsdienst: 752; zum Naturwerkstein-
mechaniker/zur Naturwerksteinmechanikerin: 939; zum Bau-
werksabdichter/zur Bauwerksabdichterin: 936; zum Repro-

grafen/zur Reprografin: 955; zum Metallblasinstrumenten-
macher/zur Metallblasintrumentenmacherin: 1010; zum Hör-
geräteakustiker/zur Hörgeräteakustikerin: 1019; zum Fotogra-
fen/zur Fotografin: 1032; zum Baugeräteführer/zur Baugeräte-
führerin: 1038; Ber.: 1680; zum Kaufmann im Groß- und Außen-
handel/zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel: 1046; zum
Vergolder/zur Vergolderin: 1241; zum Flexografen/zur Flexo-
grafin: 1247; zum Gießereimechaniker/zur Gießereimechanike-
rin und zum Verfahrensmechaniker/zur Verfahrensmechanike-
rin in der Hütten- und Halbzeugindustrie: 1260; zum Spielzeug-
hersteller/zur Spielzeugherstellerin: 1333; zum Elektroanlagen-
monteur/zur Elektroanlagenmonteurin: 1362; zum Fertigungs-
mechaniker/zur Fertigungsmechanikerin: 1453; zum Fluggerät-
mechaniker/zur Fluggerätmechanikerin: 1465; zum Fluggerät-
elektroniker/zur Fluggerätelektronikerin: 1479; zum Kaufmann
für Verkehrsservice/zur Kauffrau für Verkehrsservice: 1583;
zum Verfahrensmechaniker/zur Verfahrensmechanikerin für
Kunststoff- und Kautschuktechnik: 1633; im Bereich der Infor-
mations- und Telekommunikationstechnik: 1741; zum Foto-
medienlaboranten/zur Fotomedienlaborantin: 3177; zum Zahn-
techniker/zur Zahntechnikerin: 3182

V über die berufs- und arbeitspädagogische Eignung für die
Berufsausbildung durch Ausbilder in einem Beamtenverhältnis
zum Bund, geänd. durch Art. 15 des G: 594, 705

V über die Berufsausbildung im Gartenbau, geänd. durch
Art. 54 des G: 594, 712

V über die Berufsausbildung zum Seegüterkontrolleur, geänd.
durch Art. 55 des G: 594, 713

V über die Berufsausbildung zum Assistenten an Bibliotheken,
geänd. durch Art. 56 des G: 594, 713

V über die Berufsausbildung zum Sozialversicherungsfachan-
gestellten/zur Sozialversicherungsfachangestellten, geänd.
durch Art. 57 des G: 594, 713 

V über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbil-
dung zum Gärtner/zur Gärtnerin: 2044

Berufsbild/Berufsbildung

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Bäcker-Handwerk: 393; für das Seiler-Handwerk: 1257;
für das Klavier- und Cembalobauer-Handwerk: 1912; für das
Orgel- und Harmoniumbauer-Handwerk: 1915; für das Holz-
blasinstrumentenmacher-Handwerk: 2455; über das Zupfin-
strumentenmacher-Handwerk: 2458

V über die Anwendung des § 80 des BerufsbildungsG und der
auf Grund dieser Best. erlassenen V in dem in Art. 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet: 1326

V über die Berufsbildung im Gartenbau, geänd. durch § 5
der V: 2044, 2045

BerufsbildungsG, geänd. durch Art. 35 der V: 2390, 2394

Berufskrankheiten

Berufskrankheiten-V: 2623

Berufsschadensausgleich

BerufsschadensausgleichsV, geänd. durch

– Art. 27 des G: 2970, 2991

– Art. 27 des G: 2998, 3036

Besoldung

Zweite Besoldungs-ÜbergangsV, geänd. durch

– Art. 8 des G: 590, 592

– Art. 1 der V: 2713
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V zur Überleitung in die im Zweiten G zur Vereinheitlichung und
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern gere-
gelten Ämter und über die künftig wegfallenden Ämter, geänd.
durch Art. 9 des G: 590, 592 

Bek. der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1
und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-ÜbergangsV: 1411

Vierte V zur Änd. der Zweiten Besoldungs-ÜbergangsV: 2713

Bek. der NF der Zweiten V über besoldungsrechtliche Über-
gangsregelungen nach Herstellung der Einheit Deutschlands
(Zweite Besoldungs-ÜbergangsV): 2764

G über die Errichtung eines Bundesamtes für Bauwesen und
RaumO sowie zur Änd. besoldungsrechtlicher Vorschr.: 2902

Betäubungsmittel

Neunte V zur Änd. betäubungsmittelrechtlicher Vorschr.: 65

BetäubungsmittelG, geänd. durch

– Art. 1 der V: 65

– Art. 7 des G: 1430, 1435

Betreuungsbehördengesetz

BetreuungsbehördenG, geänd. durch Art. 34 Nr. 2 des G: 1430,
1443

Betriebsverfassung

BetriebsverfassungsG, geänd. durch Art. 52 des G: 594, 712

Betriebsvermögen

G zur Änd. des Hauptfeststellungszeitraums für die wirtschaft-
lichen Einheiten des Betriebsvermögens, geänd. durch Art. 8
des G: 2590, 2596

Beurkundungsgesetz

BeurkundungsG, geänd. durch Art. 14 § 5 des G: 2942, 2964

Bewertungsgesetz

BewertungsG, geänd. durch Art. 6 des G: 2590, 2594

Biersteuer

Erste V zur Änd. der Biersteuer-DV: 1576

Binnenmarkt-Tierseuchenschutzverordnung

Vierte V zur Änd. der Binnenmarkt-TierseuchenschutzV: 2

Sechste V zur Änd. der Binnenmarkt-TierseuchenschutzV:
2475

Fünfte V zur Änd. der Binnenmarkt-TierseuchenschutzV,
geänd. durch Art. 2 der V: 2475, 2484

Binnenschiffahrt/Binnenschiff(e)

BinnenschiffahrtsaufgabenG, geänd. durch Art. 5 des G: 1832,
1834

Erste V zur Änd. der Binnenschiffsgüter-BerufszugangsV: 2622

Dritte V zur Änd. der GefahrgutV Binnenschiffahrt: 2853

Binnenschiffs-UntersuchungsO, geänd. durch Art. 3 der V:
3050, 3055

V über die Eichung von Binnenschiffen, geänd. durch Art. 7 der
V: 3050, 3057

KostenV der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt, geänd. durch Art. 8 der V:
3050, 3058

V über Befähigungszeugnisse in der Binnenschiffahrt: 3066

Bismarck, Otto von 

G über die Errichtung einer Otto-von-Bismarck-Stiftung: 2582

Blumenhandel

V über die Durchf. von Maßnahmen zur Förderung des Ver-
brauchs von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhan-
dels: 1686; geänd. durch Art. 1 der V: 2748

Bodenabfertigungsdienste

V über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen und zur Änd.
weiterer luftrechtlicher Vorschr.: 2885

V über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen idF des Art. 1
der V über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen und zur
Änd. weiterer luftrechtlicher Vorschr.: 2885

Börsen

BörsenG, geänd. durch Art. 1 des G: 2567

Börsenzulassungs-V, geänd. durch Art. 11 des G: 2567, 2579

Bogenmacher/Bogenmacherin

V über die Berufsausbildung zum Bogenmacher/zur Bogen-
macherin: 78

Bovines Herpesvirus

V zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen
Herpesvirus Typ 1: 2758

Brandenburg

G zur Regelung der finanziellen Voraussetzungen für die
Neugliederung der Länder Berlin und Brandenburg, geänd.
durch Art. 12 des G: 2590, 2599

Branntweinsteuer

Zweite V zur Änd. der BranntweinsteuerV: 1800

Brennbare Flüssigkeiten

Ber. der Bek. der NF der V über brennbare Flüssigkeiten: 447

Brennerei

V zur Änd. der BrennereiO: 427

BSE

Zweite V zum Schutz gegen die Spongiforme Rinderenzepha-
lopathie (Zweite BSE-SchutzV): 565 

Bürgerliches Gesetzbuch

Ber. der Bek. der NF des EinfG zum Bürgerlichen Gesetzbuche:
1061

Bürgerliches Gesetzbuch, geänd. durch

– Art. 11 des G: 1430, 1436

– Art. 1 des G: 2846

– Art. 1 des G: 2942

– Art. 1 des G: 2968

– Art. 19 des G: 2998, 3034

– Art. 2 Abs. 8 des G: 3039, 3044

EinfG zum Bürgerlichen Gesetzbuche, geänd. durch

– Art. 2 Abs. 1 des G: 1823, 1826

– Art. 3 des G: 2846, 2847

– Art. 12 des G: 2942, 2961

– Art. 2 des G: 2968
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Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung

G über die Errichtung eines Bundesamtes für Bauwesen und
RaumO sowie zur Änd. besoldungsrechtlicher Vorschr.: 2902

G über die Errichtung eines Bundesamtes für Bauwesen und
RaumO idF des Art. 1 des G über die Errichtung eines Bundes-
amtes für Bauwesen und RaumO sowie zur Änd. besoldungs-
rechtlicher Vorschr.: 2902

Bundesanstalt

– für Landwirtschaft und Ernährung

G über die Errichtung einer Bundesanstalt für Landwirtschaft
und Ernährung, geänd. durch Art. 4 Abs. 3 des G: 3251, 3254

– für Landwirtschaft und Forsten

Erste V zur Änd. der V über die Satzung der Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung: 1918

– für Post und Telekommunikation Deutsche Bundespost

AnO zur Übertragung des Rechtes zur Ernennung und Entlas-
sung der Beamten der Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost und der Museumsstiftung Post
und Telekommunikation: 67

– Technisches Hilfswerk

G zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Helfer der Bundes-
anstalt Technisches Hilfswerk, geänd. durch Art. 2 Abs. 8 des
G: 3108, 3113

Bundesanstalt Post-Gesetz

Bundesanstalt Post-G, geänd. durch

– Art. 2 Abs. 30 des G: 3108, 3116

– Art. 4 Abs. 5 des G: 3251, 3254

Bundesarchiv

V über Kosten beim Bundesarchiv: 2380

Bundesartenschutz

Dritte V zur Änd. der BundesartenschutzV: 1327

Bundesaufsichtsamt

– für das Kreditwesen

V zur Übertragung der Befugnis zum Erlaß von RechtsV auf das
Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen: 3156

– für das Versicherungswesen

G über die Errichtung eines Bundesaufsichtsamtes für das Ver-
sicherungswesen, geänd. durch Art. 10 des G: 968, 971

– für den Wertpapierhandel

V über die Umlegung der Kosten des Bundesaufsichtsamtes für
den Wertpapierhandel der Jahre 1994 bis 1997: 2746

Bundesausbildungsförderungsgesetz

BundesausbildungsförderungsG, geänd. durch

– Art. 24 des G: 594, 707

– Art. 4 des G: 1609, 1611

V über Zusatzleistungen in Härtefällen nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsG, geänd. durch Art. 25 des G: 594, 707

V zur Bezeichnung der als Einkommen geltenden sonstigen
Einnahmen nach § 21 Abs. 3 Nr. 4 des Bundesausbildungsför-
derungsG, geänd. durch Art. 26 des G: 594, 707

Bundesautobahn

V über Höhe und Erhebung der Konzessionsabgabe für das
Betreiben eines Nebenbetriebs an der Bundesautobahn: 1513

Bundesbeamte

Zweite V zur Änd. der Ausbilder-EignungsV für Bundesbeamte:
234

BundesbeamtenG, geänd. durch

– Art. 2 des G: 322, 325

– Art. 5 des G: 1650, 1663

– Art. 10 des G: 2038, 2041

– Art. 2 des G: 2294

G über die Umzugskostenvergütung für die Bundesbeamten,
Richter im Bundesdienst und Soldaten, geänd. durch Art. 7
des  G: 322, 339

AnO über die Ernennung und Entlassung der Bundesbeamten
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr:
2016

Bundesbesoldungsgesetz

BundesbesoldungsG, geänd. durch

– Art. 3 des G: 322, 328

– Art. 3 des G: 590, 591

– Art. 3 des G: 726, 731

Bek. der NF des BundesbesoldungsG: 1065; Ber.: 2032;
geänd. durch

– Art. 6 des G: 1650, 1663

– Art. 2 der V: 2390

– Art. 2 des G: 2902, 2903

– Art. 1 § 9 Abs. 1 des G: 3108, 3110

– Art. 4 Abs. 7 des G: 3251, 3254

G über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in
Bund und Ländern 1996/1997 (Bundesbesoldungs- und -ver-
sorgungsanpassungsG 1996/1997): 590

Bundesberggesetz

BundesbergG, geänd. durch Art. 23 des G: 1430, 1439

Bundesdatenschutzgesetz

BundesdatenschutzG, geänd. durch

– Art. 3 des G: 3094, 3106

– Art. 2 Abs. 5 des G: 3108, 3112

Bundesdisziplinarordnung

BundesdisziplinarO, geänd. durch

– Art. 11 des G: 322, 340

– Art. 6 Abs. 2 des G: 726, 732

– Art. 11 des G: 2038, 2041

Zweite AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung der Befugnisse
der Einleitungsbehörde im Sinne des § 35 der Bundesdiszipli-
narO im Bereich der Deutschen Telekom AG: 471

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung der Befugnisse
der Einleitungsbehörde im Sinne des § 35 der Bundesdiszipli-
narO im Bereich der Deutschen Telekom AG: 1492

Bundesentschädigungsgesetz

ÄndV 1997 zur Ersten bis Dritten V zur Durchf. des Bundesent-
schädigungsG: 1860

BundesentschädigungsG, geänd. durch Art. 14 § 4 des G:
2942, 2964
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Bundeserziehungsgeldgesetz

BundeserziehungsgeldG, geänd. durch 

– Art. 74 des G: 594, 718

– Art. 38 der V: 2390, 2394

Bundesfernstraßen

Viertes G zur Änd. des BundesfernstraßenG: 1452

Bundesfinanzverwaltung

AnO über die Ernennung und Entlassung von Beamten der
Bundesfinanzverwaltung: 1820

Bundesgebührenordnung für Rechtsanwälte

BundesgebührenO für Rechtsanwälte, geänd. durch

– Art. 33 Abs. 7 des G: 1430, 1443

– Art. 11 des G: 2942, 2960

– Art. 2 Abs. 7 des G: 3039, 3044

Bundesgrenzschutz

BundesgrenzschutzG, geänd. durch Art. 3 des G: 1650, 1663

V über die Zuständigkeit der Bundesgrenzschutzbehörden:
3133

Bundeshaushaltsordnung

BundeshaushaltsO, geänd. durch Art. 2 des G: 3251, 3252

Bundeshaushaltsplan

G über die Feststellung eines Nachtrags zum Bundeshaus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 1997: 3242

G über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das
Haushaltsjahr 1998: 3256

Bundes-Immissionsschutzgesetz

Vierundzwanzigste V zur Durchf. des Bundes-Immissions-
schutzG (Verkehrswege-SchallschutzmaßnahmenV): 172

Bek. der NF der Ersten V zur Durchf. des Bundes-Immissions-
schutzG (V über Kleinfeuerungsanlagen – 1. BImSchV): 490

Bek. der NF der Vierten V zur Durchf. des Bundes-Immis-
sionsschutzG (V über genehmigungsbedürftige Anlagen –
4. BImSchV): 504; geänd. durch Art. 2 der V: 545, 548

Siebenundzwanzigste V zur Durchf. des Bundes-Immissions-
schutzG (V über Anl. zur Feuerbestattung) idF des Art. 1 der V
über Anl. zur Feuerbestattung und zur Änd. der V über geneh-
migungsbedürftige Anl.: 545

Bundes-ImmissionsschutzG, geänd. durch Art. 2 des G: 805,
808

Bundesinstitut

– für Arzneimittel und Medizinprodukte

Zweite V zur Änd. der KostenV für die Registrierung homöopa-
thischer Arzneimittel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte: 478

Bek. der NF der KostenV für die Registrierung homöopathi-
scher Arzneimittel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte und das Bundesinstitut für gesundheit-
lichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin: 779

– für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärme-
dizin

Bek. der NF der KostenV für die Registrierung homöopathi-
scher Arzneimittel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte und das Bundesinstitut für gesundheitl-
ichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin: 779

Bundeskindergeldgesetz

Bek. der NF des BundeskindergeldG: 46; geänd. durch

– Art. 73 des G: 594, 718

– Art. 30 des G: 2970, 2992

Bundeskleingartengesetz

BundeskleingartenG, geänd. durch Art. 9 des G: 2081, 2111

Bundeskriminalamt

G über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des
Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenhei-
ten: 1650

G über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des
Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenhei-
ten idF des Art. 1 des BundeskriminalamtG: 1650

Bundeslaufbahnverordnung

BundeslaufbahnV, geänd. durch

– Art. 9 des G: 322, 339

– Art. 47 der V: 2390, 2395

Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung

Zweite BundesmeldedatenübermittlungsV, geänd. durch Art. 6
des G: 1430, 1434; Ber.: 2779

Bundesminister

Zweites G zur Änd. des BundesministerG: 2851

Bundesministerium

– der Finanzen

AnO zur Änd. der AnO über die Übertragung von Zuständigkei-
ten auf die Oberfinanzdirektionen im Zusammenhang mit dem
Versorgungsausgleich nach dem Ersten G zur Reform des Ehe-
und Familienrechts: 1679

– der Verteidigung

AnO über die Ernennung und Entlassung von Beamten im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Verteidigung:
550

– für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Allg. AnO zur Übertragung von Zuständigkeiten für den Erlaß
von Widerspruchsbescheiden und die Vertretung des
Dienstherren bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten: 1819

– für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

AnO über die Vertretung des Bundes bei Klagen aus dem
Beamtenverhältnis im Geschäftsbereich des Bundesministeri-
ums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: 2387

– für Verkehr

AnO über die Ernennung und Entlassung der Bundesbeamten
im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr:
2016

– für Wirtschaft

AnO über die Ernennung und Entlassung von Beamten im
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft: 2933

Bundesmünzen

Bek. über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert von
10 Deutschen Mark (Gedenkmünze zum 500. Geburtstag des
Reformators Philipp Melanchthon): 175
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Bek. über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert
von 10 Deutschen Mark (Gedenkmünze 100 Jahre Diesel-
motor): 1972

Bek. über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert
von 10 Deutschen Mark (Gedenkmünze 200. Geburtstag von
Heinrich Heine): 2609

Bundesnaturschutzgesetz

BundesnaturschutzG, geänd. durch Art. 6 des G: 2081, 2110

Bundespersonalvertretungsgesetz

BundespersonalvertretungsG, geänd. durch 

– Art. 2 Abs. 2 des G: 298, 308

– Art. 12 Abs. 2 des G: 322, 340

– Art. 2 § 1 des G: 3094, 3105

WahlO zum BundespersonalvertretungsG, geänd. durch Art. 2
§ 2 des G: 3094, 3106

Bundespflegesatzverordnung

BundespflegesatzV, geänd. durch

– Art. 11 des G: 1520, 1533

– Art. 1 der V: 2874

Fünfte V zur Änd. der BundespflegesatzV: 2874

Bundespolizeibeamtengesetz

BundespolizeibeamtenG, geänd. durch Art. 8 des G: 322, 339

Bundesrechnungshof

BundesrechnungshofG, geänd. durch Art. 3 des G: 3251, 3254

Bundesrechtsanwaltsordnung

Erste V zur Änd. der V zur Durchf. des § 206 Abs. 2 der Bundes-
rechtsanwaltsO: 66

Bundesrepublik Deutschland

Erste V zur Änd. der V zur Best. der Muster der Personalauswei-
se der Bundesrepublik Deutschland: 33

Bek. zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundestag der
Bundesrepublik Deutschland: 1691

Zweite Bek. zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundes-
tag der Bundesrepublik Deutschland: 2772

Bundes-Seehäfen-Abgabenverordnung

Vierte V zur Änd. der Bundes-Seehäfen-AbgabenV: 445

Bundes-Seuchengesetz

Bundes-SeuchenG, geänd. durch Art. 17 des G: 594, 705

Bundessozialhilfegesetz

BundessozialhilfeG, geänd. durch

– Art. 20 des G: 594, 706

– Art. 11 des G: 2970, 2986

Siebente V zur Neufestsetzung von Geldleistungen und Grund-
beträgen nach dem BundessozialhilfeG in dem in Art. 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet: 2461

Bundestag

– s. Deutscher Bundestag –

Bundesverband für den Selbstschutz

G über die Auflösung des Bundesverbandes für den Selbst-
schutz idF des Art. 2 des G zur NeuO des Zivilschutzes: 726,
731

Bundesverfassungsgericht

Entsch. des BVerfG

– zum G über den Bau der „Südumfahrung Stendal“ der Eisen-
bahnstrecke Berlin-Oebisfelde: 5

– zu § 10 Nr. 15 der BerufsO der Landesapothekerkammer
Baden-Württemberg: 17

– zu § 10 Nr. 15 der BerufsO der Landesapothekerkammer
Baden-Württemberg: 17

– zu § 10 Nr. 15 der BerufsO der Landesapothekerkammer
Baden-Württemberg: 17

– zu Art. 1 des G zu dem Abk. zur Änd. des ZusatzAbk. zu dem
Abk. zwischen den Parteien des Nordatlantikvertrags über
die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich der in der Bun-
desrepublik Deutschland stationierten ausländischen Trup-
pen: 154

– zu § 1317 RVO: 154

– zu Art. 4 Abs. 2 des G zur Änd. des WohnungsbindungsG:
549

– zu Art. 1 § 3 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 G 10: 549

– zu § 47 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f des ArzneimittelG: 786

– zu § 118 Abs. 4 Satz 1 des HochschulG des Landes Sach-
sen-Anhalt: 1253

– zu Art. 22 Abs. 1 Satz 7 iVm Art. 21 Abs. 3 des Einigungsver-
trages sowie § 1a Abs. 1 und § 11 des Vermögenszuord-
nungsG: 1340

– zu § 6 Abs. 5 Satz 2 und § 7 Abs. 3 Satz 2 iVm § 6 Abs. 5
Satz 2 des BundeswahlG: 1340

– zu § 20 Abs. 1 Satz 1 und § 34 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a des
AsylverfahrensG: 1690

– zu Art. 1 Nr. 20 des SteuerreformG 1990: 1690

– zu Art. 1 § 3 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 G 10: 1924

– zu Art. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 und Art. 5 Abs. 1 und
Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen SchwangerenhilfeErgG: 1924

– zu § 47 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe f des ArzneimittelG: 2387

– zu § 8 Abs. 2 des G des Landes Hessen über Sonderurlaub
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Jugendarbeit:
2779

– zu § 1 Abs. 1 der Frischzellen-V: 2933

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

G über die Errichtung der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte, geänd. durch Art. 14 des G: 968, 971

Bundesversorgungsgesetz

BundesversorgungsG, geänd. durch

– Art. 72 des G: 594, 718

– Art. 1 der V: 1382

– Art. 14 § 23 des G: 2942, 2966

– Art. 24 des G: 2970, 2990

– Art. 25 des G: 2998, 3036

Sechste V zur Anpassung des Bemessungsbetrags und von
Geldleistungen nach dem BundesversorgungsG sowie zur Änd.
der Versehrtenleibesübungen-V: 1382

Zweiunddreißigste V über das anzurechnende Einkommen
nach dem BundesversorgungsG: 1497

Dreizehnte V über das anzurechnende Einkommen nach dem
BundesversorgungsG in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet: 1503

Bundesvertriebenengesetz

BundesvertriebenenG, geänd. durch Art. 30 des G: 594, 708
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Bundesverwaltungsgericht

G zur Verlagerung des Sitzes des Bundesverwaltungsgerichts
von Berlin nach Leipzig: 2742

Bundeswahlgesetz

Entsch. des BVerfG zu § 6 Abs. 5 Satz 2 und § 7 Abs. 3 Satz 2
iVm § 6 Abs. 5 Satz 2 des BundeswahlG: 1340

Bundeswasserstraßen

V über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalpar-
ken und Naturschutzgebieten im Bereich der Küste von Meck-
lenburg-Vorpommern: 1542

Dritte V zur Änd. der V über das Befahren der Bundeswasser-
straßen in Nationalparken im Bereich der Nordsee: 2216

BundeswasserstraßenG, geänd. durch Art. 2 Abs. 39 des G:
3108, 3119

Bundeszentralregister

BundeszentralregisterG, geänd. durch

– Art. 10 des G: 1430, 1436

– Art. 14 § 6 des G: 2942, 2964

Bund und Länder

G über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in
Bund und Ländern 1996/1997: 590

V zur Überleitung in die im Zweiten G zur Vereinheitlichung und
Neuregelung des Besoldungsrechts in Bund und Ländern gere-
gelten Ämter und über die künftig wegfallenden Ämter, geänd.
durch Art. 9 des G: 590, 592

Erste V zur Durchf. des G über den Finanzausgeleich zwischen
Bund und Ländern im Ausgleichsjahr 1997: 1005

Zweite V zur Durchf. des G über den Finanzausgleich zwischen
Bund und Ländern im Ausgleichsjahr 1995: 2472

G über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern –
s. Art. 12 des G: 2590, 2599

G zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts von Bund und
Ländern: 3251

Bußgeldkatalog

Bußgeldkatalog-V, geänd. durch Art. 4 der V: 2028, 2030

Butter

V über Butter und zur Änd. milch- und margarinerechtlicher
Vorschr.: 144

V über Butter und and. Milchstreichfette idF des Art. 1 der V
über Butter und zur Änd. milch- und margarinerechtlicher Vor-
schr.: 144

V über Preisnotierungen für Butter, Käse und and. Milcherzeug-
nisse: 2768

C
CE-Kennzeichnung

G zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte und
zum Schutz der CE-Kennzeichnung: 934

Chemikalien

Bek. zu § 28 des ChemikalienG: 801

V zur Änd. des Anhangs 1 des ChemikalienG: 1060

V zur Änd. der Chemikalien-KostenV: 2492

D
Datenerfassung

Zweite Datenerfassungs-V, geänd. durch Art. 71 des G: 594,
717

Deggendorf

Zweite V zur Änd. der Grenze des Freihafens Deggendorf: 3204

Deutsche Bahn

V zur Regelung der Arbeitszeit der Deutsche Bahn AG zugewie-
senen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens: 178

Deutsche Bahn GründungsG, geänd. durch Art. 4 Abs. 6 des G:
3251, 3254

Deutsche Bundesbank

G über die Deutsche Bundesbank, geänd. durch

– Art. 12 Abs. 5 des G: 322, 341

– Art. 1 des G: 3274

Sechstes G zur Änd. des G über die Deutsche Bundesbank:
3274

Deutsche Demokratische Republik/DDR

DDR-SchuldbuchbereinigungsG, geänd. durch Art. 5 Abs. 1
des G: 1823, 1830

V über die Tilgung der Anteilsrechte von Inhabern mit Wohnsitz
außerhalb der Deutschen Demokratischen Republik an der Alt-
guthaben-Ablöseanleihe, geänd. durch Art. 5 Abs. 2 des G:
1823, 1830

Deutsche Post AG

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 5

Vierte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 761

Fünfte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 2628

Sechste AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtli-
cher Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG,
der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG:
2859

Deutsche Postbank AG

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 5

Vierte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 761

Fünfte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 2628

Sechste AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtli-
cher Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG,
der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG:
2859

Deutsche Telekom AG

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 5
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Zweite AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Zuständig-
keiten für den Erlaß von Widerspruchsbescheiden und die Ver-
tretung des Dienstherrn bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis
im Bereich der Deutschen Telekom AG: 469

Zweite AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Befugnissen
auf dem Gebiet des Beamtenrechts im Bereich der Deutschen
Telekom AG: 470

Zweite AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung der Befugnisse
der Einleitungsbehörde im Sinne des § 35 der Bundesdiszipli-
narO im Bereich der Deutschen Telekom AG: 471

Vierte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 761

Dritte AnO zur Änd der AnO zur Übertragung von Befugnissen
auf dem Gebiet des Beamtenrechts im Bereich der Deutschen
Telekom AG: 1490

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung von Zuständigkei-
ten für den Erlaß von Widerspruchsbescheiden und die Vertre-
tung des Dienstherrn bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis im
Bereich der Deutschen Telekom AG: 1491

Dritte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung der Befugnisse
der Einleitungsbehörde im Sinne des § 35 der Bundesdiszipli-
narO im Bereich der Deutschen Telekom AG: 1492

AnO über die Übertragung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet
der beamtenrechtlichen Versorgung im Geschäftsbereich der
Deutschen Telekom AG: 2288

AnO zur Übertragung von Zuständigkeiten für den Erlaß von
Widerspruchsbescheiden und die Vertretung des Dienstherrn
bei Klagen aus dem Beamtenverhältnis im Bereich der Deut-
schen Telekom AG: 2627

Fünfte AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtlicher
Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG, der
Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG: 2628

Sechste AnO zur Änd. der AnO zur Übertragung dienstrechtli-
cher Zuständigkeiten für den Bereich der Deutschen Post AG,
der Deutschen Postbank AG und der Deutschen Telekom AG:
2859

V zur Regelung der Arbeitszeit für die bei der Deutschen Tele-
kom AG beschäftigten Beamten: 3366

Deutscher Bundestag

Bek. von Änd. der GeschäftsO des Deutschen Bundestages:
747

Bek. zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundestag der
Bundesrepublik Deutschland: 1691

Zweite Bek. zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundes-
tag der Bundesrepublik Deutschland: 2772

Deutsche Welle

G über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts „Deutsche
Welle“ idF des Art. 1 des G über den deutschen Auslandsrund-
funk: 3094

Diätassistent

DiätassistentenG, geänd. durch Art. 11 der V: 2390, 2391

Dienstbezüge

G über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in
Bund und Ländern 1996/1997: 590

Bek. der Dienstbezüge und Anwärterbezüge nach § 2 Abs. 1
und § 3 Abs. 2 der Zweiten Besoldungs-ÜbergangsV: 1411

Dienstrechtliche Vorschriften

Dreizehntes G zur Änd. dienstrechtlicher Vorschr.: 2294

Dieselmotor

Bek. über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert
von 10 Deutschen Mark (Gedenkmünze 100 Jahre Diesel-
motor): 1972

Donauschiffahrtspolizeiverordnung

DonauschiffahrtspolizeiV, geänd. durch Art. 6 der V: 3050, 3057

Druckbehälter

DruckbehälterV, geänd. durch Art. 2 der V: 1384, 1402

Druckluft

DruckluftV, geänd. durch

– Art. 3 der V: 782, 783

– Art. 1 der V: 1384

Erste V zur Änd. der DruckluftV: 1384

Düngemittel

Zweite V zur Änd. düngemittelrechtlicher Vorschr.: 1835

DüngemittelV, geänd. durch Art. 1 der V: 1835

Düngeverordnung

DüngeV, geänd. durch Art. 2 der V: 1835, 1851

E
EG

V zur Durchf. der gemeinsamen Marktorganisation für Obst und
Gemüse (EG-Obst- und Gemüse-DV): 739

V zur ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie:
782

V zur Durchf. der gemeinsamen Marktorganisation für Obst und
Gemüse (EG-Obst- und Gemüse-DV): 1687

V über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeug-
teile, geändert durch Art. 2 der V: 2051, 2060

EG-Recht-ÜberleitungsV, geänd. durch Art. 46 der V: 2390,
2395; Ber.: 2756

G zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmonisierung bank-
und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschr.: 2518

BegleitG zum G zur Umsetzung von EG-Richtlinien zur Harmo-
nisierung bank- und wertpapieraufsichtsrechtlicher Vorschr.:
2567

Erste V über Ausnahmen von der V über die EG-Typgenehmi-
gung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile: 3203

Ehe

EheG, geänd. durch Art. 14 § 13 des G: 2942, 2965

Ehrenzeichen

G über Titel, Orden und Ehrenzeichen, geänd. durch Art. 3 des
G: 1430, 1433

Bek. des Bundespräsidenten über die Erteilung von Annahme-
und Tragegenehmigungen für best. Orden und Ehrenzeichen:
3438

Eigenheimzulagengesetz

Bek. der NF des EigenheimzulagenG: 734

Eignungsübungsgesetz

EignungsübungsG, geänd. durch Art. 45 des G: 594, 711
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Einfuhr

Bek. der NF der V über die Durchf. der veterinärrechtlichen
Kontrollen bei der Einfuhr von Lebensmitteln tierischer Herkunft
aus Drittländern: 814; geänd. durch

– Art. 4 der V: 2665, 2671

– Art. 4 der V: 2786, 2839

Eingliederungshilfe

Eingliederungshilfe-V, geänd. durch Art. 21 des G: 594, 706

Einigungsvertrag

G über die Anrechnung von Dienstzeiten im öffentlichen Dienst
auf die beamtenrechtliche Probezeit nach dem Einigungsver-
trag, geänd. durch Art. 10 des G: 322, 339

V über die Anwendung des § 80 des BerufsbildungsG und der
auf Grund dieser Best. erlassenen V in dem in Art. 3 des Eini-
gungsvertrages genannten Gebiet: 1326

Entsch. des BVerfG zu Art. 22 Abs. 1 Satz 7 iVm Art. 21 Abs. 3
des Einigungsvertrages sowie § 1a Abs. 1 und § 11 des Vermö-
genszuordnungsG: 1340

Dreizehnte V über das anzurechnende Einkommen nach dem
BundesversorgungsG in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet: 1503

Siebente V zur Neufestsetzung von Geldleistungen und Grund-
beträgen nach dem BundessozialhilfeG in dem in Art. 3 des
Einigungsvertrages genannten Gebiet: 2461

Einkommen

Zweiunddreißigste V über das anzurechnende Einkommen nach
dem BundesversorgungsG: 1497

Dreizehnte V über das anzurechnende Einkommen nach dem
BundesversorgungsG in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages
genannten Gebiet: 1503

Einkommensteuer

V über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 1997,
1998 und 1999: 793

Bek. der NF des EinkommensteuerG 1997: 821; geänd. durch

– Art. 5 des G: 2567, 2574

– Art. 1 des G: 2590

– Art. 29 des G: 2970, 2991

– Art. 2 des G: 3121

Bek. der NF der Einkommensteuer-DV 1997: 1558

EinfG zum EinkommensteuerreformG, geänd. durch Art. 31 der
V: 2390, 2393

Eiprodukte

Eiprodukte-V, geänd. durch Art. 3 der V: 2665, 2670

Eisenbahn

Entsch. des BVerfG zum G über den Bau der „Südumfahrung
Stendal“ der Eisenbahnstrecke Berlin-Oebisfelde: 5

V zur Regelung der Arbeitszeit der Deutsche Bahn AG zugewie-
senen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens (Eisenbahn-
arbeitszeitV): 178

Erste V zur Änd. der Eisenbahnunternehmer-BerufszugangsV:
274

Eisenbahn-VerkehrsO, geänd. durch § 44 der V: 348, 359

Allg. EisenbahnG, geänd. durch Art. 43 der V: 2390, 2395

V über die diskriminierungsfreie Benutzung der Eisenbahninfra-
struktur und die Grundsätze zur Erhebung von Entgelt für die
Benutzung der Eisenbahninfrastruktur: 3153

Eisenbahner im Betriebsdienst/Eisenbahnerin im Betriebs-
dienst

V über die Berufsausbildung zum Eisenbahner im Betriebs-
dienst/zur Eisenbahnerin im Betriebsdienst: 752

Elektroanlagenmonteur/Elektroanlagenmonteurin

V über die Berufsausbildung zum Elektroanlagenmonteur/zur
Elektroanlagenmonteurin: 1362

Elektrotechnik

V zur Änd. der V zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der
Staatlichen Berufsfachschule für Fertigungstechnik und Elek-
trotechnik Iserlohn mit den Zeugnissen über das Bestehen der
Abschlußprüfung in Ausbildungsberufen: 2490

Energieeinsparung

G zur Umsetzung von Rechtsakten der EG auf dem Gebiet der
Energieeinsparung bei Haushaltsgeräten: 1632

Energieverbrauchskennzeichnung

EnergieverbrauchskennzeichnungsG, geänd. durch Art. 14 des
G: 2038, 2042

V über die Kennzeichnung von Haushaltsgeräten mit Angaben
über den Verbrauch an Energie und and. wichtigen Ressourcen
(EnergieverbrauchskennzeichnungsV): 2616

Entgeltersatzleistungen

V über das Ruhen von Entgeltersatzleistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch bei Zusammentreffen mit Versor-
gungsleistungen der Sonderversorgungssysteme: 3359

Entschädigung

G über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen,
geänd. durch

– Art. 2 des G: 966, 967

– Art. 2 Abs. 10 des G: 3108, 3113

EntschädigungsrentenG, geänd. durch Art. 7 des G: 968, 971

EntschädigungsG, geänd. durch Art. 5 Abs. 3 des G: 1823,
1830

Entwicklungshelfer

Entwicklungshelfer-G, geänd. durch

– Art. 48 des G: 594, 711

– Art. 16 des G: 2970, 2988

– Art. 24 des G: 2998, 3036

Erblastentilgungsfonds-Gesetz

G zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrich-
tungen, zur Änd. des Erblastentilgungsfonds-G und zur Änd.
des Investitionsförderungs-G Aufbau-Ost: 434

Erbrechtsgleichstellungsgesetz

G zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder (Erb-
rechtsgleichstellungsG): 2968

Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer

Bek. der NF des Erbschaftsteuer- und SchenkungsteuerG: 378
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Ergänzungsanzeigen

V über die ErgAnzeigen von Finanzdienstleistungsinstituten
und Wertpapierhandelsbanken nach dem G über das Kredit-
wesen: 3415

Erholungsurlaub

ErholungsurlaubsV, geänd. durch Art. 1 der V: 810

Bek. der NF der V über den Erholungsurlaub der Bundesbeam-
ten und Richter im Bundesdienst: 974

V über den Erholungsurlaub bei Teilnahme an einer besonderen
Auslandsverwendung idF des Art. 5 der Dritten V zur Änd. mut-
terschutz- und urlaubsrechtlicher Vorschr.: 810, 812

ERP

G über die Feststellung des Wirtschaftsplans des ERP-Sonder-
vermögens für das Jahr 1998: 3277

Erschwerniszulagen

ErschwerniszulagenV, geänd. durch Art. 2 Abs. 3 des G: 3108,
3112

Erstanzeige

V über die Erstanzeige von Finanzdienstleistungsinstituten und
Wertpapierhandelsbanken nach dem G über das Kreditwesen:
3412

Erstreckungsgesetz

ErstreckungsG, geänd. durch Art. 2 § 18 des G: 3224, 3239

Erziehungsurlaub

ErziehungsurlaubsV, geänd. durch Art. 3 der V: 810, 812

Bek. der NF der V über Erziehungsurlaub für Bundesbeamte
und Richter im Bundesdienst: 983

Euro

V über Grundpfandrechte in ausländischer Währung und in
Euro: 2683

Europäische Gemeinschaft(en)

V zur Durchf. des Rechtsakte der EG über die Einfuhr von
Hopfen aus Drittländern: 14

G zur Umsetzung von Rechtsakten der EG auf dem Gebiet der
Energieeinsparung bei Haushaltsgeräten: 1632

V über die Zuständigkeit für die Ausf. des Übereinkommens
v. 15. Juni 1990 über die Best. des zuständigen Staates für
die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der EG gestellten
Asylantrags: 2852

Europäische Organisation

Zweite V über die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen
an die Europäische Organisation zur Sicherung der Luftfahrt
„EUROCONTROL“, geänd. durch Art. 12 des G: 594, 704

V zu dem Protokoll v. 13. August 1974 über die Vorrechte und
Immunitäten der Europäischen Organisation für Astronomische
Forschung in der Südlichen Hemisphäre, geänd. durch Art. 13
des G: 594, 704

Europäische Union

V über die Meldung des Eingangs einer Lieferung von forst-
lichem Vermehrungsgut aus and. Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union: 232

V über die allg. Freizügigkeit von Staatsangehörigen der Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union: 1810

Europawahlgesetz

Drittes G zur Änd. des EuropawahlG, geänd. durch Art. 34 Nr. 1
des G: 1430, 1443

EWG

Viertes G zur Änd. des AufenthaltsG/EWG: 51

F
Fahrlehrer

FahrlehrerG, geänd. durch Art. 42 der V: 2390, 2395

Fahrpersonal

G zur Änd. fahrpersonalrechtlicher Vorschr.: 2075

FahrpersonalG, geänd. durch Art. 1 des G: 2075

Fahrpersonal V, geänd. durch Art. 2 des G: 2075, 2077

Fahrzeuge/Fahrzeugteile

V über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeug-
teile, geänd. durch Art. 2 der V: 2051, 2060

Erste V über Ausnahmen von der V über die EG-Typgenehmi-
gung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile: 3203

Fahrzeugregister

FahrzeugregisterV, geänd. durch Art. 3 der V: 1666, 1672

Familiennamen

G über die Änd. von Familiennamen und Vornamen, geänd.
durch Art. 14 § 10 des G: 2942, 2964

Ferienreise

FerienreiseV, geänd. durch Art. 2 der V: 2028, 2030

Fernmeldeanlagen

G über Fernmeldeanlagen, geänd. durch Art. 2 Abs. 35 des G:
3108, 3118

Fernsehsignale

G über die Anwendung von Normen für die Übertragung von
Fernsehsignalen: 2710

Fernunterrichtsschutzgesetz

FernunterrichtsschutzG, geänd. durch Art. 24 der V: 2390, 2393

Fertigungsmechaniker/Fertigungsmechanikerin

V über die Berufsausbildung zum Fertigungsmechaniker/zur
Fertigungsmechanikerin: 1453

Fertigungstechnik

V zur Änd. der V zur Gleichstellung von Prüfungszeugnissen der
Staatlichen Berufsfachschule für Fertigungstechnik und Elek-
trotechnik Iserlohn mit den Zeugnissen über das Bestehen der
Abschlußprüfung in Ausbildungsberufen: 2490

Festlandsockel-Bergverordnung

Festlandsockel-BergV, geänd. durch Art. 2 Abs. 24 des G:
3108, 3116

Feuerbestattung

V über Anl. zur Feuerbestattung und zur Änd. der V über geneh-
migungsbedürftige Anl.: 545
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Siebenundzwanzigste V zur Durchf. des Bundes-Immissions-
schutzG (V über Anl. zur Feuerbestattung) idF des Art. 1 der V
über Anl. zur Feuerbestattung und zur Änd. der V über geneh-
migungsbedürftige Anl.: 545

Feuerschutzsteuer

FeuerschutzsteuerG, geänd. durch Art. 2 Abs. 19 des G: 3039,
3046

Filmförderung

V zum FilmförderungsG, geänd. durch Art. 49 der V: 2390, 2396

Finanzausgleich

Erste V zur Durchf. des G über den Finanzausgleich zwischen
Bund und Ländern im Ausgleichsjahr 1997: 1005

Zweite V zur Durchf. des G über den Finanzausgleich zwischen
Bund und Ländern im Ausgleichsjahr 1995 : 2472

FinanzausgleichsG, geänd. durch

– Art. 11 des G: 2590, 2598

– Art. 7 des G: 3121, 3125

G über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern –
s. Art. 12 des G: 2590, 2599

Finanzgericht

FinanzgerichtsO, geänd. durch Art. 33 Abs. 3 des G: 1430,
1442

Fischereierzeugnisse

Erste V zur Änd. der V über Vermarktungsnormen für Fischerei-
erzeugnisse: 3367

Bek. der NF der V über Vermarktungsnormen für Fischerei-
erzeugnisse: 3368

Fischhygiene-Verordnung

Fischhygiene-V, geänd. durch Art. 1 der V: 2665

Fischereirecht

Vierte V zur Änd. der V zur Durchsetzung des gemeinschaftli-
chen Fischereirechts: 1230

Bek. der NF der V zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen
Fischereirechts: 1232; geänd. durch Art. 1 der V: 2449

Fünfte V zur Änd. der V zur Durchsetzung des gemeinschaft-
lichen Fischereirechts: 2449

Fischwirtschaft

G zur Aufhebung des FischwirtschaftsG und der Fischwirt-
schaftsV: 3276

Fleisch

Bek. der NF der V über die hygienischen Anforderungen und
amtlichen Untersuchungen beim Verkehr mit Fleisch: 1138;
geänd. durch

– Art. 5 der V: 2665, 2672

– Art. 2 der V: 2786, 2835

Erste V zur Änd. fleisch- und lebensmittelhygienerechtlicher
Vorschr.: 2786

FleischhygieneG, geänd. durch Art. 2 § 25 des G: 3224, 3240

V über die Nichtanwendung fleisch- und lebensmittelhygiene-
rechtlicher Vorschr. infolge gemeinschaftsrechtlicher Regelun-
gen über transmissible spongiforme Enzephalopathien: 3371

Flexograf/Flexografin

V über die Berufsausbildung zum Flexografen/zur Flexografin:
1247

Florist/Floristin

V über die Berufsausbildung zum Floristen/zur Floristin: 396

Flüchtlinge

G über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen
aufgenommene Flüchtlinge, geänd. durch Art. 3 des G: 2584,
2588

Fluggerätelektroniker/Fluggerätelektronikerin

V über die Berufsausbildung zum Fluggerätelektroniker/zur
Fluggerätelektronikerin: 1479

Fluggerätmechaniker/Fluggerätmechanikerin

V über die Berufsausbildung zum Fluggerätmechaniker/zur
Fluggerätmechanikerin: 1465

Flugplätze

G über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen: 2694

V über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen und zur Änd.
weiterer luftrechtlicher Vorschr.: 2885

V über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen idF des Art. 1
der V über Bodenabfertigungsdienste auf Flugplätzen und zur
Änd. weiterer luftrechtlicher Vorschr.: 2885

Flugsicherung/FS

V über die Anwendung kompatibler technischer Spezifikatio-
nen bei der Beschaffung von Flugsicherungsausrüstungen und
-systemen: 2327

V zur Änd. von Kostenregelungen der Flugsicherung: 2615

FS-An- und Abflug-KostenV, geänd. durch

– Art. 1 der V: 2615

– Art. 1 der V: 2870

FS-Strecken-KostenV, geänd. durch Art. 2 der V: 2615

Zweite V zur Änd. der FS-An- und Abflug-KostenV: 2870; Ber.:
3360

Flurbereinigungsgesetz

FlurbereinigungsG, geänd. durch Art. 27 des G: 1430, 1440

Fördergebiet

FördergebietsG, geänd. durch Art. 4 des G: 2070, 2073

Förderung

G zur Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres, geänd.
durch Art. 18 des G: 594, 706

G zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, geänd.
durch Art. 19 des G: 594, 706

G zur Fortsetzung der wirtschaftlichen Förderung in den neuen
Ländern: 2070

V über die Förderungshöchstdauer für den Besuch von Höhe-
ren Fachschulen und Hochschulen: 2503

Forstsaat-Meldeverordnung

V über die Meldung des Eingangs einer Lieferung von forst-
lichem Vermehrungsgut aus and. Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union (Forstsaat-MeldeV): 232
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Fotograf/Fotografin

V über die Berufsausbildung zum Fotografen/zur Fotografin:
1032

Fotomedienlaborant/Fotomedienlaborantin

V über die Berufsausbildung zum Fotomedienlaboranten/zur
Fotomedienlaborantin: 3177

Frauenfördergesetz

FrauenförderG, geänd. durch Art. 12 Abs. 4 des G: 322, 341

Freihafen

V über die Grenzen des Freihafens Hamburg: 2320

Zweite V zur Änd. der Grenze des Freihafens Deggendorf: 3204

Freiwillige Gerichtsbarkeit

G über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit,
geänd. durch

– Art. 13 des G: 1430, 1436

– Art. 2 des G: 2846

– Art. 8 des G: 2942, 2957

– Art. 3 des G: 2968

– Art. 2 Abs. 3 des G: 3039, 3043

Freizügigkeit

V über die allg. Freizügigkeit von Staatsangehörigen der
Mitgliedstaaten der Europäischen Union: 1810

Fremdrenten

FremdrentenG, geänd. durch

– Art. 65 des G: 594, 716

– Art. 12 des G: 2998, 3029

Fremdrenten- und Auslandsrenten-NeuregelungsG, geänd.
durch

– Art. 8 des G: 968, 971

– Art. 13 des G: 2998, 3030

Frequenzgebühren

FrequenzgebührenV: 1226; geänd. durch § 1 der V: 3194

Erste V zur Änd. der FrequenzgebührenV: 3194

Frischzellen

V über das Verbot der Verwendung best. Stoffe zur Herstellung
von Arzneimitteln (Frischzellen-V): 432

Entsch. des BVerfG zu § 1 Abs. 1 der Frischzellen-V: 2933

Friseur/Friseurin

V über die Berufsausbildung zum Friseur/zur Friseurin: 36

Funkanlagen

V über die Konformitätsbewertung, die Kennzeichnung, die
Zulassung, das Inverkehrbringen und das Betreiben von Funk-
anlagen, die nicht zur Anschaltung an ein öffentliches Telekom-
munikationsnetz best. sind, und von Telekommunikationsein-
richtungen: 2117

Futtermittel

Fünfzehnte V zur Änd. der FuttermittelV: 62

Sechzehnte V zur Änd. der FuttermittelV: 1894

Bek. der NF der FuttermittelV: 2714; geänd. durch Art. 1 der V:
2749

V zur Änd. der FuttermittelV und der ViehverkehrsV: 2749

G
Gärtner/Gärtnerin

V über die Eignung der Ausbildungsstätte für die Berufsausbil-
dung zum Gärtner/zur Gärtnerin: 2044

V über die Anforderungen in der Meisterprüfung für den Beruf
Gärtner/Gärtnerin: 2046

Gartenbau

V über die Berufsausbildung im Gartenbau, geänd. durch Art.
54 des G: 594, 712

V über die Berufsbildung im Gartenbau, geänd. durch § 5 der V:
2044, 2045

Gebrauchsmuster

Fünfte V zur Änd. der GebrauchsmusteranmeldeV: 1597

Gebühren

GebührenV zum PaßG: 16

BundesgebührenO für Rechtsanwälte, geänd. durch

– Art. 33 Abs. 7 des G: 1430, 1443

– Art. 11 des G: 2942, 2960

– Art. 2 Abs. 7 des G: 3039, 3044

– Art. 2 § 16 des G: 3224, 3238

GebührenO für Maßnahmen im Straßenverkehr, geänd. durch

– Art. 4 der V: 1666, 1672

– Art. 2 der V: 1889, 1890

Gefahrgut

V über die Kontrollen von Gefahrguttransporten auf der Straße
und in den Unternehmen: 1306

Vierte V zur Änd. der Gefahrgut-AusnahmeV: 1509

Dritte V zur Änd. der GefahrgutV Binnenschiffahrt: 2853

Gefahrstoff

GefahrstoffV, geänd. durch

– Art. 3 des G: 311, 313

– Art. 2 der V: 782, 783

Geflügelfleisch

Geflügelfleischhygiene-V idF des Art. 1 der Ersten V zur Änd.
fleisch- und lebensmittelhygienerechtlicher Vorschr.: 2786,
2787

GeflügelfleischhygieneG, geänd. durch Art. 2 § 26 des G: 3224,
3240

Geigenbauer/Geigenbauerin

V über die Berufsausbildung zum Geigenbauer/zur Geigen-
bauerin: 70
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Geldwäschegesetz

GeldwäscheG, geänd. durch

– Art. 9 des G: 2567, 2578

– Art. 2 Abs. 22 des G: 3108, 3115

Gemeindeanteil

V über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des
Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Jahre 1997,
1998 und 1999: 793

Gemeindefinanzreform

G zur Änd. des GemeindefinanzreformG: 790

GemeindefinanzreformG, geänd. durch

– Art. 1 des G: 790

– Art. 10 des G: 2590, 2597

V zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuer-
umlage nach § 6 Abs. 5 GemeindefinanzreformG im Jahr 1998:
2922

V über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des
Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach den
§§ 5a und 5b des GemeindefinanzreformG: 3322

Gemeinsame Marktorganisationen

V zur Durchf. der gemeinsamen Marktorganisation für Obst
und Gemüse: 739

V zur Durchf. der gemeinsamen Marktorganisation für Obst
und Gemüse: 1687

Genehmigungsbedürftige Anlagen

Bek. der NF der Vierten V zur Durchf. des Bundes-Immis-
sionsschutzG (V über genehmigungsbedürftige Anlagen –
4. BImSchV): 504; geänd. durch Art. 2 der V: 545, 548

V über Anl. zur Feuerbestattung und zur Änd. der V über geneh-
migungsbedürftige Anl.: 545

Genetischer Fingerabdruck

StrafverfahrensÄndG – DNA-Analyse („Genetischer Fingerab-
druck“) –: 534

Gentechnik

GentechnikG, geänd. durch Art. 4 der V: 2390

V über die Erstellung von außerbetrieblichen Notfallplänen und
über Informations-, Melde- und Unterrichtungspflichten (Gen-
technik-NotfallV): 2882

Zweite V zur Änd. der Gentechnik-VerfahrensV: 2884

Gerichtskosten

GerichtskostenG, geänd. durch

– Art. 33 Abs. 5 des G: 1430, 1442

– Art. 9 des G: 2942, 2959

– Art. 2 Abs. 4 des G: 3039, 3043

– Art. 2 § 14 des G: 3224, 3237

Gerichtsverfassung

EinfG zum GerichtsverfassungsG, geänd. durch Art. 1 des G:
1430; Ber.: 2779

GerichtsverfassungsG, geänd. durch

– Art. 2 Abs. 2 des G: 1607

– Art. 2 des G: 2038, 2040

– Art. 4 des G: 2942, 2951

Gerichtsvollzieher

G über Kosten der Gerichtsvollzieher, geänd. durch Art. 2
Abs. 5 des G: 3039, 3043

Gesamtvollstreckungsordnung

GesamtvollstreckungsO, geänd. durch Art. 31 des G: 1430,
1441

Geschlechtskrankheiten

G zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten, geänd. durch
Art. 10 des G: 3158, 3160

Gesundheitsstrukturgesetz

GesundheitsstrukturG, geänd. durch Art. 9 des G: 1520, 1532

Gewerbeordnung

GewerbeO, geänd. durch

– Art. 49 des G: 594, 711

– Art. 22 des G: 1430, 1439

– Art. 32 der V: 2390, 2394

– Art. 7 des G: 2567, 2577

– Art. 17 des G: 2970, 2988

Gewerbesteuer

GewerbesteuerG, geänd. durch Art. 4 des G: 2590, 2592

Gewerbesteuer-DV, geänd. durch Art. 5 des G: 2590, 2593

V zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuer-
umlage nach § 6 Abs. 5 GemeindefinanzreformG im Jahr 1998:
2922

Gießereimechaniker/Gießereimechanikerin

V über die Berufsausbildung zum Gießereimechaniker/zur
Gießereimechanikerin und zum Verfahrensmechaniker/zur Ver-
fahrensmechanikerin in der Hütten- und Halbzeugindustrie:
1260

Graduiertenförderung

GraduiertenförderungsG, geänd. durch Art. 21 der V: 2390,
2392

Gräber

GräberG, geänd. durch Art. 20 der V: 2390, 2392

Großkredit- und Millionenkreditvorschriften

V über die Erfassung, Bemessung, Gewichtung und Anzeige
von Krediten im Bereich der Großkredit- und Millionenkredit-
vorschr. des G über das Kreditwesen: 3418

Grundbuch

Zweite V zur Änd. von Vorschr. für das maschinell geführte
Grundbuch: 1808

Grundbuchverfügung, geänd. durch Art. 1 der V: 1808

V über Grundbuchabrufverfahrengebühren, geänd. durch Art. 2
der V: 1808, 1809

GrundbuchbereinigungsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 17 des G:
3039, 3046

Grunderwerbsteuer

Bek. der NF des GrunderwerbsteuerG: 418; Ber.: 1804

Grundgehaltsstufen

V über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grund-
gehaltsstufen: 1600
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Grundgesetz/GG

Entsch. des BVerfG zu Art. 1 § 3 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1
G 10: 549; 1924

Zweites G zur Änd. des G zu Art. 10 GG (Art. 1 und 3): 966

G zu Art. 10 GG (Änd. der Art. 1 und 3), geänd. durch

– Art. 1 des G: 966, 967

– Art. 2 Abs. 1 des G: 3108, 3112

G zur Änd. des GG (Änd. der Art. 28 und 106): 2470

Grundpfandrechte

V über Grundpfandrechte in ausländischer Währung und in
Euro: 2683

Grundsteuer

GrundsteuerG, geänd. durch Art. 9 des G: 2590, 2596

Grundstücksverkehrsordnung

GrundstücksverkehrsO, geänd. durch Art. 4 des G: 1823, 1830

Grundwasser

V zur Umsetzung der Richtlinie 80/68/EWG des Rates v. 17. De-
zember 1979 über den Schutz des Grundwassers gegen Ver-
schmutzung durch best. gefährliche Stoffe: 542

Güterkraftverkehr

GüterkraftverkehrsG, geänd. durch

– Art. 11 des G: 968, 971

– Art. 3 des G: 2075, 2080

H
Haager Übereinkommen

V über die Ausstellung der Apostille nach Art. 3 des Haager
Übereinkommens v. 5. Oktober 1961 zur Befreiung auslän-
discher öffentlicher Urkunden von der Legalisation: 2872

G zur Ausf. des Haager Übereinkommens v. 15. April 1958 über
die Anerkennung und Vollstreckung von Entsch. auf dem
Gebiet der Unterhaltspflicht gegenüber Kindern, geänd. durch
Art. 2 § 8 des G: 3224, 3235

Hackfleisch

Hackfleisch-V, geänd. durch Art. 3 der V: 2786, 2839

Handelsassistent/Handelsassistentin – Einzelhandel

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter Han-
delsassistent – Einzelhandel/Geprüfte Handelsassistentin –
Einzelhandel, geänd. durch Art. 59 des G: 594, 713

Handelsgesetzbuch

HandeIsgesetzbuch, geänd. durch

– Art. 2 des G: 2567, 2571

– Art. 2 Abs. 12 des G: 3108, 3114

Handelsklassen

V zur Änd. der V über gesetzliche Handelsklassen für
Schweinehälften und zur Änd. der Vierten Vieh- und
FleischG-DV sowie zur Änd. der Zweiten Rinder-Erzeuger-
beihilfe-V: 1904

Handelsstatistik

HandelsstatistikG, geänd. durch Art. 2 des G: 3158

Handwerk

V zur Gleichstellung österreichischer Meisterprüfungszeugnis-
se mit Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk: 142

HandwerksO, geänd. durch

– Art. 33 der V: 2390, 2394

– Art. 2 Abs. 21 des G: 3108, 3115

V zur Gleichstellung französischer Meisterprüfungszeugnisse
mit Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk: 3324

Handwerkstatistik

HandwerkstatistikG, geänd. durch Art. 1 des G: 3158

Handzuginstrumentenmacher/Handzuginstrumenten-
macherin

V über die Berufsausbildung zum Handzuginstrumentenma-
cher/zur Handzuginstrumentenmacherin: 100

Hauptzollämter

V über die Übertragung von Zuständigkeiten auf Hauptzolläm-
ter für den Bereich mehrerer Hautpzollämter: 3206

Haushaltsgesetz

G über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das
Haushaltsjahr 1998 (HaushaltsG 1998): 3256

Haushaltsgrundsätzegesetz

HaushaltsgrundsätzeG, geänd. durch Art. 1 des G: 3251

Haushaltsrecht

G zur Fortentwicklung des Haushaltsrechts von Bund und Län-
dern: 3251

Hebammen

HebammenG, geänd. durch Art. 6 der V: 2390

Dritte V zur Änd. der Hebammenhilfe-GebührenV: 2397

Heimarbeit

HeimarbeitsG, geänd. durch Art. 14 § 21 des G: 2942, 2966

Heimgesetz

Zweites G zur Änd. des HeimG: 158

HeimG, geänd. durch

– Art. 1 des G: 158

– Art. 16 der V: 2390, 2391

Heine, Heinrich

Bek. über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert
von 10 Deutschen Mark (Gedenkmünze 200. Geburtstag von
Heinrich Heine): 2609

Hilfsaktionen

G über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen
aufgenommene Flüchtlinge, geänd. durch Art. 3 des G: 2584,
2588

Hochschulbauförderung

HochschulbauförderungsG, geänd. durch Art. 22 der V: 2390,
2392

Hochschulgesetz

Entsch. des BVerfG zu § 118 Abs. 4 Satz 1 des HochschulG des
Landes Sachsen-Anhalt: 1253
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Hochschulrahmengesetz

HochschulrahmenG, geänd. durch

– Art. 12 Abs. 3 des G: 322, 340

– Art. 23 der V: 2390, 2393

Hochschulstatistikgesetz

HochschulstatistikG, geänd. durch

– Art. 25 der V: 2390, 2393

– Art. 7 des G: 3158, 3159

Höfe

HöfeO, geänd. durch Art. 7 des G: 2968, 2969

Höhere Fachschulen und Hochschulen

V über die Förderungshöchstdauer für den Besuch von Höhe-
ren Fachschulen und Hochschulen: 2503

Hörgeräteakustiker/Hörgeräteakustikerin

V über die Berufsausbildung zum Hörgeräteakustiker/zur Hör-
geräteakustikerin: 1019

Holzbildhauer/Holzbildhauerin

V über die Berufsausbildung zum Holzbildhauer/zur Holzbild-
hauerin: 93

Holzblasinstrumentenmacher/Holzblasinstrumenten-
macherin

V über die Berufsausbildung zum Holzblasinstrumentenma-
cher/zur Holzblasinstrumentenmacherin: 109

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Holzblasinstrumentenmacher-Handwerk: 2455

Hopfen

V zur Durchf. der Rechtsakte der EG über die Einfuhr von
Hopfen aus Drittländern: 14

V zur Durchsetzung des gemeinschaftlichen Hopfenrechts: 794

Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung

Hüttenknappschaftliches Zusatzversicherungs-G, geänd.
durch Art. 11 des G: 2998, 3029

I
Industriemeister/Industriemeisterin

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter Indu-
striemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Metall:
2923

Informations- und Kommunikationsdienste

G zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und
Kommunikationsdienste: 1870

Informations- und Telekommunikationstechnik

V über die Berufsausbildung im Bereich der Informations- und
Telekommunikationstechnik: 1741

Insolvenz

InsolvenzO, geänd. durch

– Art. 38 des G: 594, 709

– Art. 14 § 7 des G: 2942, 2964

– Art. 6 des G: 2968, 2969

EinfG zur InsolvenzO, geänd. durch

– Art. 39 des G: 594, 709

– Art. 16 des G: 968, 972

– Art. 9 des G: 2998, 3029

Investitionen

G zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von
Unternehmen und zur Förderung von Investitionen, geänd.
durch Art. 7 Abs. 3 Nr. 1 des G: 1823, 1831

Investionsförderung

G zur Regelung der Altschulden für gesellschaftliche Einrich-
tungen, zur Änd. des Erblastentilgungfonds-G und zur Änd. des
InvestitionsförderungsG Aufbau Ost: 434

Investitionsstreitigkeiten

G zu dem Übereinkommen v. 18. März 1965 zur Beilegung von
Investitionsstreitigkeiten zwischen Staaten und Angehörigen
and. Staaten, geänd. durch Art. 2 § 11 des G: 3224, 3236

Investitionsvorranggesetz

InvestitionsvorrangG, geänd. durch Art. 1 des G: 1823

Bek. der NF des G über den Vorrang für Investitionen bei
Rückübertragungsansprüchen nach dem VermögensG (Inve-
stitionsvorrangG): 1996

Investitionszulagengesetz

InvestitionszulagenG 1999 idF des Art. 1 des G zur Fortsetzung
der wirtschaftlichen Förderung in den neuen Ländern: 2070

InvestitionszulagenG 1996, geänd. durch Art. 3 des G: 2070,
2073

Isolier-Industrie

V über die Berufsausbildung in der Isolier-Industrie: 217

J
Jugendarbeitsschutz

Zweites G zur Änd. des JugendarbeitsschutzG: 311

JugendarbeitsschutzG, geänd. durch

– Art. 1 des G: 311

– Art. 2 Abs. 4 des G: 1607, 1608

Jugendgefährdende Schriften

G über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften, geänd.
durch

– Art. 6 des G: 1870, 1876

– Art. 15 der V: 2390, 2391

V zur Durchf. des G über die Verbreitung jugendgefährdender
Schriften, geänd. durch Art. 48 der V: 2390, 2396

Jugendgericht

JugendgerichtsG, geänd. durch

– Art. 17 des G: 1430, 1437

– Art. 14 § 17 des G: 2942, 2965

Justizbeitreibungsordnung

JustizbeitreibungsO, geänd. durch Art. 2 Abs. 6 des G: 3039,
3044
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Justizmitteilungsgesetz

JustizmitteilungsG und G zur Änd. kostenrechtlicher Vorschr.
und and. G: 1430

JustizmitteilungsG – Ber.: 2779; geänd. durch Art. 25 des G:
2970, 2990

K
Kälberhaltung

Erste V zur Änd. der KälberhaltungsV: 3326

Bek. der NF der V zum Schutz von Kälbern bei der Haltung (Käl-
berhaltungsV): 3328

Käse

KäseV, geänd. durch Art. 3 der V: 144, 151

V über Preisnotierungen für Butter, Käse und and. Milcherzeug-
nisse: 2768

Kaffeesteuer

Erste V zur Änd. der Kaffeesteuer-DV: 235

Kapitalanlagegesellschaften

G über Kapitalanlagegesellschaften, geänd. durch Art. 3 des G:
2567, 2572

Kartoffelschutzverordnung

Erste V zur Änd. der KartoffelschutzV: 2601

Bek. der NF der KartoffelschutzV: 2604

Kartoffelstärkeprämien

Sechste V zur Änd. der KartoffelstärkeprämienV: 1813

Bek. der NF der V über die Gewährung einer Prämie für die Her-
stellung von Kartoffelstärke und einer Ausgleichszahlung für
Kartoffelerzeuger (KartoffelstärkeprämienV): 1815; Ber.: 2032

Kartograph/Kartographin

V über die Berufsausbildung zum Kartographen/zur Kartogra-
phin: 536

Kastration

G über die freiwillige Kastration und and. Behandlungsmetho-
den, geänd. durch Art. 2 Abs. 3 des G: 1607, 1608

Katastrophenschutz

G über die Erweiterung des Katastrophenschutzes, geänd.
durch Art. 2 Abs. 7 des G: 3108, 3113

Kaufmann/Kauffrau

V über die Berufsausbildung zum Kaufmann im Groß- und
Außenhandel/zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel: 1046;
zum Kaufmann für Verkaufsservice/zur Kauffrau für Verkaufs-
service: 1583

Kinder

G über die rechtliche Stellung der nichtehelichen Kinder,
geänd. durch Art. 14 § 14 des G: 2942, 2965

G zur erbrechtlichen Gleichstellung nichtehelicher Kinder: 2968

Kindererziehungszuschlagsgesetz

KindererziehungszuschlagsG, geänd. durch Art. 12 des G: 322,
340

Kindschaftsrecht

G zur Reform des Kindschaftsrechts: 2942

Klärschlamm

Erste V zur Änd. der KlärschlammV: 446

Klavier- und Cembalobauer-Handwerk

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Klavier- und Cembalobauer-Handwerk: 1912

Kleinfeuerungsanlagen

Bek. der NF der Ersten V zur Durchf. des Bundes-Immissions-
schutzG (V über Kleinfeuerungsanlagen – 1. BImSchV): 490

Körperschaftsteuer

KörperschaftsteuerG, geänd. durch

– Art. 6 des G: 2567, 2577

– Art. 2 des G: 2590, 2591

– Art. 3 des G: 3121, 3122

Kohlenbergbau

Fünftes G zur Änd. des G zur Förderung des Bergarbeiterwoh-
nungsbaues im Kohlenbergbau: 791

Bek. der NF des G zur Förderung des Bergarbeiterwohnungs-
baues im Kohlenbergbau: 1942

Konkurs

AusfG zum deutsch-österreichischen Konkursvertrag, geänd.
durch Art. 37 des G: 594, 709

KonkursO, geänd. durch

– Art. 5 des G: 2968, 2969

– Art. 2 Abs. 2 des G: 3039, 3043

Korruption

G zur Bekämpfung der Korruption: 2038

Kosmetik

Sechsundzwanzigste V zur Änd. der Kosmetik-V: 1356

Bek. der NF der V über kosmetische Mittel (Kosmetik-V): 2410

V über das Verbot der Verwendung von Erzeugnissen von Rin-
dern, Schafen oder Ziegen bei der Herstellung von Lebensmit-
teln oder kosmetischen Mitteln idF des Art. 5 der Ersten V
zur Änd. fleisch- und lebensmittelhygienerechtlicher Vorschr.:
2786, 2840

Siebenundzwanzigste V zur Änd. der Kosemtik-V: 3314

Kosten

Zweite V zur Änd. der KostenV für die Registrierung homöopa-
thischer Arzneimittel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel
und Medizinprodukte: 478

Bek. der NF der KostenV für die Registrierung homöopathi-
scher Arzneimitel durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte und das Bundesinstitut für gesundheitlichen
Verbaucherschutz und Veterinärmedizin: 779

Vierte V zur Änd. der KostenV zum WaffenG: 480

Erste V zur Änd. der KostenV für Amtshandlungen der Wasser-
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes auf dem Gebiet der
Seeschiffahrt: 997

JustizmitteilungsG und G zur Änd. kostenrechtlicher Vorschr.
und and. G: 1430
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KostenO, geänd. durch

– Art. 33 Abs. 6 des G: 1430, 1443

– Art. 5 § 3 des G: 2846, 2850

– Art. 10 des G: 2942, 2960

– Art. 4 des G: 2968

– Art. 2 § 15 des G: 3224, 3238

V über Kosten beim Bundesarchiv: 2380

V zur Änd. von Kostenregelungen der Flugsicherung: 2615

V über die Umlegung der Kosten des Bundesaufsichtsamtes
für den Wertpapierhandel der Jahre 1994 bis 1997: 2746

KostenV der Luftfahrtverwaltung, geänd. durch Art. 2 der V:
2885, 2899

G über Kosten der Gerichtsvollzieher, geänd. durch Art. 2
Abs. 5 des G: 3039, 3043

KostenV der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt, geänd. durch

– Art. 8 der V: 3050, 3058

– § 27 der V: 3066, 3076

Kostenstrukturstatistik

G über Kostenstrukturstatistik, geänd. durch Art. 14 des G:
3158, 3162

KOV-Anpassungsverordnung

Sechste V zur Anpassung des Bemessungsbetrags und von
Geldleistungen nach dem BundesversorgungsG sowie zur Änd.
der Versehrtenleibesübungen-V (Sechste KOV-AnpassungsV
1997): 1382

Kraftfahrt-Bundesamt

G über die Errichtung eines Kraftfahrt-Bundesamtes, geänd.
durch § 18 des G: 934, 937

Kraftfahrzeug-Servicetechniker/Kraftfahrzeug-Servicetech-
nikerin

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß „Geprüfter
Kraftfahrzeug-Servicetechniker/Geprüfte Kraftfahrzeug-Servi-
cetechnikerin“: 3127

Kraftfahrzeugsteuer

G zur stärkeren Berücksichtigung der Schadstoffemissionen
bei der Besteuerung von Personenkraftwagen (Kraftfahrzeug-
steuerÄndG 1997): 805

KraftfahrzeugsteuerG, geänd. durch Art. 1 des G: 805

Kraftfahrzeugsteuer-DV, geänd. durch Art. 2 des G: 805, 808

Kraftstoffe

Erste V zur Änd. der V über die Beschaffenheit und die Aus-
zeichnung der Qualitäten von Kraftstoffen: 2858

Krankenhausausgaben

G zur Stabilisierung der Krankenhausausgaben 1996, geänd.
durch Art. 10 des G: 1520, 1532

Krankenhaus-Buchführung

Krankenhaus-BuchführungsV, geänd. durch Art. 2 der V: 2874,
2880

Krankenhausfinanzierung

KrankenhausfinanzierungsG, geänd. durch Art. 8 des G: 1520,
1531

Krankenpflege

KrankenpflegeG, geänd. durch Art. 7 der V: 2390

Krankenversicherung

G über die Krankenversicherung der Landwirte, geänd. durch

– Art. 67 des G: 594, 717

– Art. 4 des G: 1520, 1531

Zweites G über die Krankenversicherung der Landwirte, geänd.
durch

– Art. 68 des G: 594, 717

– Art. 2 des G: 1518

– Art. 3 und 5 des G: 1520, 1531

– Art. 37 der V: 2390, 2394

– Art. 21 des G: 2970, 2990

Erstes G zur NeuO von Selbstverwaltung und Eigenverantwor-
tung in der gesetzlichen Krankenversicherung: 1518; geänd.
durch Art. 18 des G: 1520, 1535

Zweites G zur NeuO von Selbstverwaltung und Eigenverant-
wortung in der gesetzlichen Krankenversicherung: 1520

Kreditwesen

G über das Kreditwesen, geänd. durch

– Art. 25 des G: 1430, 1439

– Art. 1 des G: 2518

V über die Anzeigen und die Vorlage von Unterlagen nach dem
G über das Kreditwesen: 3372

V zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem G über das
Kreditwesen: 3399

V zur Einreichung von Monatsausweisen durch Skontroführer
nach dem G über das Kreditwesen: 3402

V über die Einreichung zusammengefaßter Monatsausweise
nach dem G über das Kreditwesen: 3405

V über die Erstanzeige von Finanzdienstleistungsinstituten und
Wertpapierhandelsbanken nach dem G über das Kreditwesen:
3412

V über die ErgAnzeigen von Finanzdienstleistungsinstituten
und Wertpapierhandelsbanken nach dem G über das Kreditwe-
sen: 3415

V über die Erfassung, Bemessung, Gewichtung und Anzeige
von Krediten im Bereich der Großkredit- und Millionenkredit-
vorschr. des G über das Kreditwesen: 3418

Kriegsopferfürsorge

G über die Durchf. von Statistiken auf dem Gebiet der Kriegs-
opferfürsorge, geänd. durch Art. 8 des G: 3158, 3159

Kriegsschadenrente

V zur Regelung von Vorschr. der Kriegsschadenrente nach dem
LastenausgleichsG: 1806

Kriegswaffenliste

Achte V zur Änd. der Kriegswaffenliste: 1059

KRS-Behörde-Verordnung

V über die Benennung einer Behörde zur Anwendung des
kumulativen Rückforderungssystems für geschälten Reis
(KRS-Behörde-V): 1223; geänd. durch Art. 1 der V: 2745

Kündigungsschutz

KündigungsschutzG, geänd. durch Art. 50 des G: 594, 712
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Künstlersozialabgabe

V über die Vomhundertsätze der Künstlersozialabgabe im Jahr
1998: 2364

Künstlersozialversicherung

KünstlersozialversicherungsG, geänd. durch

– Art. 70 des G: 594, 717

– Art. 23 des G: 2970, 2990

V zur Durchf. des KünstlersozialversicherungsG: 2364

Kürschner/Kürschnerin

V über die Berufsausbildung zum Kürschner/zur Kürschnerin in
Industrie und Handwerk: 239

Küstenmeer

V über Anl. seewärts der Begrenzung des deutschen Küsten-
meeres: 57

Küstenschiffahrt

V über den Betrieb von Küstenschiffahrt durch norwegische
Seeschiffe: 1919

Küstenschutz

Drittes G zur Änd. des G über die Gemeinschaftsaufgabe „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“: 2027

Kulturpflanzen

Erste V zur Änd. der V über die Saldierung von Grundflächen im
Wirtschaftsjahr 1997/98 im Rahmen der gemeinschaftsrecht-
lichen Stützungsregelung für Erzeuger best. landwirtschaft-
licher Kulturpflanzen: 2706

Kurzarbeitergeld

Vierte V zur Änd. der V über die Verlängerung der Frist für den
Bezug des Kurzarbeitergeldes: 1361

V über die Frist für den Bezug von Kurzarbeitergeld in einer
betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit: 2641

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

L
Lärmschutz

V über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Ver-
kehrsflughafen Berlin-Tempelhof: 1313

V über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Ver-
kehrsflughafen Berlin-Schönefeld: 1374

Landesgrenze

Bek. über den Abschluß und das Inkrafttr. des Dritten Staats-
vertrages zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land
Baden-Württemberg über die Änd. der Landesgrenze: 472

Landwirte

G über die Alterssicherung der Landwirte, geänd. durch

– Art. 66 des G: 594, 716

– Art. 1 des G: 750

– Art. 14 des G: 2998, 3030

G über die Krankenversicherung der Landwirte, geänd. durch

– Art. 67 des G: 594, 717

– Art. 4 des G: 1520, 1531

Zweites G über die Krankenversicherung der Landwirte, geänd.
durch

– Art. 68 des G: 594, 717

– Art. 2 des G: 1518

– Art. 3 und 5 des G: 1520, 1531

– Art. 37 der V: 2390, 2394

– Art. 21 des G: 2970, 2990

G zur Änd. des G über die Alterssicherung der Landwirte: 750

Landwirtschaft

G zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen
Erwerbstätigkeit, geänd. durch

– Art. 69 des G: 594, 717

– Art. 15 des G: 2998, 3034

G über die Errichtung einer Zusatzversorgungskasse für Arbeit-
nehmer in der Land- und Forstwirtschaft, geänd. durch Art. 16
des G: 2998, 3034

LandwirtschaftsanpassungsG, geänd. durch Art. 2 § 28 des G:
3224, 3240

V zur Ermittlung des Arbeitseinkommens aus der Land- und
Forstwirtschaft für das Jahr 1998: 3307

Lastenausgleich

Dritte V über Ausgleichsleistungen nach dem Lastenaus-
gleichsG, geänd. durch Art. 47 des G: 594, 711

V zur Regelung von Vorschr. der Kriegsschadenrente nach dem
LastenausgleichsG: 1806

Vierundzwanzigste V zur Anpassung der Unterhaltshilfe nach
dem LastenausgleichsG idF des Art. 1 der V zur Regelung von
Vorschr. der Kriegsschadenrente nach dem Lastenaus-
gleichsG: 1806

LastenausgleichsG, geänd. durch

– Art. 5 Abs. 4 des G: 1823, 1830

– Art. 14 § 20 des G: 2942, 2966

Lebensmittel

Bek. der NF der V über die Durchf. der veterinärrechtlichen
Kontrollen bei der Einfuhr von Lebensmitteln tierischer Herkunft
aus Drittländern: 814; geänd. durch Art. 4 der V: 2665, 2671

Drittes G zur Änd. des Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständeG: 1925

V über Lebensmittelhygiene und zur Änd. der Lebensmittel-
transportbehälter-V: 2008

Lebensmittelhygiene-V idF des Art. 1 der V über Lebensmittel-
hygiene und zur Änd. der Lebensmitteltransportbehälter-V:
2008

Lebensmitteltransportbehälter-V, geänd. durch Art. 2 der V:
2008, 2012

Bek. der NF des G über den Verkehr mit Lebensmitteln,
Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und sonstigen
Bedarfsgegenständen (Lebensmittel- und Bedarfsgegenstän-
deG): 2296; geänd. durch

– Art. 13 der V: 2390, 2391

– Art. 2 § 22 des G: 3224, 3239

V zur Änd. lebensmittel- und fleischhygienerechtlicher V: 2665
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V über das Verbot der Verwendung von Erzeugnissen von Rin-
dern, Schafen oder Ziegen bei der Herstellung von Lebensmit-
teln oder kosmetischen Mitteln idF des Art. 5 der Ersten V zur
Änd. fleisch- und lebensmittelhygienerechtlicher Vorschr.:
2786, 2840

Leistungen

V über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere
Leistungen: 1598

V über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grund-
gehaltsstufen (LeistungsstufenV): 1600

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Lohnstatistik

G über die Lohnstatistik, geänd. durch Art. 6 des G: 3158, 3159

Lotsverordnung

Dritte V zur Änd. der Allg. LotsV: 2031

Luftfahrtverwaltung

KostenV der Luftfahrtverwaltung, geänd. durch Art. 2 der V:
2885, 2899

Luftfahrzeuge

Dritte V zur Änd. der V über die Flugsicherungsausrüstung der
Luftfahrzeuge: 2640

G über Rechte an Luftfahrzeugen, geänd. durch Art. 2 Abs. 9
des G: 3039, 3044

Luftverkehr

G zur Sicherung des Nachweises der Eigentümerstellung und
der Kontrolle von Luftfahrtunternehmen für die Aufrechterhal-
tung der Luftverkehrsbetriebsgenehmigungen und der Luftver-
kehrsrechte: 1322

LuftverkehrsG, geänd. durch

– Art. 45 der V: 2390, 2395

– Art. 1 des G: 2694

– Art. 2 Abs. 40 des G: 3108, 3119

Luftverkehrs-Zulassungs-O, geänd. durch

– Art. 2 des G: 2694, 2695

– Art. 2 Abs. 41 des G: 3108, 3119

Zehnte V zur Änd. der Luftverkehrs-O: 2995

M
Magnetschwebebahn

MagnetschwebebahnV: 2329

V über den Bau und Betrieb der Magnetschwebebahnen idF
des Art. 1 der MagnetschwebebahnV: 2329

Magnetschwebebahn-LärmschutzV idF des Art. 2 der Magnet-
schwebebahnV: 2329, 2338

Makler- und Bauträgerverordnung

Dritte V zur Änd. der Makler- und BauträgerV: 272

Margarine

V über Butter und zur Änd. milch- und margarinerechtlicher
Vorschr.: 144

Margarine- und MischfettV, geänd. durch Art. 4 der V: 144, 151

Marken

– s. auch Ausstellungen –

Bek. zu § 8 des MarkenG: 551; 2462

Bek. zu § 34 Abs. 2 des MarkenG : 801

Marktordnungsrechtliche Vorschriften

V zur Änd. und Aufhebung marktordnungsrechtlicher Vorschr.:
2745

Marktstruktur

V zur Änd. des MarktstrukturG sowie zur Änd. und Aufhebung
von DV zum MarktstrukturG: 2642

MarktstrukturG, geänd. durch Art. 1 der V: 2642

Erste DV zum MarktstrukturG: Schlachtvieh und Ferkel, geänd.
durch Art. 2 der V: 2642

Sechste DV zum MarktstrukturG: Qualitätsgetreide, Erbsen,
Bohnen, Sojabohnen und Sonnenblumenkerne, geänd. durch
Art. 3 der V: 2642, 2643

Achte DV zum MarktstrukturG: Blumen und Zierpflanzen,
geänd. durch Art. 4 der V: 2642, 2643

Zweiundzwanzigste DV zum MarktstrukturG: Pflanzliche Erzeug-
nisse zur technischen Verwendung oder Energiegewinnung,
geänd. durch Art. 5 der V: 2642, 2643

Masseur und Physiotherapeut

Masseur- und PhysiotherapeutenG, geänd. durch Art. 12 der V:
2390, 2391

Mecklenburg-Vorpommern

V über das Befahren der Bundeswasserstraßen in Nationalpar-
ken und Naturschutzgebieten im Bereich der Küste von Meck-
lenburg-Vorpommern: 1542

Medizin

G über technische Assistenten in der Medizin, geänd. durch
Art. 10 der V: 2390, 2391

V über Grundlegende Anforderungen bei Medizinprodukten
zum Schutz vor TSE idF des Art. 7 der Ersten V zur Änd. fleisch-
und lebensmittelhygienerechtlicher Vorschr.: 2786, 2842

V über Medizinprodukte: 3138

V über die Verschreibungspflicht von Medizinprodukten: 3146

V über Vertriebswege für Medizinprodukte: 3148

Meeresverschmutzung

G zu dem Int. Übereinkommen v. 1973 zur Verhütung der Mee-
resverschmutzung durch Schiffe und zu dem Protokoll von
1978 zu diesem Übereinkommen, geänd. durch Art. 4 des G:
1832, 1833

Melanchthon, Philipp

Bek. über die Ausprägung von Bundesmünzen im Nennwert
von 10 Deutschen Mark (Gedenkmünze zum 500. Geburtstag
des Reformators Philipp Melanchthon): 175

Meisterprüfung/Meisterprüfungszeugnisse

V zur Gleichstellung österreichischer Meisterprüfungszeug-
nisse mit Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk: 142
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V über die Anforderungen in der Meisterprüfung für den Beruf
Gärtner/Gärtnerin: 2046

V zur Gleichstellung französischer Meisterprüfungszeugnisse
mit Meisterprüfungszeugnissen im Handwerk: 3324

Metallblasinstrumentenmacher/Metallblasinstrumenten-
macherin

V über die Berufsausbildung zum Metallblasinstrumenten-
macher/zur Metallblasinstrumentenmacherin: 1010

Mikrozensus

MikrozensusV, geänd. durch Art. 18 des G: 3158, 3163

Milch

V über Butter und zur Änd. milch- und margarinerechtlicher
Vorschr.: 144

V über Butter und and. Milchstreichfette idF des Art. 1 der V
über Butter und zur Änd. milch- und margarinerechtlicher Vor-
schr.: 144

MilcherzeugnisV, geänd. durch Art. 2 der V: 144, 151

MilchV, geänd. durch

– Art. 5 der V: 144, 152

– Art. 2 der V: 2665, 2669

– Art. 8 der V: 2786, 2842

Milch-GüteV, geänd. durch Art. 6 der V: 144, 153

V über Preisnotierungen für Butter, Käse und and. Milcherzeug-
nisse: 2768

Mindestnettobeträge

V über die Mindestnettobeträge nach dem AltersteilzeitG für
das Jahr 1998: 3333

Mindestpreisbefreiungsverordnung

V über die Allg. Befreiung vom Beförderungsvorbehalt des § 2
des G über das Postwesen bei Sendungen mit einer Mindest-
preisgrenze von 10 Deutsche Mark je Sendung (Mindestpreis-
befreiungsV): 426

Mischfett

Margarine- und MischfettV, geänd. durch Art. 4 der V: 144, 151

Mitglieder der Bundesregierung

G über die Nichtanpassung von Amtsgehalt und Ortszuschlag
der Mitglieder der Bundesregierung und der Parlamentarischen
Staatssekretäre in den Jahren 1992 bis 1994, geänd. durch
Art. 12 Abs. 6 des G: 322, 341

Mobilfunk

Mobilfunk-Telekommunikations-VerleihungsV, geänd. durch
Art. 2 Abs. 37 des G: 3108, 3119

Modellbaumechaniker/Modellbaumechanikerin

V über die Berufsausbildung zum Modellbaumechaniker/zur
Modellbaumechanikerin: 129

Monatsausweise

V zur Einreichung von Monatsausweisen nach dem G über das
Kreditwesen: 3399

V über die Einreichung zusammengefaßter Monatsausweise
nach dem G über das Kreditwesen: 3405

Moselschiffahrtspolizeiverordnung

V zur Einf. der MoselschiffahrtspolizeiV, geänd. durch Art. 5 der
V: 3050, 3057

MPG-TSE-Verordnung

V über Grundlegende Anforderungen bei Medizinprodukten
zum Schutz vor TSE (MPG-TSE-V) idF des Art. 7 der Ersten V
zur Änd. fleisch- und lebensmittelhygienerechtlicher Vorschr.:
2786, 2842

Museumsstiftung Post und Telekommunikation

AnO zur Übertragung des Rechtes zur Ernennung und Entlas-
sung der Beamten der Bundesanstalt für Post und Telekommu-
nikation Deutsche Bundespost und der Museumsstiftung Post
und Telekommunikation: 67

Muster

– s. Ausstellungen –

Mütter

V zum Schutz der Mütter am Arbeitsplatz idF des Art. 1 der V
zur ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie:
782

Mutterschutz

Bek. der NF des G zum Schutze der erwerbstätigen Mutter
(MutterschutzG): 22; Ber.: 293

V zur ergänzenden Umsetzung der EG-Mutterschutz-Richtlinie:
782

Dritte V zur Änd. mutterschutz- und urlaubsrechtlicher Vorschr.:
810

MutterschutzV, geänd. durch Art. 6 der V: 810, 812

Bek. der NF der V über den Mutterschutz für Beamtinnen: 986

MutterschutzV für Soldatinnen, geänd. durch Art. 7 der V: 810,
812

Bek. der NF der V über den Mutterschutz für Soldatinnen: 2453

N
Nachweisverordnung

Ber. der NachweisV: 2860

NATO

G zu dem Abk. v. 18. März 1993 zur Änd. des ZusatzAbk. zum
NATO-Truppenstatut und zu weiteren Übereinkünften, geänd.
durch Art. 2 Abs. 42 des G: 3108, 3119

Naturwerksteinmechaniker/Naturwerksteinmechanikerin

V über die Berufsausbildung zum Naturwerksteinmechaniker/
zur Naturwerksteinmechanikerin: 939

Nebentätigkeitsbegrenzungsgesetz

Dreizehntes G zur Änd. dienstrechtlicher Vorschr. (Zweites
NebentätigkeitsbegrenzungsG): 2294

Nordatlantikvertrag

Entsch. des BVerfG zu Art. 1 des G zu dem Abk. zur Änd. des
ZusatzAbk. zu dem Abk. zwischen den Parteien des Nordatlan-
tikvertrags über die Rechtsstellung ihrer Truppen hinsichtlich
der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten auslän-
dischen Truppen: 154

Notfallpläne

V über die Erstellung von außerbetrieblichen Notfallplänen und
über Informations-, Melde- und Unterrichtungspflichten: 2882
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NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz

NS-VerfolgtenentschädigungsG, geänd. durch Art. 5 Abs. 5 des
G: 1823, 1831

Nutzungsentgelt

V zur Änd. der NutzungsentgeltV: 1920

O
Obst und Gemüse

V zur Durchf. der gemeinsamen Marktorganisation für Obst und
Gemüse: 739

V zur Durchf. der gemeinsamen Marktorganisation für Obst und
Gemüse: 1687

Öffentlicher Dienst

G über die Anrechnung von Dienstzeiten im öffentlichen Dienst
auf die beamtenrechtliche Probezeit nach dem Einigungsver-
trag, geänd. durch Art. 10 des G: 322, 339

Olivenöl

V über Produktionserstattungen für Olivenöl, geänd. durch
Art. 2 der V: 2745

Orden

G über Titel, Orden und Ehrenzeichen, geänd. durch Art. 3 des
G: 1430, 1433

Bek. des Bundespräsidenten über die Erteilung von Annahme-
und Tragegenehmigungen für best. Orden und Ehrenzeichen:
3438

Ordnungswidrigkeiten

G über Ordnungswidrigkeiten, geänd. durch

– Art. 2 des G: 534, 535

– Art. 19 des G: 1430, 1438

– Art. 5 des G: 1870, 1876

– Art. 7 des G: 2038, 2040

– Art. 2 Abs. 15 des G: 3039, 3046

Organe

G über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen:
2631

Orgel- und Harmoniumbauer-Handwerk

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Orgel- und Harmoniumbauer-Handwerk: 1915

Orthoptist

OrthoptistenG, geänd. durch Art. 9 der V: 2390, 2391

P
Parteien

ParteienG, geänd. durch Art. 12 des G: 1430, 1436

Paßgesetz

GebührenV zum PaßG: 16

Patentanmeldeverordnung

Fünfte V zur Änd. der PatentanmeldeV: 1595; Ber.: 2017

Patentanwälte

G über die BeiO von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe,
geänd. durch Art. 2 Abs. 10 des G: 3039, 3044

Personalausweise

Erste V zur Änd. der V zur Best. der Muster der Personalaus-
weise der Bundesrepublik Deutschland: 33

Personenstand

Vierzehnte V zur Änd. der V zur Ausf. des PersonenstandsG:
989

PersonenstandsG, geänd. durch

– Art. 5 § 5 des G: 2846, 2850

– Art. 3 des G: 2942, 2950

Personenzulassung

V über die Personenzulassung zum Aufbauen, Anschalten,
Ändern und Instandhalten von Telekommunikationsendeinrich-
tungen: 3315

Pflanzen

V über die Durchf. von Maßnahmen zur Förderung des Ver-
brauchs von lebenden Pflanzen und Waren des Blumenhan-
dels: 1686; geänd. durch Art. 1 der V: 2748

Pflanzenbeschau

Vierte V zur Änd. der PflanzenbeschauV: 2644

Pflanzenschutz

Zweite V zur Änd. der Pflanzenschutz-AnwendungsV: 60

Pflanzkartoffeln

PflanzkartoffelV, geänd. durch Art. 2 der V: 1906

Pflege-Versicherung

Pflege-VersicherungsG, geänd. durch Art. 6 des G: 968, 970

Pflichtversicherung

Dritte V zur Änd. der Mindesthöhe der Versicherungssummen in
der Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter: 1240

PflichtversicherungsG, geänd. durch § 1 der V: 1240

Pharmazeutisch-technische Assistenten/
Pharmazeutisch-technische Assistentinnen

Bek. der NF des G über den Beruf des pharmazeutisch-tech-
nischen Assistenten: 2349; geänd. durch Art. 5 der V: 2390

Ausbildungs- und PrüfungsV für pharmazeutisch-technische
Assistentinnen und pharmazeutisch-technische Assistenten:
2352

Polsterer/Polsterin

V über die Berufsausbildung zum Polsterer/zur Polsterin in der
Industrie: 246

Post

PostG: 3294

Postneuordnung

PostneuordnungsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 29 des G: 3108,
3116
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Postpersonalrechtsgesetz

PostpersonalrechtsG, geänd. durch Art. 1 § 9 Abs. 2 des G:
3108, 3110

Postsozialversicherungsorganisation

PostsozialversicherungsorganisationsG, geänd. durch

– Art. 22 des G: 2970, 2990

– Art. 2 Abs. 31 des G: 3108, 3117

Postumwandlungsgesetz

PostumwandlungsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 32 des G: 3108,
3117

Post- und Telekommunikationssicherstellung

Post- und TelekommunikationssicherstellungsG, geänd. durch

– Art. 5 des G: 726, 731

– Art. 2 Abs. 33 des G: 3108, 3117

Postwesen

V über die allg. Befreiung vom Beförderungsvorbehalt des § 2
des G über das Postwesen bei Sendungen mit einer Mindest-
preisgrenze von 10 Deutsche Mark je Sendung: 426

Preisangaben

PreisangabenG, geänd. durch Art. 8 des G: 1870, 1879

PreisangabenV, geänd. durch

– Art. 9 des G: 1870, 1879

– Art. 1 der V: 1910

Dritte V zur Änd. der PreisangabenV: 1910

Preisnotierungen

V über Preisnotierungen für Butter, Käse und and. Milcherzeug-
nisse: 2768

Preisstatistik

G über die Preisstatistik, geänd. durch Art. 16 des G: 3158,
3163

Privatisierung

G zur Beseitigung von Hemmnissen bei der Privatisierung von
Unternehmen und zur Förderung von Investitionen, geänd.
durch Art. 7 Abs. 3 Nr. 1 des G: 1823, 1831

Produktionserstattungen

V über Produktionserstattungen für Olivenöl, geänd. durch
Art. 2 der V: 2745

Produktesicherheitsgesetz

G zur Regelung der Sicherheitsanforderungen an Produkte und
zum Schutz der CE-Kennzeichnung (ProduktesicherheitsG):
934

Prozeßkostenhilfe

Bek. zu § 115 der ZivilprozeßO (ProzeßkostenhilfeBek. 1997):
1357

G über die BeiO von Patentanwälten bei Prozeßkostenhilfe,
geänd. durch Art. 2 Abs. 10 des G: 3039, 3044

Prüfung

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter
Sozialsekretär/Geprüfte Sozialsekretärin: 52

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß „Geprüfter
Meister für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für
Veranstaltungstechnik“ in den Fachrichtungen Bühne/Studio,
Beleuchtung, Halle: 118

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter Han-
delsassistent – Einzelhandel/Geprüfte Handelsassistentin –
Einzelhandel, geänd. durch Art. 59 des G: 594, 713

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter Indu-
striemeister/Geprüfte Industriemeisterin – Fachrichtung Metall:
2923

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß „Geprüfter
Kraftfahrzeug-Servicetechniker/Geprüfte Kraftfahrzeug-Servi-
cetechnikerin“: 3127

R
Raumfahrtaufgabenübertragung

RaumfahrtaufgabenübertragungsG, geänd. durch Art. 4 Abs. 2
des G: 3251, 3254

Raumordnung

G zur Änd. des Baugesetzbuchs und zur Neuregelung des
Rechts der RaumO: 2081

RaumOG idF des Art. 2 des Bau- und RaumOG 1998: 2081,
2102; geänd. durch Art. 3 des G: 2902, 2903

RaumOV, geänd. durch Art. 4 des G: 2081, 2110

Rechtsanwälte

BundesgebührenO für Rechtsanwälte, geänd. durch

– Art. 33 Abs. 7 des G: 1430, 1443

– Art. 11 des G: 2942, 2960

– Art. 2 Abs. 7 des G: 3039, 3044

– Art. 2 § 16 des G: 3224, 3238

Rechtshilfe

G über die int. Rechtshilfe in Strafsachen, geänd. durch Art. 2
des G: 1650, 1663

Rechtspflege/Rechtspfleger

RechtspflegerG, geänd. durch

– Art. 5 des G: 2942, 2952

– Art. 2 Abs. 13 des G: 3039, 3045

G zur weiteren Verlängerung strafrechtlicher Verjährungsfristen
und zur Änd. des G zur Entlastung der Rechtspflege: 3223

G zur Entlastung der Rechtspflege, geänd. durch Art. 3 des G:
3223

Reform

G zur Reform des öffentlichen Dienstrechts: 322

Regelunterhalt

Regelunterhalt-V, geänd. durch Art. 21 des G: 2998, 3035

Registerverfahrenbeschleunigungsgesetz

RegisterverfahrenbeschleunigungsG, geänd. durch Art. 7
Abs. 3 Nr. 3 und Art. 4 des G: 1823, 1831
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Rehabilitation

G über die Angleichung der Leistungen zur Rehabilitation,
geänd. durch

– Art. 77 des G: 594, 719

– Art. 17 des G: 2998, 3034

Rehabilitierung

Berufliches RehabilitierungsG, geänd. durch

– Art. 32 des G: 594, 708

– Art. 1 und 5 des G: 1609, 1611

G zur Verbesserung rehabilitierungsrechtlicher Vorschr. für
Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR: 1609

Verwaltungsrechtliches RehabilitierungsG, geänd. durch Art. 2
des G: 1609, 1610

Strafrechtliches RehabilitierungsG, geänd. durch Art. 3 des G:
1609, 1611

Bek. der NF des G über die Rehabilitierung und Entschädigung
von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen
im Beitrittsgebiet: 1613

Bek. der NF des G über die Aufhebung rechtsstaatswidriger
Verwaltungsentsch. im Beitrittsgebiet und die daran anknüp-
fenden Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitie-
rungsG): 1620

Bek. der NF des G über den Ausgleich beruflicher Benachtei-
ligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
(Berufliches RehabilitierungsG): 1625

Reichs- und Staatsangehörigkeit

Reichs- und StaatsangehörigkeitsG, geänd. durch

– Art. 2 des G: 1430, 1433

– Art. 5 § 1 des G: 2846, 2849

– Art. 2 des G: 2942, 2950

Reichsversicherungsordnung

Entsch. des BVerfG zu § 1317 RVO: 154

ReichsversicherungsO, geänd. durch

– Art. 6 des G: 1520, 1531

– Art. 14 § 22 des G: 2942, 2966

Reis

V über die Benennung einer Behörde zur Anwendung des
kumulativen Rückforderungssystems für geschälten Reis: 1223

Rente

V zur Anpassung der Renten im Jahre 1997: 1352

Rentenreform

G zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung (Renten-
reformG 1999): 2998

Rentenversicherung

G zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung: 2998

G v. 12. März 1976 zu dem Abk. v. 9. Oktober 1975 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen
über Renten- und Unfallversicherung nebst der Vereinbarung
hierzu, geänd. durch Art. 20 des G: 2998, 3035

G zur Finanzierung eines zusätzlichen Bundeszuschusses zur
gesetzlichen Rentenversicherung: 3121

V zur Best. der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1998 und zur Best. weiterer Rechengrößen der
Sozialversicherung für 1998: 3219

Reprograf/Reprografin

V über die Berufsausbildung zum Reprografen/zur Reprografin:
955

Rettungsassistent

RettungsassistentenG, geänd. durch Art. 8 der V: 2390, 2391

Rheinschiffahrtspolizeiverordnung

V zur Einf. der RheinschiffahrtspolizeiV, geänd. durch Art. 4 der
V: 3050, 3056

Reinschiffsuntersuchungsordnung

V zur Einf. der RheinschiffsuntersuchungsO, geänd. durch
Art. 1 und 2 der V: 3050, 3053

Richter

Deutsches RichterG, geänd. durch Art. 6 des G: 322, 337

G über die Umzugskostenvergütung für die Bundesbeamten,
Richter im Bundesdienst und Soldaten, geänd. durch Art. 7 des
G: 322, 339

Rinder

Rinder-Leukose-V, geänd. durch Art. 2 der V: 454, 455

Bek. der NF der V zum Schutz gegen die Leukose der Rinder: 458

V zur Änd. der V über gesetzliche Handelsklassen für Schweine-
hälften und zur Änd. der Vierten Vieh- und FleischG-DV sowie zur
Änd. der Zweiten Rinder-Erzeugerbeihilfe-V: 1904

V zum Schutz der Rinder vor einer Infektion mit dem Bovinen
Herpesvirus Typ 1: 2758

Neunte V zur Änd. der Rinder- und Schafprämien-V: 2873

Risikostruktur-Ausgleich

Risikostruktur-AusgleichsV, geänd. durch

– Art. 7 des G: 1520, 1531

– Art. 1 der V: 2494

Zweite V zur Änd. der Risikostruktur-AusgleichsV: 2494

Robben

G zu dem Übereinkommen v. 1. Juni 1972 zur Erhaltung der
antarktischen Robben, geänd. durch Art. 34 der V: 2390, 2394

Rückstands-Höchstmengen

Dritte V zur Änd. der Rückstands-HöchstmengenV: 2366

Rundfunkanstalt

G über die Rundfunkanstalt des Bundesrechts „Deutsche Welle“
idF des Art. 1 des G über den deutschen Auslandsrundfunk: 3094

S
Saatgut

Neunte V zur Änd. saatgutrechtlicher V: 1906

SaatgutV, geänd. durch Art. 1 der V: 1906

Sachbezugsverordnung

V zur Änd. der SachbezugsV 1997: 2857
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Sachenrechtsbereinigungsgesetz

SachenrechtsbereinigungsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 3 des G:
1823, 1828

Sachverständige

G über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen,
geänd. durch 

– Art. 2 des G: 966, 967

– Art. 2 Abs. 10 des G: 3108, 3113

Sanitätsoffizier-Anwärter

Achtzehnte V zur Änd. der V über das Ausbildungsgeld für
Sanitätsoffizier-Anwärter: 3191

Schadstoffemissionen

G zur stärkeren Berücksichtigung der Schadstoffemissionen
bei der Besteuerung von Personenkraftwagen: 805

Schadstoff-Höchstmengen

V zur Änd. der Schadstoff-HöchstmengenV: 430

Schädlingsbekämpfer/Schädlingsbekämpferin

V über die berufliche Umschulung zum Geprüften Schädlings-
bekämpfer/zur Geprüften Schädlingsbekämpferin: 275

Schaumwein

Erste V zur Änd. der V zur Durchf. des G zur Besteuerung von
Schaumwein und Zwischenerzeugnissen: 1579

Scheidemünzen

G über die Ausprägung von Scheidemünzen, geänd. durch
Art. 2 Abs. 19 des G: 3108, 3115

Schengener Übereinkommen

Erstes G zur Änd. des G zu dem Schengener Übereinkommen
v. 19. Juni 1990 betr. den schrittweisen Abbau der Kontrollen
an den gemeinsamen Grenzen: 1606

Schiedssprüche

G zu dem Übereinkommen v. 10. Juni 1958 über die Anerken-
nung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche, geänd.
durch Art. 2 § 2 des G: 3224, 3233

V zur Ausf. des deutsch-schweizerischen Abk. über die gegen-
seitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen
Entsch. und Schiedssprüchen v. 2. November 1929, geänd.
durch Art. 2 § 3 des G: 3224, 3233

Schiedsverfahrensrecht

G zur Neuregelung des Schiedsverfahrensrechts: 3224

Schiffahrtspolizeiliche Vorschriften

Dritte V zur Änd. schiffahrtspolizeilicher Vorschr.: 3050

Schiffsregister

V zur Durchf. der SchiffsregisterO, geänd. durch Art. 3 der V:
1808, 1809

Schiffssicherheit

Zehnte V zur Änd. der SchiffssicherheitsV: 1403

Bek. der NF der V über die Sicherheit der Seeschiffe (Schiffssi-
cherheitsV): 2217

Schmucktextilienhersteller/Schmucktextilienherstellerin

V über die Berufsausbildung zum Schmucktextilienherstel-
ler/zur Schmucktextilienherstellerin: 254

Schornsteinfeger/Schornsteinfegerin

V über die Berufsausbildung zum Schornsteinfeger/zur Schorn-
steinfegerin:  179

Vierte V zu Änd. der V über das Schornsteinfegerwesen: 1124

Schutzausrüstungen

Erste V zur Änd. der V über das Inverkehrbringen von persön-
lichen Schutzausrüstungen: 315

Bek. der NF der Achten V zum GerätesicherheitsG (V über das
Inverkehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen): 316

Schwangerenhilfeergänzungsgesetz

Entsch. des BVerfG zu Art. 2 Satz 1, Art. 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2
und Art. 5 Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Schwange-
renhilfeErgG: 1924

Schwangerschaftsabbrüche

G zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in
besonderen Fällen, geänd. durch Art. 5 des G: 1130, 1133

Zweite V zur Neufestsetzung der Beträge nach § 7 Abs. 1 des G
zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in beson-
deren Fällen: 2664

Schwarzarbeit

G zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, geänd. durch

– Art. 43 des G: 594, 710

– Art. 18 des G: 1430, 1438

– Art. 15 des G: 2970, 2987

– Art. 2 Abs. 15 des G: 3108, 3115

Schweinehälften

V zur Änd. der V über gesetzliche Handelsklassen für
Schweinehälften und zur Änd. der Vierten Vieh- und FleischG-
DV sowie zur Änd. der Zweiten Rinder-Erzeugerbeihilfe-V: 1904

Schwerbehinderte

SchwerbehindertenG, geänd. durch

– Art. 78 des G: 594, 720

– Art. 28 des G: 2998, 3036

– Art. 9 des G: 3158, 3160

Schwerbehinderten-AusgleichsabgabeV, geänd. durch

– Art. 79 des G: 594, 720

– Art. 29 des G: 2998, 3036

Seeanlagenverordnung

V über Anl. seewärts der Begrenzung des Deutschen Küsten-
meeres (SeeAnlV): 57

Seeaufgaben

SeeaufgabenG, geänd. durch Art. 1 des G: 1832

Seefahrt

V über die Sicherheit der Seefahrt, geänd. durch Art. 4 der V:
1537, 1539

Seefischerei

Zweites G zur Änd. des SeefischereiG: 2614
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Seegüterkontrolleur

V über die Berufsausbildung zum Seegüterkontrolleur, geänd.
durch Art. 55 des G: 594, 713

Seelotswesen

G über das Seelotswesen, geänd. durch Art. 3 des G: 1832,
1833

Seemann

SeemannsG, geänd. durch

– Art. 2 des G: 311, 313

– Art. 44 der V: 2390, 2395

Seeschiffahrt

Erste V zur Änd. der KostenV für Amtshandlungen der Wasser-
und Schiffahrtsverwaltung des Bundes auf dem Gebiet der
Seeschiffahrt: 997

Seeschiffahrtsstraßen-O, geänd. durch Art. 3 der V: 1537, 1539

Zweites G zur Änd. von Rechtsvorschr. auf dem Gebiet der
Seeschiffahrt: 1832

Seeschiffe

V über den Betrieb von Küstenschiffahrt durch norwegische
Seeschiffe: 1919

Seeunfalluntersuchungsgesetz

SeeunfalluntersuchungsG, geänd. durch Art. 2 des G: 1832

Seeverkehr

Vierte V zur Änd. seeverkehrsrechtlicher Vorschr.: 1537

Seiler-Handwerk

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Seiler-Handwerk: 1257

Selbstverwaltungs- und Krankenversicherungs-
angleichungsgesetz

Selbstverwaltungs- und KrankenversicherungsangleichungsG
Berlin, geänd. durch Art. 15 des G: 968, 972

Signatur

G zur digitalen Signatur idF des Art. 3 des Informations- und
Kommunikationsdienste-G: 1870, 1872

V zur digitalen Signatur: 2498

Skontroführer

V zur Einreichung von Monatsausweisen durch Skontroführer
nach dem G über das Kreditwesen: 3402

Soldaten/Soldatinnen

Erstes G zur Änd. des SoldatenbeteiligungsG: 298

Bek. der NF des SoldatenbeteiligungsG: 766

SoldatenG, geänd. durch

– Art. 2 des G: 298, 308

– Art. 20 des G: 1430, 1438

– Art. 12 des G: 2038, 2042

– Art. 3 des G: 2294, 2295

SoldatenversorgungsG, geänd. durch

– Art. 5 des G: 322, 335

– Art. 7 des G: 590, 592

– Art. 44 des G: 594, 710

– Art. 28 der V: 2390, 2393

– Art. 5 § 4 des G: 2846, 2850

– Art. 14 § 19 des G: 2942, 2966

G über die Umzugskostenvergütung für die Bundesbeamten,
Richter im Bundesdienst und Soldaten, geänd. durch Art. 7 des
G: 322, 339

WahlV zum SoldatenbeteiligungsG: 558

SoldatenurlaubsV, geänd. durch Art. 4 der V: 810, 812

MutterschutzV für Soldatinnen, geänd. durch Art. 7 der V: 810,
812

AnO über die Ernennung und Entlassung der Soldaten: 990

Bek. der NF der V über den Urlaub der Soldaten: 1134

Bek. der NF der V über den Mutterschutz für Soldatinnen: 2453

Einundzwanzigste V zur Änd. der SoldatenlaufbahnV: 2620

Solidaritätszuschlag

G zur Senkung des Solidaritätszuschlags: 2743

SolidaritätszuschlagG 1995, geänd. durch Art. 1 des G: 2743

Sommerzeit

V über die Einf. der mitteleuropäischen Sommerzeit für die
Jahre 1998, 1999, 2000 und 2001: 2471

Sonderurlaub

SonderurlaubsV, geänd. durch Art. 2 der V: 810, 811

Bek. der NF der V über Sonderurlaub für Bundesbeamte und
Richter im Bundesdienst: 978

Entsch. des BVerfG zu § 8 Abs. 2 des G des Landes Hessen
über Sonderurlaub für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Jugendarbeit: 2779

Sonderzuwendung

G über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung,
geänd. durch Art. 4 des G: 590, 591

Sorgerechtsübereinkommens-Ausführungsgesetz

Sorgerechtsübereinkommens-AusfG, geänd. durch

– Art. 4 des G: 1650, 1663

– Art. 14 § 8 des G: 2942, 2964

Sortenschutz

G zur Änd. des SortenschutzG: 1854

Bek. der NF des SortenschutzG: 3164

Sozialberater/Sozialberaterin

V über die berufliche Fortbildung zum Geprüften Sozialbe-
rater/zur Geprüften Sozialberaterin für ausländische Arbeitneh-
mer und ihre Familien, geänd. durch Art. 58 des G: 594, 713

Soziale Sicherheit

V über die Gewährung diplomatischer Vorrechte und Immunitä-
ten im Bereich der Sozialen Sicherheit an durch zwischenstaat-
liche Vereinbarungen geschaffene Organisationen, geänd.
durch Art. 14 des G: 594, 705

Sozialgericht

SozialgerichtsG, geänd. durch Art. 33 Abs. 4 des G: 1430, 1442
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Sozialgesetzbuch

– Erstes Buch

Erstes Buch Sozialgesetzbuch (Art. I des G v. 11. 12. 75),
geänd. durch

– Art. 2 des G: 594, 689

– Art. 2 des G: 2970, 2981

– Art. 2 des G: 2998, 3023

Erstes Buch Sozialgesetzbuch (Art. II des G v. 11. 12. 75), ge-
änd. durch Art. 3 des G: 594, 689

– Drittes Buch

Drittes Buch Sozialgesetzbuch idF des Art. 1 des Arbeitsförde-
rungs-ReformG: 594, 595; geänd. durch

– Art. 28 des G: 1430, 1440

– Art. 2 des G: 2486, 2487

– Art. 1 des G: 2970

– Art. 2 des G: 2998, 3023

Erstes G zur Änd. des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und
and. G: 2970

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998 (SGB III-LeistungsentgeltV 1998): 3349

V über das Ruhen von Entgeltersatzleistungen nach dem Drit-
ten Buch Sozialgesetzbuch bei Zusammentreffen mit Versor-
gungsleistungen der Sonderversorgungssysteme: 3359

– Viertes Buch

Viertes Buch Sozialgesetzbuch (Art. I des G v. 23. 12. 76), ge-
änd. durch

– Art. 4 des G: 594, 689

– Art. 1 des G: 968

– Art. 3 des G: 2970, 2981

– Art. 4 des G: 2998, 3024

– Art. 4 Abs. 4 des G: 3251, 3254

– Fünftes Buch

Fünftes Buch Sozialgesetzbuch (Art. 1 des G v. 20. 12. 88), ge-
änd. durch

– Art. 5 des G: 594, 692

– Art. 1 des G: 1518

– Art. 1 und 2 des G: 1520, 1531

– Art. 39 der V: 2390, 2394

– § 22 des G: 2631, 2638

– Art. 4 des G: 2970, 2982

– Art. 5 des G: 2998, 3024

– Art. 2 Abs. 26 des G: 3108, 3116

– Sechstes Buch

Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (Art. 1 des G v. 18. 12. 89),
geänd. durch

– Art. 6 des G: 594, 694

– Art. 2 des G: 968, 969

– Art. 40 der V: 2390, 2394

– Art. 1 des G: 2630

– Art. 5 des G: 2970, 2983

– Art. 1 des G: 2998

– Art. 1 des G: 3121

Drittes G zur Änd. des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch:
2630

– Siebtes Buch

Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (Art. 1 des G v. 7. 8. 96), geänd.
durch

– Art. 7 des G: 594, 695

– Art. 3 des G: 968, 969

– § 23 des G: 2631, 2638

– Art. 6 des G: 2970, 2984

– Art. 6 des G: 2998, 3024

– Art. 2 Abs. 27 des G: 3108, 3116

– Achtes Buch

Achtes Buch Sozialgesetzbuch (Art. 1 des G v. 26. 6. 90), ge-
änd. durch

– Art. 4 des G: 2846, 2848

– Art. 13 des G: 2942, 2962

– Zehntes Buch

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (Art. I des G v. 18. 8. 80),
geänd. durch

– Art. 8 des G: 594, 696

– Art. 4 des G: 968, 970

– Art. 4 des G: 1130, 1132

– Art. 30 des G: 1430, 1441

– Art. 7 des G: 2970, 2984

Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (Art. I des G v. 4. 11. 82), ge-
änd. durch Art. 9 des G: 594, 696

– Elftes Buch

Elftes Buch Sozialgesetzbuch (Art. 1 des G v. 26. 5. 94), geänd.
durch

– Art. 10 des G: 594, 696

– Art. 41 der V: 2390, 2395

– Art. 7 des G: 2998, 3025

Sozialsekretär/Sozialsekretärin

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß Geprüfter So-
zialsekretär/Geprüfte Sozialsekretärin: 52

Sozialversicherung

Drittes G zur Verbesserung des Wahlrechts für die Sozialver-
sicherungswahlen und zur Änd. and. G: 968

G zur Regelung von Vermögensfragen der Sozialversicherung
im Beitrittsgebiet, geänd. durch Art. 17 des G: 968, 972

WahlO für die Sozialversicherung: 1946

V über maßgebende Rechengrößen der Sozialversicherung für
1998: 2782

V zur Best. der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für 1998 und zur Best. weiterer Rechengrößen der
Sozialversicherung für 1998: 3219

Sozialversicherungsfachangestellter/Sozialversicherungs-
fachangestellte

V über die Berufsausbildung zum Sozialversicherungsfachan-
gestellten/zur Sozialversicherungsfachangestellten, geänd.
durch Art. 57 des G: 594, 713
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Spätaussiedler

G über die Festlegung eines vorläufigen Wohnortes für
Spätaussiedler, geänd. durch

– Art. 31 des G: 594, 708

– Art. 1 des G: 3222

Drittes G zur Änd. des G über die Festlegung eines vorläufigen
Wohnortes für Spätaussiedler: 3222

Spielzeughersteller/Spielzeugherstellerin

V über die Berufsausbildung zum Spielzeughersteller/zur Spiel-
zeugherstellerin: 1333

Spongiforme Enzephalopathie

V über die Nichtanwendung fleisch- und lebensmittelhygiene-
rechtlicher Vorschr. infolge gemeinschaftsrechtlicher Regelun-
gen über transmissible spongiforme Enzephalopathien: 3371

Spongiforme Rinderenzephalopathie

Zweite V zum Schutz gegen die Spongiforme Rinderenzepha-
lopathie: 565

Sportbootführerschein

SportbootführerscheinV-Binnen, geänd. durch § 26 der V:
3066, 3074

Sportseeschifferschein

Erste V zur Änd. der SportseeschifferscheinV: 3197

Staatsangehörigkeit

G zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit, geänd.
durch Art. 14 § 1 des G: 2942, 2964

Staatsbank Berlin

G über die Staatsbank Berlin, geänd. durch Art. 6 des G:  3251,
3255

Staatsvertrag

Bek. über den Abschluß und das Inkrafttr. des Dritten Staats-
vertrages zwischen dem Freistaat Bayern und dem Land
Baden-Württemberg über die Änd. der Landesgrenze: 472

Statistik

Drittes G zur Änd. statistischer Rechtsvorschr.: 3158

G über die Durchf. von Statistiken auf dem Gebiet der Kriegs-
opferfürsorge, geänd. durch Art. 8 des G: 3158, 3159

G über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fort-
schreibung des Bevölkerungsstandes, geänd. durch Art. 11
des G: 3158, 3160

G über die Statistik im Produzierenden Gewerbe, geänd. durch
Art. 15 des G: 3158, 3162

Steinkohle

G zur NeuO der Steinkohlesubventionen: 3048

G zur Sicherung des Einsatzes von Steinkohle in der Verstro-
mung in den Jahren 1996 bis 2005, geänd. durch Art. 2 des G:
3048, 3049

Steuerberatung

SteuerberatungsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 18 des G: 3039,
3046

Steuerreform

Entsch. des BVerfG zu Art. 1 Nr. 20 des SteuerreformG 1990:
1690

Stiftung

G über die Errichtung einer Stiftung „Hilfswerk für behinderte
Kinder“, geänd. durch

– Art. 22 des G: 594, 706

– Art. 1 des G: 2326

– Art. 17 der V: 2390, 2392

Achtes G zur Änd. des G über die Errichtung einer Stiftung
„Hilfswerk für behinderte Kinder“: 2326

G zur Errichtung einer Stiftung „Mutter und Kind – Schutz des
ungeborenen Lebens“, geänd. durch Art. 18 der V: 2390, 2392

G über die Errichtung einer Otto-von-Bismarck-Stiftung: 2582

Stoffe mit pharmakologischer Wirkung

V über Stoffe mit pharmakologischer Wirkung, geänd. durch
Art. 1 der V: 1354

Strafgesetzbuch

EinfG zum Strafgesetzbuch, geänd. durch

– Art. 42 des G: 594, 710

– Art. 1 des G: 3223

Strafgesetzbuch, geänd. durch

– Art. 1 des G: 1607

– Art. 4 des G: 1870, 1876

– Art. 1 des G: 2038

– § 24 des G: 2631, 2638

– Art. 14 § 16 des G: 2942, 2965

– Art. 2 Abs. 13 des G: 3108, 3114

Strafprozeßordnung

StrafprozeßO, geänd. durch

– Art. 1 des G: 534

– Art. 9 des G: 1430, 1436

– Art. 2 Abs. 1 des G: 1607

– Art. 1 des G: 1822

– Art. 3 des G: 2038, 2040

– Art. 2 Abs. 14 des G: 3039, 3046

– Art. 2 Abs. 9 des G: 3108, 3113

EinfG zur StrafprozeßO, geänd. durch Art. 8 des G: 1430, 1435

G zur Änd. der StrafprozeßO: 1822

Strafrecht

Dreiunddreißigstes StrafrechtsÄndG – §§ 177 bis 179 StGB:
1607

Viertes StrafrechtsÄndG, geänd. durch Art. 5 des G: 2038, 2040

Strafsachen

G über die int. Rechtshilfe in Strafsachen, geänd. durch Art. 2
des G: 1650, 1663

Strafverfahren

StrafverfahrensÄndG – DNA-Analyse („Genetischer Fingerab-
druck“) –: 534

Strafvollzug

StrafvollzugsG, geänd. durch Art. 40 des G: 594, 710
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Strahlenschutz

Vierte V zur Änd. der StrahlenschutzV: 2113

Dritte V zur Übertragung von Meß- und Auswerteaufgaben
nach dem StrahlenschutzvorsorgeG: 2474

Straße, Gefahrguttransporte

V über die Kontrollen von Gefahrguttransporten auf der Straße
und in den Unternehmen: 1306

Straßenverkehr

StraßenverkehrsG, geänd. durch

– § 17 des G: 934, 937

– Art. 2 Abs. 16 des G: 3039, 3046

Dreiundfünfzigste V über Ausnahmen von den Vorschr. der
Straßenverkehrs-Zulassungs-O: 1665

V über die Entsorgung von Altautos und die Anpassung
straßenverkehrsrechtlicher Vorschr.: 1666

Straßenverkehrs-Zulassungs-O, geänd. durch

– Art. 2 der V: 1666, 1671

– Art. 1 der V: 1889

– Art. 1 der V: 2006

– Art. 1 der V: 2051

GebührenO für Maßnahmen im Straßenverkehr, geänd. durch

– Art. 4 der V: 1666, 1672

– Art. 2 der V: 1889, 1890

Fünfundzwanzigste V zur Änd. straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schr.: 1889

Zweiundzwanzigste V zur Änd. der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-O: 2006

Vierundzwanzigste V zur Änd. straßenverkehrsrechtlicher Vor-
schr.: 2028

Straßenverkehrs-O, geänd. durch

– Art. 1 der V: 2028

– Art. 2 Abs. 38 des G: 3108, 3119

Sechsundzwanzigste V zur Änd. straßenverkehrsrechtlicher
Vorschr.: 2051

45. AusnahmeV zur StVZO, geänd. durch Art. 3 Abs. 1 der V:
2051, 2061

51. AusnahmeV zur StVZO, geänd. durch Art. 3 Abs. 2 der V:
2051, 2061

Siebte V über Ausnahmen von den Vorschr. der Straßenver-
kehrs-O: 3196

T
Technischer Assistent

G über technische Assistenten in der Medizin, geänd. durch
Art. 10 der V: 2390, 2391

Technischer Konfektionär/Technische Konfektionärin

V über die Berufsausbildung zum Technischen Konfektio-
när/zur Technischen Konfektionärin: 226; Ber.: 2212

Teilarbeitslosengeld

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Teledienste

G über die Nutzung von Telediensten idF des Art. 1 des Infor-
mations- und Kommunikationsdienste-G: 1870

G über den Datenschutz bei Telediensten idF des Art. 2 des
Informations- und Kommunikationsdienste-G: 1870, 1871

TELEKOM

TELEKOM-PflichtleistungsV, geänd. durch Art. 2 Abs. 28 des
G: 3108, 3116

Telekommunikation

Telekommunikations-UniversaldienstleistungsV: 141

Telekommunikations-LizenzgebührenV: 1936

V über die Konformitätsbewertung, die Kennzeichnung, die
Zulassung, das Inverkehrbringen und das Betreiben von Funk-
anlagen, die nicht zur Anschaltung an ein öffentliches Telekom-
munikationsnetz best. sind, und von Telekommunikationsein-
richtungen: 2117

V zur Sicherstellung von Telekommunikationsdienstleistungen
sowie zur Einräumung von Vorrechten bei deren Inan-
spruchnahme: 2751

V über die Anforderungen und das Verfahren für die Beleihung
von benannten Stellen und für die Akkreditierung von Test-
labors für Endeinrichtungen und Prüfstellen für Qualitäts-
sicherungssysteme auf dem Gebiet der Telekommunikation:
2905

Telekommunikations-KundenschutzV: 2910

BegleitG zum TelekommunikationsG: 3108

Personalrechtliches BegleitG zum TelekommunikationsG idF
des Art. 1 des BegleitG: 3108

TelekommunikationsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 34 des G:
3108, 3118

Telekommunikations-VerleihungsV, geänd. durch Art. 2 Abs. 36
des G: 3108, 3118

V über die Personenzulassung zum Aufbauen, Anschalten,
Ändern und Instandhalten von Telekommunikationsendeinrich-
tungen: 3315

Tierärztliche Hausapotheken

V über tierärztliche Hausapotheken, geänd. durch Art. 3 der V:
1354, 1355

Tierarzneimittel

Zweite V zur Änd. tierarzneimittelrechtlicher Vorschr.: 1354

Tiere

V über das Verbot der Verwendung best. Stoffe bei der Her-
stellung von Arzneimitteln zur Anwendung bei Tieren, geänd.
durch Art. 2 der V: 1354, 1355

Tierkörperbeseitigungsanstalten

Zweite V zur Änd. der Tierkörperbeseitigungsanstalten-V: 3136

Tierkrankheiten

V über meldepflichtige Tierkrankheiten, geänd. durch Art. 4 der
V: 454, 455

Tierschutz

V zum Schutz von Tieren beim Transport (Tierschutztrans-
portV): 348; geänd. durch Art. 2 der V: 3326, 3327

V zum Schutz von Tieren im Zusammenhang mit der Schlach-
tung oder Tötung (Tierschutz-SchlachtV): 405

Tierschutzkommissions-V, geänd. durch Art. 50 der V: 2390,
2396

TierschutzG, geänd. durch Art. 2 § 27 des G: 3224, 3240
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Tierseuchen

V zur Änd. der Tuberkulose-V und and. tierseuchenrechtlicher
V: 454

V über anzeigepflichtige Tierseuchen, geänd. durch Art. 3 der V:
454, 455

TierseuchenG, geänd. durch Art. 2 § 24 des G: 3224, 3239

Tierzucht

TierzuchtG, geänd. durch Art. 2 § 23 des G: 3224, 3239

Tischler/Tischlerin

V über die Berufsausbildung zum Tischler/zur Tischlerin: 188

Titel

G über Titel, Orden und Ehrenzeichen, geänd. durch Art. 3 des
G: 1430, 1433

Transplantation

G über die Spende, Entnahme und Übertragung von Organen
(TransplantationsG): 2631

Transportgenehmigung

Ber. der TransportgenehmigungsV: 2861

Transsexuellengesetz

TranssexuellenG, geänd. durch Art. 14 § 2 des G: 2942, 2964

Truppendienstgerichte

V über die Errichtung von Truppendienstgerichten: 2690

Tuberkulose

V zur Änd. der Tuberkulose-V und and. tierseuchenrechtlicher
V: 454

Bek. der NF der V zum Schutz gegen die Tuberkulose des Rin-
des: 462

U
Umsatzsteuer

UmsatzsteuerG, geänd. durch

– Art. 2 des G: 2070, 2073

– Art. 5 des G: 3121, 3122

Umsatzsteuer-DV, geänd. durch Art. 6 des G: 3121, 3122

V über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des
Gemeindeanteils am Aufkommen der Umsatzsteuer nach den
§§ 5a und 5b des GemeindefinanzreformG: 3322

Umwandlungssteuer

UmwandlungssteuerG, geänd. durch

– Art. 3 des G: 2590, 2592

– Art. 4 des G: 3121, 3122

Umwelt

G über die Umweltverträglichkeitsprüfung, geänd. durch Art. 7
des G: 2081, 2111

Umweltschutzprotokoll-AusfG, geänd. durch Art. 14 der V:
2390, 2391

UmweltstatistikG, geänd. durch Art. 12 des G: 3158, 3160

Umzugskostenvergütung

G über die Umzugskostenvergütung für die Bundesbeamten,
Richter im Bundesdienst und Soldaten, geänd. durch Art. 7 des
G: 322, 339

Unabkömmlichstellung

V über die Zuständigkeit und das Verfahren bei der Unab-
kömmlichstellung, geänd. durch Art. 2 Abs. 16 und 17 des G:
3108, 3115

Unfallversicherung

V über die Ausdehnung des Unfallversicherungsschutzes und
über die Beiträge bei der Bundesausführungsbehörde für
Unfallversicherung: 488

Unfallversicherungs-EinordnungsG, geänd. durch Art. 9 des G:
968, 971

G v. 12. März 1976 zu dem Abk. v. 9. Oktober 1975 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen
über Renten- und Unfallversicherung nebst der Vereinbarung
hierzu, geänd. durch Art. 20 des G: 2998, 3035

Unterhaltsgeld

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Unterhaltshilfe

Vierundzwanzigste V zur Anpassung der Unterhaltshilfe nach
dem LastenausgleichsG idF des Art. 1 der V zur Regelung
von Vorschr. der Kriegsschadenrente nach dem Lastenaus-
gleichsG: 1806

Unterhaltssicherung

UnterhaltssicherungsG, geänd. durch Art. 14 § 18 des G: 2942,
2966

Unterhaltstitel

V zur Einf. von Vordrucken für das Vereinfachte Verfahren zur
AbÄnd. von Unterhaltstiteln, geänd. durch Art. 7 des G: 2942,
2957

Unterhaltsvorschuß

UnterhaltsvorschußG, geänd. durch Art. 14 § 3 des G: 2942,
2964

Unternehmen

V über die Kontrollen von Gefahrguttransporten auf der Straße
und in den Unternehmen: 1306

Unternehmenssteuerreform

G zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform: 2590

Urheberrecht

UrheberrechtsG, geänd. durch Art. 7 des G: 1870, 1877

Urlaub

Dritte V zur Änd. mutterschutz- und urlaubsrechtlicher Vorschr.:
810
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V
Veranstaltungstechnik

V über die Prüfung zum anerkannten Abschluß „Geprüfter Mei-
ster für Veranstaltungstechnik/Geprüfte Meisterin für Veranstal-
tungstechnik“ in den Fachrichtungen Bühne/Studio, Beleuch-
tung, Halle: 118

Verfahrensmechaniker/Verfahrensmechanikerin

V über die Berufsausbildung zum Verfahrensmechaniker/zur
Verfahrensmechanikerin in der Steine- und Erdenindustrie: 199

V über die Berufsausbildung zum Gießereimechaniker/zur
Gießereimechanikerin und zum Verfahrensmechaniker/zur Ver-
fahrensmechanikerin in der Hütten- und Halbzeugindustrie:
1260

V über die Berufsausbildung zum Verfahrensmechaniker/zur
Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik:
1633

Vergabeverordnung

Erste V zur Änd. der VergabeV: 2384

Vergolder/Vergolderin

V über die Berufsausbildung zum Vergolder/zur Vergolderin:
1241

Verjährungsfristen

G zur weiteren Verlängerung strafrechtlicher Verjährungsfristen
und zur Änd. des G zur Entlastung der Rechtspflege: 3223

Verkehrsflughafen

V über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Ver-
kehrsflughafen Berlin-Tempelhof: 1313

V über die Festsetzung des Lärmschutzbereichs für den Ver-
kehrsflughafen Berlin-Schönefeld: 1374

Verkehrssicherstellungsgesetz

VerkehrssicherstellungsG, geänd. durch Art. 4 des G: 726, 731

Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung

Vierundzwanzigste V zur Durchf. des Bundes-Immissions-
schutzG (Verkehrswege-SchallschutzmaßnahmenV): 172; Ber.:
1253; geänd. durch Art. 3 der V: 2329, 2344

Vermarktungsnormen

Erste V zur Änd. der V über Vermarktungsnormen für Fischerei-
erzeugnisse: 3367

Bek. der NF der V über Vermarktungsnormen für Fischerei-
erzeugnisse: 3368

Vermögen

G zur Regelung von Vermögensfragen der Sozialversicherung
im Beitrittsgebiet, geänd. durch Art. 17 des G: 968, 972

VermögensG, geänd. durch Art. 3 des G: 1823, 1828

Bek. der NF des G zur Regelung offener Vermögensfragen (Ver-
mögensG): 1974; geänd. durch Art. 2 § 21 des G: 3224, 3239

Vermögensbildung

Fünftes VermögensbildungsG, geänd. durch

– Art. 51 des G: 594, 712

– Art. 6 Abs. 5 des G: 726, 732

Vermögensrechtsänderungsgesetz

VermögensrechtsÄndG, geänd. durch Art. 7 Abs. 3 Nr. 2 des G:
1823, 1831

Vermögenszuordnungsgesetz

Entsch. des BVerfG zu Art. 22 Abs. 1 Satz 7 iVm Art. 21 Abs. 3
des Einigungsvertrages sowie § 1a Abs. 1 und § 11 des Vermö-
genszuordnungsG: 1340

VermögenszuordnungsG, geänd. durch

– Art. 2 Abs. 2 des G: 1823, 1828

– Art. 2 § 20 des G: 3224, 3239

Verschollenheitsgesetz

VerschollenheitsG, geänd. durch Art. 14 § 11 des G: 2942, 2965

Verschollenheitsrecht

G zur Änd. von Vorschr. des Verschollenheitsrechts, geänd.
durch

– Art. 15 des G: 1430, 1437

– Art. 14 § 12 des G: 2942, 2965

Verschreibungspflicht

Neunundvierzigste V zur Änd. der V über die automatische Ver-
schreibungspflicht: 1510

Fünfzigste V zur Änd. der V über die automatische Verschrei-
bungspflicht: 3150

Versehrtenleibesübungen-Verordnung

Sechste V zur Anpassung des Bemessungsbetrags und von
Geldleistungen nach dem BundesversorgungsG sowie zur Änd.
der Versehrtenleibesübungen-V: 1382

Versehrtenleibesübungen-V, geänd. durch Art. 2 der V: 1382,
1383

Versicherungsaufsicht

VersicherungsaufsichtsG, geänd. durch

– Art. 12 des G: 968, 971

– Art. 26 des G: 1430, 1440

– Art. 10 des G: 2567, 2579

Versicherungsteuer

VersicherungsteuerG 1996, geänd. durch

– Art. 46 des G: 594, 711

– Art. 23 des G: 2998, 3035

Versorgungsausgleich

AnO zur Änd. der AnO über die Übertragung von Zuständigkei-
ten auf die Oberfinanzdirektionen im Zusammenhang mit dem
Versorgungsausgleich nach dem Ersten G zur Reform des Ehe-
und Familienrechts: 1679

Versorgungsbezüge

G über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in
Bund und Ländern 1996/1997: 590

Verstromung

Fünftes VerstromungsG, geänd. durch Art. 1 des G: 3048

G zur Sicherung des Einsatzes von Steinkohle in der Verstro-
mung in den Jahren 1996 bis 2005, geänd. durch Art. 2 des G:
3048, 3049

Drittes VerstromungsG, geänd. durch Art. 4 des G: 3048, 3049
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Vertragsärzte/Vertragszahnärzte

ZulassungsV für Vertragsärzte, geänd. durch Art. 14 des G:
1520, 1535

ZulassungsV für Vertragszahnärzte, geänd. durch Art. 15 des G:
1520, 1535

Verwaltungsgericht

VerwaltungsgerichtsO, geänd. durch

– Art. 6 Abs. 3 des G: 726, 732

– Art. 33 Abs. 2 des G: 1430, 1442

– Art. 8 des G: 2081, 2111

– Art. 1 des G: 2742

– Art. 2 § 13 des G: 3224, 3236

Verwaltungs-Vollstreckungsgesetz

Verwaltungs-VollstreckungsG, geänd. durch Art. 2 Abs. 1 des
G: 3039, 3043

Vieh

V zur Änd. der V über gesetzliche Handelsklassen für
Schweinehälften und zur Änd. der Vierten Vieh- und FleischG-
DV sowie zur Änd. der Zweiten Rinder-Erzeugerbeihilfe-V: 1904

V zur Änd. der FuttermittelV und der ViehverkehrsV: 2749

Vollstreckungsvergütungsverordnung

VollstreckungsvergütungsV, geänd. durch Art. 2 Abs. 4 des G:
3108, 3112

W
Wachdienst

Wachdienst-V, geänd. durch Art. 1 der V: 1537

Waffen

Vierte V zur Änd. der KostenV zum WaffenG: 480

Wahlkreiseinteilung

Bek. zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundestag der
Bundesrepublik Deutschland: 1691

Zweite Bek. zur Wahlkreiseinteilung für die Wahl zum Bundes-
tag der Bundesrepublik Deutschland: 2772

Wahlordnung

WahlO für die Sozialversicherung: 1946

WahlO zum BundespersonalvertretungsG, geänd. durch Art. 2 
§ 2 des G: 3094, 3106

Wahlrecht

Drittes G zur Verbesserung des Wahlrechts für die Sozialver-
sicherungswahlen und zur Änd. and. G: 968

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung

KostenV der Wasser- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes
auf dem Gebiet der Binnenschiffahrt, geänd. durch

– Art. 8 der V: 3050, 3058

– § 27 der V: 3066, 3076

Wehrdisziplinarordnung

WehrdiziplinarO, geänd. durch

– Art. 6 Abs. 4 des G: 726, 732

– Art. 13 des G: 2038, 2042

– Art. 2 des G: 2742

Wehrpflicht

WehrpflichtG, geänd. durch Art. 6 Abs. 7 des G: 726, 732

Wehrsold

WehrsoldG, geänd. durch  Art. 27 der V: 2390, 2393

Wehrstrafgesetz

WehrstrafG, geänd. durch

– Art. 6 des G: 2038, 2040

– Art. 2 Abs. 14 des G: 3108, 3114

Wein

Zweite V zur Änd. der V zur Durchsetzung des gemeinschaft-
lichen Weinrechts: 486

Erste V zur Änd. der Wein-Alkohol-Absatz-V: 795

Erstes G zur Änd. des WeinG: 1346

WeinG, geänd. durch

– Art. 1 des G: 1346

– Art. 2 des G: 1925, 1926

V zur Änd. weinrechtlicher Best.: 1347

WeinV, geänd. durch Art. 1 der V: 1347

Wein-ÜberwachungsV, geänd. durch Art. 2 der V: 1347, 1350

Werkfernverkehr

Werkfernverkehrs-V GüKG, geänd. durch Art. 4 des G: 2075,
2080

Wertermittlung

WertermittlungsV, geänd. durch Art. 3 des G: 2081, 2110

Wertpapierhandel

WertpapierhandelsG, geänd. durch

– Art. 16 des G: 1430, 1437

– Art. 2 des G: 2518, 2558

V über die Umlegung der Kosten des Bundesaufsichtsamtes für
den Wertpapierhandel der Jahre 1994 bis 1997: 2746

Wettbewerb

G gegen den unlauteren Wettbewerb, geänd. durch Art. 4 des
G: 2038, 2040

Wettbewerbsbeschränkungen

G gegen Wettbewerbsbeschränkungen, geänd. durch

– Art. 8 des G: 2038, 2041

– Art. 2 Abs. 20 des G: 3108, 3115

– Art. 2 § 19 des G: 3224, 3239

Wiener Übereinkommen

G zu dem Wiener Übereinkommen v. 18. April 1961 über
diplomatische Beziehungen, geänd. durch Art. 4 des G: 1430,
1434
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Winterausfallgeld

V über die Leistungsentgelte für das Arbeitslosengeld, das Teil-
arbeitslosengeld, das Unterhaltsgeld, die Arbeitslosenhilfe, das
Altersübergangsgeld sowie die pauschalierten Nettoarbeitsent-
gelte für das Kurzarbeitergeld und das Winterausfallgeld für das
Jahr 1998: 3349

Wintergeld-Umlageverordnung

Wintergeld-UmlageV, geänd. durch

– Art. 60 des G: 594, 713

– Art. 3 des G: 2486, 2488

Winzer/Winzerin

V über die Berufsausbildung zum Winzer/zur Winzerin: 161

Wohngeld

WohngeldG, geänd. durch

– Art. 4 des G: 158, 160

– Art. 41 des G: 594, 710

– Art. 17 des G: 3158, 3163

Wohnraummodernisierung

G zur Absicherung der Wohnraummoderisierung und einiger
Fälle der Restitution: 1823

Wohnungsbau

Zweites WohnungsbauG, geänd. durch

– Art. 28 des G: 594, 707

– Art. 12 des G: 2970, 2986

Bek. der NF des Wohnungsbau-PrämienG: 2678

Bek. der NF der V zur Durchf. des Wohnungsbau-PrämienG:
2684

WohnungsbauG für das Saarland, geänd. durch Art. 13 des G:
2970, 2987

Wohnungsbindungsgesetz

Entsch. des BVerfG zu Art. 4 Abs. 2 des G zur Änd. des Woh-
nungsbindungsG: 549

Wohnungswesen

G über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungs-
wesen, geänd. durch Art. 29 des G: 594, 708

Z
Zahntechniker/Zahntechnikerin

V über die Berufsausbildung zum Zahntechniker/zur Zahntech-
nikerin: 3182

Zeugen

G über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen,
geänd. durch

– Art. 2 des G: 966, 967

– Art. 2 Abs. 10 des G: 3108, 3113

Zivildienst

ZivildienstG, geänd. durch

– Art. 21 des G: 1430, 1439

– Art. 29 der V: 2390, 2393

Zivildienstvertrauensmann

Zivildienstvertrauensmann-G, geänd. durch Art. 30 der V: 2390,
2393

Zivilprozeßordnung

Bek. zu § 115 der ZivilprozeßO: 1357

ZivilprozeßO, geänd. durch

– Art. 5 § 2 des G: 2846, 2849

– Art. 6 des G: 2942, 2953

– Art. 1 des G: 3039

– Art. 1 des G: 3224

G betr. die Einf. der ZivilprozeßO, geänd. durch Art. 2 § 29 des
G: 3224, 3240

Zivilschutz

G zur NeuO des Zivilschutzes: 726

ZivilschutzG idF des Art. 1 des G zur NeuO des Zivilschutzes:
726

Zivil- und Handelssachen

V zur Ausf. des deutsch-italienischen Abk. über die Aner-
kennung und Vollstreckung gerichtlicher Entsch. in Zivil- und
Handelssachen, geänd. durch Art. 2 § 4 des G: 3224, 3233

G zur Ausf. des Abk. zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und dem Königreich Belgien v. 30. Juni 1958 über die
gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gerichtlichen
Entsch., Schiedssprüchen und öffentlichen Urkunden in Zivil-
und Handelssachen, geänd. durch Art. 2 § 5 des G: 3224, 3233

G zur Ausf. des Vertrages zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Republik Österreich v. 6. Juni 1959 über
die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von gericht-
lichen Entsch., Vergleichen und öffentlichen Urkunden in Zivil-
und Handelssachen, geänd. durch Art. 2 § 6 des G: 3224, 3234

G zur Ausf. des Abk. v. 14. Juli 1960 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Vereinigten Königreich Großbri-
tannien und Nordirland über die gegenseitige Anerkennung und
Vollstreckung von gerichtlichen Entsch. in Zivil- und Handels-
sachen, geänd. durch Art. 2 § 7 des G: 3224, 3234

G zur Ausf. des Vertrages v. 4. November 1961 zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Königreich Griechen-
land über die gegenseitige Anerkennung und Vollstreckung von
gerichtlichen Entsch., Vergleichen und öffentlichen Urkunden in
Zivil- und Handelssachen, geänd. durch Art. 2 § 9 des G: 3224,
3235

G zur Ausf. des Vertrages v. 19. Juli 1966 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Tunesischen Republik über
Rechtsschutz und Rechtshilfe, die Anerkennung und Voll-
streckung gerichtlicher Entsch. in Zivil- und Handelssachen
sowie über die Handelsschiedsgerichtsbarkeit, geänd. durch
Art. 2 § 10 des G: 3224, 3236

Zupfinstrumentenmacher/Zupfinstrumentenmacherin

V über die Berufsausbildung zum Zupfinstrumentenmacher/zur
Zupfinstrumentenmacherin: 85

V über das Berufsbild und über die Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheoretischen Teil der Meisterprüfung
für das Zupfinstrumentenmacher-Handwerk: 2458

Zusatzstoff-Zulassungsverordnung

Zusatzstoff-ZulassungsV, geänd. durch Art. 2 der V: 2366, 2379

Zuständigkeitsanpassungs-Verordnung

Sechste Zuständigkeitsanpassungs-V: 2390; Ber.: 2756

Zwangsversteigerung/Zwangsverwaltung

G über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung,
geänd. durch Art. 2 § 31 des G: 3224, 3240

Zwangsvollstreckungsrechtliche Vorschriften

Zweites G zur Änd. zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschr.:
3039
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Abk. = Abkommen

Abs. = Absatz

Änd. = Änderung(en)

Anl. = Anlage(n)

AnO = Anordnung

Art. = Artikel(n)

Aufh. = Aufhebung

Ausf. = Ausführung(s)

Außerkrafttr. = Außerkrafttreten

Beitr. = Beitritt

Bek. = Bekanntmachung

Ber. = Berichtigung

Best. = Bestimmung(en)

betr. = betreffend

DDR = Deutsche Demokratische
Republik

Durchf. = Durchführung(s)

DV = Durchführungs-
verordnung

EG = Europäische
Gemeinschaft(en)

einschl. = einschließlich

Erl. = Erlaß

EU = Europäische Union

Fass. = Fassung

Fortg. = Fortgeltung

G = Gesetz

geänd. = geändert

gem. = gemäß

GG = Grundgesetz

IAO = Internationale
Arbeitsorganisation

Inkrafts. = Inkraftsetzung

Inkrafttr. = Inkrafttreten

int. = international

NF = Neufassung

Nr. = Nummer

Prot. = Protokoll(e)

Rep. = Republik

Übereink. = Übereinkommen

V = Verordnung

v. = vom

Vereinb. = Vereinbarung(en)

Verl. = Verlängerung

Veröffentl. = Veröffentlichung(en)

vgl. = vergleiche

VN = Vereinte Nationen

WEU = Westeuropäische Union
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A
ADNR

Dritte V zur Inkrafts. der Änd. der Anl. B 2 zur V über die Beför-
derung gefährlicher Güter auf dem Rhein (ADNR) und der Änd.
der Anl. B 2 zur V über die Beförderung gefährlicher Güter auf
der Mosel: 2123

Adoption

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Adoption von Kindern: 160; 900

ADR

Bek. der NF der Anl. A und B zu dem Europäischen Übereink.
über die int. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR): 564

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die int. Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
(ADR): 1466

AETR

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Arbeit des im int. Straßenverkehr beschäftigten Fahr-
personals (AETR): 328; 771; 1079

G zur Zweiten und Dritten Änd. des Europäischen Übereink. v.
1. 7. 70 über die Arbeit des im int. Straßenverkehr beschäftigten
Fahrpersonals (AETR): 1550

AGC

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Hauptlinien des int. Eisenbahnverkehrs (AGC): 644; 898

AGR

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Hauptstraßen des int. Verkehrs (AGR): 1548

AGTC

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über wichtige Linien des int. Kombinierten Verkehrs und damit
zusammenhängende Einrichtungen (AGTC): 163; 1153

AKP-EG-Abkommen

G zu dem Abk. v. 4. 11. 95 zur Änd. des Vierten AKP-EG-Abk.
von Lomé sowie zu den mit diesem Abk. in Zusammenhang
stehenden weiteren Übereinkünften: 1614; Ber.: 1756

Albanien

Bek. des deutsch-albanischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 2142; 2143

Antarktis-Vertrag

Bek. einer Ber. des Umweltschutzprot. zum Antarktis-Vertrag:
708

Aserbaidschan

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Aserbaidschanischen Rep. über die deutschen Kriegsgräber in
der Aserbaidschanischen Rep.: 1611

Asiatische Entwicklungsbank

V über die Gewährung von Vorrechten und Befreiungen an die
Asiatische Entwicklungsbank: 2024

Asylantragsprüfung

Bek. über das Inkrafttr. des Übereink. über die Best. des
zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitglied-
staat der EG gestellten Asylantrags: 1452

Ausländisches Recht

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
betr. Auskünfte über ausländisches Recht sowie des Zusatz-
prot. hierzu: 804; 1083

Ausländische Verurteilungen

G zu dem  Übereink. v. 13. 11. 91 zwischen den Mitgliedstaaten
der EG über die Vollstreckung ausländischer strafrechtlicher
Verurteilungen: 1350

Auslieferung

Bek. über den Geltungsbereich des Zweiten Zusatzprot. zum
Europäischen Auslieferungsübereink.: 216; 799; 1516

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Ausliefe-
rungsübereink.: 895; 1695

Bek. über die vorläufige Anwendung des Abk. zwischen den
Mitgliedstaaten der EG über die Vereinfachung und Moderni-
sierung der Verfahren zur Übermittlung von Auslieferungser-
suchen: 1689

B
Bangladesch

Bek. des deutsch-bangladeschischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit 1996: 2137

Barbados

G zu dem Vertrag v. 2. 12. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Barbados über die Förderung und den gegen-
seitigen Schutz von Kapitalanl.: 2047

Basler Übereinkommen

Bek. über den Geltungsbereich des Basler Übereink. über die
Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher
Abfälle und ihrer Entsorgung: 706; 1017; 1466; 1687; 1822

Belarus

V zu dem Abk. v. 28. 6. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Belarus über
Kriegsgräberfürsorge: 981

Bek. des deutsch-belarussischen Abk. über den grenzüber-
schreitenden Personen- und Güterverkehr auf der Straße: 1768
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Benin

Bek. des deutsch-beninischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 2139

Biologische Vielfalt

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die biologi-
sche Vielfalt: 145; 755; 1467

Bolivien

Bek. der deutsch-bolivianischen Vereinb. über die Förderung
deutsch-bolivianischer Schulen: 2213

Bosnien und Herzegowina

Bek. des deutsch-bosnisch-herzegowinischen Rückübernah-
meabk. und des Prot. zur Durchf. des Abk.: 742

Brasilien

Bek. des deutsch-brasilianischen Rahmenabk. über Zusam-
menarbeit in der wissenschaftlichen Forschung und technolo-
gischen Entwicklung: 1747

Bulgarien

Bek. der deutsch-bulgarischen Vereinb. über die Fortsetzung
der Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen Maschi-
nenbau und Betriebswirtschaft an der Hochschule für Maschi-
nenbau und Elektronik in Sofia: 1363

Bek. des deutsch-bulgarischen Rahmenabk. über Technische
Zusammenarbeit: 1396

Bek. des deutsch-bulgarischen Abk. über kulturelle Zusam-
menarbeit: 2215

C
Carnets-TIR

Bek. über den Geltungsbereich des Zollübereink. über den int.
Warentransport mit Carnets-TIR: 161

Chile

Bek. des deutsch-chilenischen Rahmenabk. über Technische
und Wirtschaftliche Zusammenarbeit: 1780

Bek. des deutsch-chilenischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit 1995: 1783

China

G zu dem Prot. v. 11. 12. 95 zur Änd. des Abk. v. 31. 10. 75 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Volksrepublik China über den Zivilen Luftver-
kehr: 678

Bek. der deutsch-chinesischen Vereinb. über Endverbleibs-
garantien: 720

CMR

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über den Beför-
derungsvertrag im int. Straßengüterverkehr (CMR) sowie des
Prot. hierzu: 152; 894; 1606

Container

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. über sichere
Container: 707; 1598

Costa Rica

G zu dem Vertrag v. 13. 9. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Costa Rica über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 1830

D
Dänemark

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-dänischen Steuerabk.: 728

Datenschutz

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zum Schutz des
Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbe-
zogener Daten: 1753

Deutsche Demokratische Republik

Bek. über das Erlöschen völkerrechtlicher Übereinkünfte der
DDR mit

– Kuba: 639

– Mexiko: 640

– Türkei: 706

– Ungarn: 1679

– Tschechoslowakei, ehemalige: 1752

Dienstleistungen

G zu dem Vierten Prot. v. 15. 4. 97 zum Allgemeinen Übereink.
über den Handel mit Dienstleistungen: 1990

Diplomatenschutzkonvention

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Verhü-
tung, Verfolgung und Bestrafung von Straftaten gegen völker-
rechtlich geschützte Personen einschl. Diplomaten (Diploma-
tenschutzkonvention): 2002; 2224

Doping

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. gegen Doping:
960

Bek. von Änd. des Anhangs zu dem Übereink. v. 16. 11. 89
gegen Doping: 1110

Doppelbesteuerung

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-dänischen Steuerabk.: 728

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-indischen Doppelbesteue-
rungsabk.: 751

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-russischen Doppelbe-
steuerungsabk.: 752

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-vietnamesischen Doppel-
besteuerungsabk.: 752

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-venezolanischen Doppel-
besteuerungsabk.: 1809

E
Eherecht

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Erklärung
des Ehewillens, das Heiratsmindestalter und die Registrierung
von Eheschließungen: 1078

G zu dem Übereink. v. 5. 9. 80 über die Ausstellung von Ehefähig-
keitszeugnissen: 1086

Einfuhr

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über die Einfuhr von
Gegenständen erzieherischen, wissenschaftlichen oder kulturel-
len Charakters sowie des Prot. zu diesem Abk.: 1328; 1520;
1698
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El Salvador

Bek. des deutsch-salvadorianischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 328; 333

EMEP

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zum Übereink. von
1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreini-
gung betr. die langfristige Finanzierung des Programms über
die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der
weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in
Europa (EMEP): 1099; 1447

Ems-Dollart-Umweltprotokoll

G zu dem Ergänzenden Prot. v. 22. 8. 96 zum Ems-Dollart-Ver-
trag zur Regelung der Zusammenarbeit zum Gewässer- und
Naturschutz in der Emsmündung (Ems-Dollart-Umweltprot.):
1702

Energiecharta

G zu dem Vertragswerk v. 17. 12. 94 über die Energiecharta: 4

Entschädigung

Bek. über das Inkrafttr. des Europäischen Übereink. über die
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten: 740; 2221

ERO

Bek. über das Inkrafttr. des Übereink. zur Gründung des
Europäischen Büros für Funkangelegenheiten (ERO): 1449

Estland

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-estnischen Investitionsför-
derungsvertrags: 732

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-estnischen Abk. über die
deutschen Kriegsgräber in der Rep. Estland: 1076

Bek. des deutsch-estnischen Rahmenabk. über Beratung und
Zusammenarbeit: 1393

EUMETSAT

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. über die Vorrechte
und Immunitäten der Europäischen Organisation für die Nut-
zung von meteorologischen Satelliten (EUMETSAT): 634

EUROCONTROL

Bek. über die Änd. der Anwendungsbedingungen für das FS-
Streckengebührensystem und der Zahlungsbedingungen nach
dem Int. Übereink. über die Zusammenarbeit in der Flugsiche-
rung (EUROCONTROL): 738; 1432; 2195

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zur Änd. des Int.
Übereink. über Zusammenarbeit zur Sicherung der Luftfahrt
„EUROCONTROL“ und der Mehrseitigen Vereinb. über Flug-
sicherungs-Streckengebühren: 772; 1464

Eurofima

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über die Gründung der
„Eurofima“ Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von
Eisenbahnmaterial: 218

Europäische Charta

Bek. über den Geltungsbereich der Europäischen Charta der
kommunalen Selbstverwaltung: 801; 1084; 1745

Europarat

Bek. über den Geltungsbereich der Satzung des Europarates
sowie über die Änd. ihres Art. 26: 159

Bek. über den Geltungsbereich des Allgemeinen Abk. über die
Vorrechte und Befreiungen des Europarates sowie des Zusatz-
prot. und des Dritten Prot. zu diesem Abk.: 1357; 1747

Europol

Bek. über den Geltungsbereich der Ministervereinb. über die
Einrichtung der Europol-Drogeneinheit: 959

G zu dem Übereink. v. 26. 7. 95 auf Grund von Art. K.3 des Ver-
trags über die EU über die Errichtung eines Europäischen Poli-
zeiamts (Europol-G): 2150

G zu dem Prot. v. 24. 7. 96 auf Grund von Art. K.3 des Vertrags
über die EU betr. die Auslegung des Übereink. über die Errich-
tung eines Europäischen Polizeiamts durch den Gerichtshof
der EG im Wege der Vorabentscheidung (Europol-Auslegungs-
protG): 2170

EUTELSAT

G zu der Änd. v. 18. 5. 95 des Übereink. zur Gründung der
Europäischen Fernmeldesatellitenorganisation „EUTELSAT“:
695

F
Fernsehen

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über das grenzüberschreitende Fernsehen: 958

Feuchtgebiete

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über Feuchtge-
biete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und Watvögel,
von int. Bedeutung: 1448; 1823

Bek. über den Geltungsbereich von Änd. des Übereink. über
Feuchtgebiete, insbesondere als Lebensraum für Wasser- und
Watvögel, von int. Bedeutung: 1448; 1824

Flankenvereinbarung

Bek. über das Inkrafttr. des Dokuments v. 31. 5. 96 zur Änd. des
Vertrags v. 19. 11. 90 über konventionelle Streitkräfte in Europa
(Flankenvereinb.): 1751

Flüchtlinge

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über die Rechtsstel-
lung der Flüchtlinge und des Prot. über die Rechtsstellung der
Flüchtlinge: 158; 1430

Frankreich

Bek. der Vereinb. zwischen dem Auswärtigen Amt der Bundes-
republik Deutschland und dem Ministerium für auswärtige
Angelegenheiten der Französischen Rep. über die Zusammen-
arbeit ihrer diplomatischen Missionen in Kap Verde: 1592

Frauen

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Beseitigung
jeder Form von Diskriminierung der Frau: 336; 1791

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Staats-
angehörigkeit verheirateter Frauen: 1081

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. von New York v.
31. 3. 53 über die politischen Rechte der Frau: 1109; 1443

G
Gastwirte

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Haftung
der Gastwirte für die von ihren Gästen eingebrachten Sachen:
1322
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Gebietskörperschaften

G zu dem Übereink. v. 23. 1. 96 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland, der Regierung der Französi-
schen Rep., der Regierung des Großherzogtums Luxemburg
und dem Schweizerischen Bundesrat, handelnd im Namen der
Kantone Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Aargau
und Jura, über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Gebietskörperschaften und örtlichen öffentlichen
Stellen: 1158

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Rahmen-
übereink. über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Gebietskörperschaften: 1745; 1986

Geiselnahme

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. gegen
Geiselnahme: 978; 1985

Genfer Rotkreuz-Abkommen

G zur Änd. des Anhangs I des Zusatzprot. zu den Genfer Rot-
kreuz-Abk. von 1949: 1366

Bek. über den Geltungsbereich der vier Genfer Rotkreuz-Abk.
sowie des Prot. II hierzu: 1595

Bek. über den Geltungsbereich des Zusatzprot. zu den vier
Genfer Rotkreuz-Abk. über den Schutz der Opfer int. bewaff-
neter Konflikte – Prot. I –: 1690

Georgien

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-georgischen Abk. über die
Binnenschiffahrt: 2226

Gewerblicher Rechtsschutz

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. von Nizza über die int.
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintra-
gung von Marken: 338; 799; 1095; 1985

Bek. über den Geltungsbereich des Haager Abk. über die int.
Hinterlegung gewerblicher Muster oder Modelle sowie der
Stockholmer Ergänzungsvereinb. zu diesem Abk.: 563; 958;
1325

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Errichtung der
Weltorganisation für geistiges Eigentum: 639; 1096; 1419; 1698

Bek. über den Geltungsbereich des Madrider Abk. über die int.
Registrierung von Marken: 641; 1099; 1447

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zum Madrider
Abk. über die int. Registrierung von Marken: 675; 976; 1401;
1732; 2221

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. von Locarno zur
Errichtung einer Int. Klassifikation für gewerbliche Muster und
Modelle: 1018; 1987

Bek. über den Geltungsbereich der Pariser Verbandsüberein-
kunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums: 1096; 1419;
1691; 2044

V über die Inkrafts. der Änd. v. 1. 10. 97 der Gemeinsamen
AusfO v. 18. 1. 96 zum Madrider Abk. über die int. Registrierung
von Marken und zum Prot. zu diesem Abk.: 2206

Ghana

G zu dem Vertrag v. 24. 2. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Ghana über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2055

Guatemala

Bek. des deutsch-guatemaltekischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 1428

Guinea

Bek. des deutsch-guineischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 555; 1588

H
Haager Übereinkommen

Bek. über den Geltungsbereich des Haager Übereink. über die
Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen: 161;
2225

Bek. über den Geltungsbereich des Haager Übereink. über den
Zivilprozeß: 554; 1521

Haiti

Bek. des deutsch-haitianischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 1421

Honduras

G zu dem Vertrag v. 21. 3. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Honduras über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2064

Hongkong

G zu dem Abk. v. 5. 5. 95 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung von Hongkong über
den Fluglinienverkehr: 1062; Bek.: 1531

G zu dem Abk. v. 31. 1. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung Hongkongs zur Förde-
rung und zum gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 1848

I
IFC

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über die Int. Finanz-
corporation (IFC): 1019; 1450

Indien

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-indischen Doppelbesteue-
rungsabk.: 751

Indonesien

Bek. des deutsch-indonesischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 334

INMARSAT

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. über die Vorrechte
und Immunitäten der Int. Seefunksatelliten-Organisation
(INMARSAT): 718

Bek. über den Geltungsbereich der Int. Vereinb. über die
Nutzung von INMARSAT-Schiffs-Erdfunkstellen innerhalb des
Küstenmeers und in Häfen: 1328; 1696

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Int. See-
funksatelliten-Organisation (INMARSAT): 1544; 1694

INTELSAT

G zu der Änd. v. 31. 8. 95 des Übereink. über die Int. Fernmel-
desatellitenorganisation „INTELSAT“: 537

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Int.
Fernmeldesatellitenorganisation „INTELSAT“: 1754

Internationale Hydrographische Organisation

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Int.
Hydrographische Organisation: 1016
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Internationaler Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Errichtung
des Int. Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung: 1153; 1463

Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Paktes über bürgerliche
und politische Rechte sowie des Fakultativprot. hierzu: 128;
638; 1329; 1355; 1541

Bek. über den Geltungsbereich des Zweiten Fakultativprot. zu
dem Int. Pakt über bürgerliche und politische Rechte zur
Abschaffung der Todesstrafe: 1596

Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Paktes über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte: 128; 1541

Internationales Energieprogramm

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über ein Int.
Energieprogramm: 1451

Internationales Naturkautschuk-Übereinkommen

G zu dem Int. Naturkautschuk-Übereink. von 1995: 576

Internationales Privatrecht

Bek. über den Geltungsbereich der Satzung der Haager Konfe-
renz für Int. Privatrecht: 1754

Internationales Tierseuchenamt

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. zur Errich-
tung eines Int. Tierseuchenamts in Paris: 2223

Internationales Weinamt

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über die Errichtung
eines Int. Weinamts in Paris: 218; 1075; 1429

Investitionsförderung

G zu dem Abk. v. 30. 3. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Staat Kuwait über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 166; Bek.: 1987

G zu dem Vertrag v. 28. 2. 92 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Litauen über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 176; Bek.: 2148

G zu dem Vertrag v. 21. 1. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Namibia über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 186; Bek.: 2227

G zu dem Vertrag v. 30. 1. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Peru über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 197; Bek.: 2212

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-estnischen Investitionsför-
derungsvertrags: 732

G zu dem Vertrag v. 13. 9. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Costa Rica über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 1830

G zu dem Abk. v. 29. 9. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Simbabwe über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 1839

G zu dem Abk. v. 31. 1. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung Hongkongs zur Förde-
rung und zum gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 1848

G zu dem Vertrag v. 2. 12. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Barbados über die Förderung und den gegen-
seitigen Schutz von Kapitalanl.: 2047

G zu dem Vertrag v. 24. 2. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Ghana über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2055

G zu dem Vertrag v. 21. 3. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Honduras über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2064

G zu dem Vertrag v. 28. 2. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Moldau über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2072

G zu dem Vertrag v. 11. 8. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Paraguay über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2080

G zu dem Vertrag v. 28. 10. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Slowenien über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2088

G zu dem Vertrag v. 11. 9. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Südafrika über die gegenseitige För-
derung und den Schutz von Kapitalanl.: 2098

G zu dem Vertrag v. 28. 4. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Usbekistan über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2106

G zu dem Vertrag v. 3. 4. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Sozialistischen Rep. Vietnam über die
Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2116

Iran

G zu der Vereinb. v. 1. 5. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Islamischen Rep. Iran zur Aufh. des
Abschnitts II des Schlußprot. des deutsch-iranischen Nieder-
lassungsabk.: 2

Israel

Bek. des deutsch-israelischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 243

G zu dem Europa-Mittelmeer-Abk. v. 20. 11. 95 zur Gründung
einer Assoziation zwischen den EG und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und dem Staat Israel andererseits: 1168

Italien

Bek. über das Inkrafttr. der V und des deutsch-italienischen
Abk. über die Erstattung von Aufwendungen für Sachleistungen
der Krankenversicherung: 1467

J
Jemen

Bek. des deutsch-jemenitischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 560; 562; 1680

Jugoslawien

Bek. über die Fortg. der deutsch-jugoslawischen Verträge im
Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der
Bundesrepublik Jugoslawien: 961

K
Kambodscha

Bek. des deutsch-kambodschanischen Abk. über Technische
Zusammenarbeit: 723

Bek. des deutsch-kambodschanischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 736
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Kamerun

Bek. der deutsch-kamerunischen Vereinb. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 642; 643

Kap Verde

Bek. des deutsch-kapverdischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 1423

Kasachstan

G zu dem Abk. v. 15. 3. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Kasachstan
über den Luftverkehr: 1715

Kinder

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Rechte
des Kindes: 656; 2032

Kindesentführung

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die zivil-
rechtlichen Aspekte int. Kindesentführung: 330; 798; 1586

Kinofilme

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Gemeinschaftsproduktion von Kinofilmen: 150; 979;
1524

Kirgisistan

G zu dem Abk. über Partnerschaft und Zusammenarbeit v.
9. 2. 95 zwischen den EG sowie ihren Mitgliedstaaten einerseits
und Kirgisistan andererseits: 246

Bek. des deutsch-kirgisischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 330

Kleinwale

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. zur Erhaltung der
Kleinwale in der Nord- und Ostsee: 1450

Klimaänderungen

Bek. über den Geltungsbereich des Rahmenübereink. der VN
über Klimaänd.: 899; 1522

G zu dem Abk. v. 20. 6. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, den VN und dem Sekretariat des
Rahmenübereink. der VN über Klimaänd. über den Sitz des
Sekretariats des Übereink. und zur Änd. des Bundesnatur-
schutzG: 1054

Korea

G zu dem Abk. v. 7. 3. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Korea über den Luftverkehr: 902

Kraftfahrzeuge

V zur Revision 1 der ECE-Regelung Nr. 41 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung der Krafträder hinsichtlich
ihrer Geräuschentwicklung: 214

V über die Inkrafts. der ECE-Regelung Nr. 98 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugschein-
werfer mit Gasentladungs-Lichtquellen: 215

V zur Revision 2 der ECE-Regelung Nr. 20 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeugschein-
werfer mit Halogenglühlampen (H4-Lampen) für asymmetri-
sches Abblendlicht oder für Fernlicht oder für beides: 242; 1074

V über die Inkrafts. der ECE-Regelung Nr. 88 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung von retroreflektierenden
Reifen für Zweiradfahrzeuge: 327; Bek.: 1156

V zur Revision 3 der ECE-Regelung Nr. 22 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung der Schutzhelme und ihrer
Visiere für Fahrer und Mitfahrer von Krafträdern und Mopeds:
631; 1103

V zur Änd. der ECE-Regelung Nr. 28 über einheitliche Be-
dingungen für die Genehmigung der Vorrichtungen für Schall-
zeichen und der Kraftfahrzeuge hinsichtlich ihrer Schallzeichen:
697

V zur Änd. der ECE-Regelung Nr. 90 über einheitliche Bedin-
gungen für die Genehmigung von Ersatz-Bremsbelag-Einheiten
für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger: 698

V zu den Änd. 1 und 2 der Revision 1 der ECE-Regelung Nr. 30
über einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der Luft-
reifen für Kraftfahrzeuge und Anhänger: 758

G zur Revision des Übereink. v. 20. 3. 58 über die Annahme ein-
heitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungs-
gegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung: 998; Bek.: 1360

V zur Revision 1 der ECE-Regelung Nr. 51 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung der Kraftfahrzeuge mit
mindestens vier Rädern hinsichtlich ihrer Geräuschemissionen:
1060

V zur Änd. 1 der Revision 3 der ECE-Regelung Nr. 19 über ein-
heitliche Bedingungen für die Genehmigung der Nebelschein-
werfer für Kraftfahrzeuge: 1102

V zur Änd. 1 der ECE-Regelung Nr. 50 über einheitliche Be-
dingungen für die Genehmigung von Begrenzungsleuchten,
Schlußleuchten, Bremsleuchten, Fahrtrichtungsanzeigern und
Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild
für Fahrräder mit Hilfsmotor, Krafträder und ihnen gleichge-
stellte Fahrzeuge: 1104

V zur Revision 2 der ECE-Regelung Nr. 49 über einheitliche
Bedingungen hinsichtlich der Emissionen von Schadstoffen
aus Selbstzündungsmotoren: 1334

V zu den Ber. 1 und 2 sowie zur Änd. 1 der Revision 1 der ECE-
Regelung Nr. 48 über einheitliche Bedingungen für die Geneh-
migung der Fahrzeuge hinsichtlich des Anbaus der Beleuch-
tungs- und Lichtsignaleinrichtungen: 1335

V zur Ber. 2 und zur Änd. 1 der Revision 1 der ECE-Regelung
Nr. 83 über einheitliche Bedingungen für die Genehmigung der
Fahrzeuge hinsichtlich der Emission gasförmiger Schadstoffe
aus dem Motor entsprechend den Kraftstofferfordernissen des
Motors: 1438

V zur Änd. 1 der Revision 1 der ECE-Regelung Nr. 79 über ein-
heitliche Bedingungen für die Genehmigung der Fahrzeuge hin-
sichtlich der Lenkanlage: 1454

V zur Revision 3 der ECE-Regelung Nr. 16 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung der Sicherheitsgurte und
Rückhaltesysteme für erwachsene Personen in Kraftfahrzeu-
gen: 1518

V zur Revision 2 der ECE-Regelung Nr. 6 über einheitliche
Bedingungen für die Genehmigung von Fahrtrichtungsanzei-
gern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger: 1686

V zur ECE-Regelung Nr. 103 über einheitliche Bedingungen für
die Genehmigung von Austauschkatalysatoren für Kraftfahr-
zeuge: 1758

V zur Änd. 1 der ECE-Regelung Nr. 85 über einheitliche Bedin-
gungen für die Genehmigung von Verbrennungsmotoren oder
elektrischen Antriebssystemen für den Antrieb von Kraftfahr-
zeugen der Klassen M und N hinsichtlich der Messung der
Nutzleistung und der höchsten Dreißig-Minuten-Leistung elek-
trischer Antriebssysteme: 1790

V zu der ECE-Regelung Nr. 100 über einheitliche Bedingungen
für die Genehmigung der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge
hinsichtlich der besonderen Anforderungen an die Bauweise
und die Betriebssicherheit: 2121
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V zu der ECE-Regelung Nr. 102 über einheitliche Bedingungen
für die Genehmigung einer Kurzkupplungseinrichtung und von
Fahrzeugen hinsichtlich des Anbaues eines genehmigten Typs
einer Kurzkupplungseinrichtung: 2122

V zu der ECE-Regelung Nr. 59 über einheitliche Bedingungen
für die Genehmigung von Austauschschalldämpferanl.: 2135

Kriegsgräber

V zu dem Abk. v. 29. 5. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Ukraine über die
Kriegsgräberfürsorge in der Bundesrepublik Deutschland und
in der Ukraine: 711

V zu dem Abk. v. 28. 6. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Belarus über
Kriegsgräberfürsorge: 981

V zu dem Abk. v. 25. 6. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung von Rumänien über
die deutschen Kriegsgräber in Rumänien und die rumänischen
Kriegsgräber in der Bundesrepublik Deutschland: 987

V zu dem Abk. v. 4. 7. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Litauen über
die deutschen Kriegsgräber in der Rep. Litauen: 992; Bek.:
1776

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-estnischen Abk. über die
deutschen Kriegsgräber in der Rep. Estland: 1076

V zu dem Abk. v. 9. 12. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Kroatien über
die deutschen Kriegsgräber in der Rep. Kroatien: 1439; Bek.:
2223

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Rep. Moldau über die deutschen Kriegsgräber in der Rep.
Moldau: 1607

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Rep. Usbekistan über die deutschen Kriegsgräber in der Rep.
Usbekistan: 1611

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Aserbaidschanischen Rep. über die deutschen Kriegsgräber in
der Aserbaidschanischen Rep.: 1611

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Rep. Lettland über Kriegsgräber: 1612

Kroatien

V zu dem Abk. v. 9. 12. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Kroatien über
die deutschen Kriegsgräber in der Rep. Kroatien: 1439; Bek.:
2223

Kuba

Bek. über das Erlöschen völkerrechtlicher Übereinkünfte der
DDR mit Kuba: 639

Kultur

Bek. der Satzung der Int. Studienzentrale für die Erhaltung
und Restaurierung von Kulturgut (NF v. 21. 10. 93): 645; 976

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zum Schutz des
architektonischen Erbes Europas: 1347

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Kulturabk.:
1400

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zum Schutz des
Kultur- und Naturerbes der Welt: 1824

Kuwait

G zu dem Abk. v. 30. 3. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Staat Kuwait über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 166; Bek.: 1987

L
Laos

Bek. des deutsch-laotischen Abk. über Finanzielle Zusammen-
arbeit: 726

Legalisation

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Befreiung aus-
ländischer öffentlicher Urkunden von der Legalisation: 1400

Lettland

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Rep. Lettland über Kriegsgräber: 1612

Litauen

G zu dem Vertrag v. 28. 2. 92 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Litauen über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 176; Bek.: 2148

V zu dem Abk. v. 4. 7. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Rep. Litauen über
die deutschen Kriegsgräber in der Rep. Litauen: 992; Bek.:
1776

Luftverkehr

G zu dem Prot. v. 11. 12. 95 zur Änd. des Abk. v. 31. 10. 75 zwi-
schen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der
Regierung der Volksrepublik China über den Zivilen Luftver-
kehr: 678

G zu dem Abk. v. 14. 7. 93 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Russischen Föde-
ration über den Luftverkehr: 681

Bek. über den Geltungsbereich des Zusatzabk. zum War-
schauer Abk. zur Vereinheitlichung von Regeln über die von
einem anderen als dem vertraglichen Luftfrachtführer aus-
geführte Beförderung im int. Luftverkehr: 720; 1016; 1451

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über strafbare und
bestimmte andere an Bord von Luftfahrzeugen begangene
Handlungen: 767

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zur Änd. des Art. 50
Buchstabe a des Abk. über die Int. Zivilluftfahrt: 768

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zur Änd. des Art. 56 des
Abk. über die Int. Zivilluftfahrt: 769

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zur 2. Änd. des Abk.
über die Int. Zivilluftfahrt: 769

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zur 4. Änd. des Abk.
über die Int. Zivilluftfahrt: 770

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. v. 14. 6. 54 über Änd.
des Abk. über die Int. Zivilluftfahrt: 797

Bek. über das Inkrafttr. des Luftverkehrsabk. zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Arabischen
Emiraten: 897

G zu dem Abk. v. 7. 3. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Korea über den Luftverkehr: 902

G zu dem Abk. v. 15. 11. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Namibia über den Luftverkehr: 912
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G zu dem Abk. v. 13. 12. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Simbabwe über den Luftverkehr:
1022

G zu dem Abk. v. 16. 11. 95 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Rep.
Usbekistan über den Luftverkehr: 1032

G zu dem Abk. v. 26. 8. 94 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Sozialisti-
schen Rep. Vietnam über den Luftverkehr: 1044

G zu dem Abk. v. 5. 5. 95 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung von Hongkong über
den Fluglinienverkehr: 1062; Bek.: 1531

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. zur Bekämpfung
widerrechtlicher gewalttätiger Handlungen auf Flughäfen, die
der int. Zivilluftfahrt dienen: 1361

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. zur Vereinheitlichung
von Regeln über die Beförderung im int. Luftverkehr und des
Prot. zur Änd. des Abk.: 1462

G zu dem Abk. v. 15. 3. 96 zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Rep.
Kasachstan über den Luftverkehr: 1715

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über die int. Anerken-
nung von Rechten an Luftfahrzeugen: 1755

Bek. des Prot. zur Änd. des Art. 83 des Abk. über die Int. Zivilluft-
fahrt: 1777

Luxemburg

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-luxemburgischen Abk.
über den Autobahnzusammenschluß und den Bau einer Grenz-
brücke über die Mosel im Raum Perl und Schengen: 2139

M
Madagaskar

Bek. des deutsch-madagassischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 1079; 1403

Malawi

Bek. der deutsch-malawischen Vereinb. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 1420; 1422

Marokko

Bek. des deutsch-marokkanischen Abk. über Finanzielle Zu-
sammenarbeit 1996: 729

Bek. der deutsch-marokkanischen Vereinb. über die Errichtung
der deutschen Industrie- und Handelskammer in Marokko: 1587

Bek. der Vereinb. zwischen dem Auswärtigen Amt der Bundes-
republik Deutschland und dem Ministerium für Kulturelle Ange-
legenheiten des Königreichs Marokko über den Erhalt alter
Handschriften in der Bibliothèque Générale et Archives von
Rabat: 1696

Menschenrechte

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Skla-
verei und des Änderungsprot. hierzu sowie des Zusatzübereink.
über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und
sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken: 148; 1543

Bek. über den Geltungsbereich der Konvention über die Verhü-
tung und Bestrafung des Völkermordes: 149; 1100; 1445

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe: 151; 977; 1345

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung: 162; 707; 1332

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigen-
der Behandlung oder Strafe: 207; 803; 1524

Bek. über den Geltungsbereich der Konvention zum Schutze
der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der Prot. hier-
zu: 733; 1738

Mexiko

Bek. über das Erlöschen völkerrechtlicher Übereinkünfte der
DDR mit Mexiko: 640

MIGA-Übereinkommen

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Errichtung
der Multilateralen Investitions-Garantie-Agentur (MIGA-Über-
eink.): 217; 771; 1078; 1384

Moldau

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Rep. Moldau über die deutschen Kriegsgräber in der Rep.
Moldau: 1607

G zu dem Vertrag v. 28. 2. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Moldau über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2072

Mongolei

Bek. des deutsch-mongolischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit 1996: 1683

Montrealer Protokoll

Bek. über den Geltungsbereich der Änd. von 1992 des Mon-
trealer Prot. über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht
führen: 146; 1015; 1523; 1689; 1826

Bek. über den Geltungsbereich des Montrealer Prot. über
Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht führen: 1014; 1531

Bek. über den Geltungsbereich der Änd. von 1990 des Mon-
trealer Prot. über Stoffe, die zu einem Abbau der Ozonschicht
führen: 1014; 1523

Mosambik

Bek. des deutsch-mosambikanischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 700

Moselschiffahrtspolizeiverordnung

V zur Einführung der MoselschiffahrtspolizeiV: 1670

N
Namibia

G zu dem Vertrag v. 21. 1. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Namibia über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 186; Bek.: 2227

G zu dem Abk. v. 15. 11. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Namibia über den Luftverkehr: 912

NATO-Truppenstatut

Bek. über das Inkrafttr. des Notenwechsels v. 12. 9. 94 zur Änd.
des Notenwechsels v. 25. 9. 90 zum NATO-Truppenstatut: 222

Nepal

Bek. der deutsch-nepalesischen Vereinb. zur Änd. von Abk.
über Finanzielle Zusammenarbeit: 338
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Niederlande

Bek. der Vereinb. zwischen dem Bundesministerium des Innern
der Bundesrepublik Deutschland und dem Innenminister sowie
dem Justizminister der Niederlande über die polizeiliche
Zusammenarbeit im Grenzgebiet zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und den Niederlanden: 702

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-niederländischen Abk.
über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen einschl.
schweren Unglücksfällen: 753

Bek. der deutsch-niederländischen Vereinb. über die Festle-
gung der Kosten einer Hilfeleistung nach Art. 9 Abs. 1 des Abk.
v. 7. 6. 88 über die gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen
einschl. schweren Unglücksfällen: 1392

Nordatlantikvertrags-Organisation

Bek. über das Inkrafttr. der Vereinb. über die Rechtsstellung von
Missionen und Vertretern von Drittstaaten bei der Nordatlantikver-
trags-Organisation: 1425; 1677

Norwegen

Bek. der deutsch-norwegischen Vereinb. zur Ergänzung des
Europipe-Abk.: 893

Bek. des deutsch-norwegischen Abk. über den gegenseitigen
Schutz von Verschlußsachen: 1785

Nukleare Sicherheit

G zu dem Übereink. v. 20. 9. 94 über nukleare Sicherheit: 130;
Bek.: 796

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über den physi-
schen Schutz von Kernmaterial und des Übereink. über die früh-
zeitige Benachrichtigung bei nuklearen Unfällen und des Über-
eink. über Hilfeleistung bei nuklearen Unfällen oder radiologischen
Notfällen: 336

O
Oderschutzkommission

G zu dem Vertrag v. 11. 4. 96 über die Int. Kommission zum
Schutz der Oder gegen Verunreinigung (Vertrag über die Oder-
schutzkommission): 1707

Ölverschmutzungsschäden

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. von 1990
über Vorsorge, Bekämpfung und Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Ölverschmutzung: 717

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. von 1992 zur Änd. des
Int. Übereink. von 1969 über die zivilrechtliche Haftung für
Ölverschmutzungsschäden: 717; 1083; 1604

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. von 1992 zur Änd. des
Int. Übereink. von 1971 zur Errichtung eines Int. Fonds zur Ent-
schädigung für Ölverschmutzungsschäden: 801; 1348; 1547

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. über die zivil-
rechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden: 802; 1678

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. von 1976 zum Int.
Übereink. von 1969 über die zivilrechtliche Haftung für Ölver-
schmutzungsschäden: 802; 1605

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. über die
Errichtung eines Int. Fonds zur Entschädigung für Ölverschmut-
zungsschäden: 980; 1356; 1546

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. von 1976 zum Int.
Übereink. von 1971 über die Errichtung eines Int. Fonds zur
Entschädigung für Ölverschmutzungsschäden: 1547

Österreich

G zu dem Vertrag v. 21. 12. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Österreich über den Durchgangs-
verkehr von Exekutivorganen und die Durchbeförderung von
Häftlingen: 1814

P
Pakistan

Bek. des deutsch-pakistanischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit 1996: 1827

Palästinensische Autonomiebehörde

Bek. des deutsch-palästinensischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 219; 1811

Papua-Neuguinea

Bek. des deutsch-papua-neuguineischen Abk. über Finanzielle
Zusammenarbeit: 211

Paraguay

G zu dem Vertrag v. 11. 8. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Paraguay über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2080

Patentwesen

Bek. über den Geltungsbereich des Patentzusammenarbeits-
vertrages: 206; 800; 1082; 1521; 2004

Bek. über den Geltungsbereich des Straßburger Abk. über die
Int. Patentklassifikation: 640

Bek. einer Änd. des Europäischen Patentübereink., von Änd.
der AusfO zum Europäischen Patentübereink. und der
GebührenO der Europäischen Patentorganisation: 763

Bek. über den Geltungsbereich des Budapester Vertrags über
die int. Anerkennung der Hinterlegung von Mikroorganismen für
die Zwecke von Patentverfahren: 1095; 1418; 1692

Bek. über das Inkrafttr. der Akte zur Revision von Art. 63 des
Europäischen Patentübereink.: 1446

Personenstandsangelegenheiten

Bek. über den Geltungsbereich des Zusatzprot. zu dem Über-
eink. über den int. Austausch von Auskünften in Personen-
standsangelegenheiten: 1676

Personenstandsbücher

G zu dem Übereink. v. 8. 9. 76 über die Ausstellung mehrspra-
chiger Auszüge aus Personenstandsbüchern: 774

Peru

G zu dem Vertrag v. 30. 1. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Peru über die Förderung und den
gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 197; Bek.: 2212

Bek. des deutsch-peruanischen Abk. zur Förderung des
Handels und der Industrie: 1343

Pflanzen

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. zum Schutz
von Pflanzenzüchtungen: 729; 1359; 1679

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über den int.
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen:
1988
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Philippinen

Bek. des deutsch-philippinischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 1699

Polen

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-polnischen Abk. über die
Seeschiffahrt: 1360

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-polnischen Abk. über die
Erhaltung der Grenzbrücken im Zuge der deutschen Bundes-
fernstraßen und der polnischen Landesstraßen an der deutsch-
polnischen Grenze: 1532

V über die deutsch-polnische Vereinb. zur Regelung des Auf-
enthalts von Mitgliedern der polnischen Streitkräfte in der
Bundesrepublik Deutschland für die Übung „Lausitzer Brücke“:
1534

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-polnischen Abk. über den
Zusammenschluß der deutschen Bundesstraße B 97 und der
polnischen Landesstraße 274 sowie über den Bau einer Grenz-
brücke im Raum Guben und Gubinek: 1591

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-polnischen Abk. über den
Autobahnzusammenschluß sowie über den Bau und den Um-
bau einer Grenzbrücke im Raum Forst und Erlenholz (Olszyna):
1591

Bek. über das Inkrafttr. des Vertrags zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland und der Rep. Polen über die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzgewässern:
1687

Bek. des deutsch-polnischen Abk. über die Zusammenarbeit
hinsichtlich der Auswirkungen von Wanderungsbewegungen:
1734

R
Rechtshilfe

Bek. über den Geltungsbereich des Zusatzprot. zum Europäi-
schen Übereink. über die Rechtshilfe in Strafsachen: 206; 1525

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Rechtshilfe in Strafsachen: 635; 1323; 1818

Reifezeugnisse

Bek. über den Geltungsbereich der Europäischen Konvention
über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse: 959

Rheinpatentverordnung

V zur Einführung der RheinpatentV: 2174

Rohstoffe

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Gründung
des Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe: 770

Rückübernahme

Bek. des deutsch-bosnisch-herzegowinischen Rückübernah-
meabk. und des Prot. zur Durchf. des Abk.: 742

Rumänien

V zu dem Abk. v. 25. 6. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung von Rumänien über
die deutschen Kriegsgräber in Rumänien und die rumänischen
Kriegsgräber in der Bundesrepublik Deutschland: 987

Bek. des deutsch-rumänischen Abk. über den grenzüber-
schreitenden Personen- und Güterverkehr auf der Straße: 1772

Russische Föderation

G zu dem Abk. v. 14. 7. 93 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Russischen Föde-
ration über den Luftverkehr: 681

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-russischen Abk. über die
gegenseitige Hilfeleistung bei Katastrophen oder schweren
Unglücksfällen: 728

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-russischen Doppelbe-
steuerungsabk.: 752

G zu dem Abk. über Partnerschaft und Zusammenarbeit v.
24. 6. 94 zwischen den EG und ihren Mitgliedstaaten einerseits
und der Russischen Föderation andererseits: 846

S
Satelliten

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Verbrei-
tung der durch Satelliten übertragenen programmtragenden
Signale: 732

Scheckrecht

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. über das Einheitliche
ScheckG: 1077

Schengener Übereinkommen

G zu dem Übereink. v. 28. 4. 95 über den Beitr. der Rep. Öster-
reich zu dem am 19. 6. 90 unterzeichneten Übereink. zur
Durchf. des Übereink. von Schengen v. 14. 6. 85: 966

Bek. über das Inkrafttr. des Prot. zu den Konsequenzen des
Inkrafttr. des Dubliner Übereink. für einige Best. des Durch-
führungsübereink. zum Schengener Übereink. (Bonner Prot.):
1468; 1731

Bek. über das Inkrafttr. des Übereink. über den Beitr. der
Italienischen Rep. zu dem am 19. 6. 90 in Schengen unterzeich-
neten Übereink. zur Durchf. des Übereink. von Schengen v.
14. 6. 85 zwischen den Regierungen der Staaten der Benelux-
Wirtschaftsunion betr. den schrittweisen Abbau der Kontrollen
an den gemeinsamen Grenzen: 1530

Schiedssprüche

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Aner-
kennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche:
895; 1152

Schuldverhältnisse

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über den Beitr.
des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Rep. zu dem
Übereink. über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzu-
wendende Recht: 844

Schutz nationaler Minderheiten

G zu dem Rahmenübereink. des Europarats v. 1. 2. 95 zum
Schutz nationaler Minderheiten: 1406

Seerecht, Seeschiffahrt

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Durchf. des
Teiles XI des Seerechtsübereink. der VN v. 10. 12. 82: 146; 560;
896; 1110; 1327; 1445; 1688

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. von 1974
zum Schutz des menschlichen Lebens auf See: 163

V zu dem Übereink. v. 28. 2. 96 über die besonderen Stabilitäts-
anforderungen an Ro-Ro-Fahrgastschiffe: 540; Bek.: 1020
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Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. von 1979
über den Such- und Rettungsdienst auf See: 754; 1018

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur einheitlichen
Feststellung von Regeln über die Hilfsleistung und Bergung in
Seenot: 754

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Int. See-
schiffahrts-Organisation: 768; 1109

Bek. über den Geltungsbereich des Seerechtsübereink. der VN
v. 10. 12. 82: 829; Ber.: 1402; Bek.: 1599

Neunte V über die Inkrafts. von Änd. des Int. Übereink. von
1974 zum Schutz des menschlichen Lebens auf See und des
Prot. von 1978 zu diesem Übereink. (9. SOLAS-ÄndV): 934

Dritte V über die Inkrafts. der Änd. der Anl. des Int. Übereink.
von 1978 über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von
Befähigungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten:
1118

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. von 1978
über Normen für die Ausbildung, die Erteilung von Befähi-
gungszeugnissen und den Wachdienst von Seeleuten: 1151;
2222

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Schiffsvermessungs-
Übereink. von 1969: 1152; 1463

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Erleichterung
des Int. Seeverkehrs: 1354; 1598

Zweite V über die Inkrafts. von Änd. int. Vorschriften über den
Umweltschutz im Seeverkehr: 2006

Senegal

Bek. des deutsch-senegalesischen Abk. über Finanzielle Zu-
sammenarbeit: 794

Simbabwe

G zu dem Abk. v. 13. 12. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Simbabwe über den Luftverkehr:
1022

Bek. des deutsch-simbabwischen Abk. über Finanzielle Zu-
sammenarbeit: 1519; 1544

G zu dem Abk. v. 29. 9. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Simbabwe über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 1839

Slowakei

Bek. des deutsch-slowakischen Abk. über den grenzüber-
schreitenden Personenverkehr auf der Straße: 207

Slowenien

G zu dem Europa-Abk. v. 10. 6. 96 zur Gründung einer Assozia-
tion zwischen den im Rahmen der EU handelnden EG und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Rep. Slowenien anderer-
seits: 1855

G zu dem Vertrag v. 28. 10. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Slowenien über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2088

Sorgerecht

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des
Sorgeverhältnisses: 894; 2136

Sri Lanka

Bek. des deutsch-srilankischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 557

Staatenlosigkeit

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zur Verminde-
rung der Staatenlosigkeit: 899

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Rechts-
stellung der Staatenlosen: 1542

Streitfälle

Bek. über den Geltungsbereich des Abk. zur friedlichen Erledi-
gung int. Streitfälle: 641; 898; 1692

Streitkräfte

Bek. des Notenwechsels v. 12. 9. 94 zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland, der Französischen Rep., dem Vereinigten
Königreich Großbritannien und Nordirland und den Vereinigten
Staaten von Amerika zur Beendigung der Vereinb. durch
Notenwechsel v. 25. 9. 90 zu dem befristeten Verbleib von
Streitkräften der Französischen Rep., des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland und der Vereinigten
Staaten von Amerika in Berlin: 222

Bek. des Notenwechsels v. 12. 9. 94 zwischen der Bundesrepu-
blik Deutschland, dem Königreich Belgien, Kanada und dem
Königreich der Niederlande zur Beendigung der Vereinb. durch
Notenwechsel v. 23. 9. 91 über die Rechtsstellung der bel-
gischen, kanadischen und niederländischen Truppen in Berlin:
226

Sucht- und psychotrope Stoffe

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. der VN gegen
den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen
Stoffen: 150; 1346

Bek. über den Geltungsbereich des Einheits-Übereink. von
1961 über Suchtstoffe: 756; 1402; 1610

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. von 1971 über
psychotrope Stoffe: 1076; 1362; 1540; 1826

Südafrika

Bek. des Abk. zwischen dem Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft, Forschung und Technologie der Bundesrepublik
Deutschland und dem Ministerium für Kunst, Kultur, Wissen-
schaft und Technologie der Rep. Südafrika über Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der Wissenschaft, Forschung und
Technologie: 1607

G zu dem Vertrag v. 11. 9. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Südafrika über die gegenseitige
Förderung und den Schutz von Kapitalanl.: 2098

Bek. des deutsch-südafrikanischen Abk. über Technische
Zusammenarbeit: 2192

T
Terrorismus

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
zur Bekämpfung des Terrorismus: 803; 1522; 1737

Tiere

Bek. über den Geltungsbereich des Europäischen Übereink.
zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche
Zwecke verwendeten Wirbeltiere: 896

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über den int.
Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen:
1988

Fünfte V über die Inkrafts. von Änd. der Anhänge I und II des
Übereink. zur Erhaltung der wandernden wildlebenden Tier-
arten: 2126
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Tschechische Republik

G zu dem Vertrag v. 3. 11. 94 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Tschechischen Rep. über die gemein-
same Staatsgrenze: 566; Bek.: 1542

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-tschechischen Vertrags
über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-,
Straßen- und Schiffsverkehr: 727

G zu dem Vertrag v. 13. 7. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Tschechischen Rep. über den Zusam-
menschluß der deutschen Autobahn A 6 und der tschechischen
Autobahn D 5 an der gemeinsamen Staatsgrenze durch Errich-
tung einer Grenzbrücke: 785; Bek.: 1822

G zu dem Vertrag v. 12. 12. 95 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Tschechischen Rep. über die Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft an den Grenzge-
wässern: 924

Bek. des deutsch-tschechischen Abk. über Grenzübergänge
an der gemeinsamen Staatsgrenze: 1385

Bek. des Abk. zwischen dem Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik
Deutschland und dem Ministerium für Umwelt der Tschechi-
schen Rep. über die Durchf. des gemeinsamen Umweltschutz-
pilotprojektes „Umweltfreundliche Wärme- und Stromversor-
gung Cheb/Eger“: 1526

Bek. des deutsch-tschechischen Abk. über den grenzüber-
schreitenden Personen- und Güterverkehr auf der Straße: 1727

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-tschechischen Vertrags
über den Bau einer Grenzbrücke an der gemeinsamen Staats-
grenze im Zuge der Europastraße E 49: 1823

Tschechoslowakei, ehemalige

Bek. über das Erlöschen völkerrechtlicher Übereinkünfte der
DDR mit der Tschechoslowakei: 1752

Tunesien

G zu dem Europa-Mittelmeer-Abk. v. 17. 7. 95 zur Gründung
einer Assoziation zwischen der EG und ihren Mitgliedstaaten
einerseits und der Tunesischen Rep. andererseits: 342

Bek. des deutsch-tunesischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit 1996: 956; Ber.: 1755

Türkei

Bek. des deutsch-türkischen Abk. über Finanzielle Zusammen-
arbeit: 632; 670; 673; 1340

Bek. über das Erlöschen völkerrechtlicher Übereinkünfte der
DDR mit der Türkei: 706

Bek. des deutsch-türkischen Abk. über die Reprogrammierung
von Mitteln für Projekte der Finanziellen Zusammenarbeit: 1329

Bek. der deutsch-türkischen Vereinb. über die Fortsetzung der
Förderung der deutschsprachigen Abteilungen „Betriebswirt-
schaft“ und „Wirtschaftsinformatik“ an der Marmara-Univer-
sität: 1459

U
Überstellung verurteilter Personen

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Überstel-
lung verurteilter Personen: 1677; 1810

Uganda

Bek. des deutsch-ugandischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 1342

Ukraine

G zu dem Abk. über Partnerschaft und Zusammenarbeit v.
14. 6. 94 zwischen den EG sowie ihren Mitgliedstaaten einer-
seits und der Ukraine andererseits: 268

V zu dem Abk. v. 29. 5. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Ukraine über die
Kriegsgräberfürsorge in der Bundesrepublik Deutschland und
in der Ukraine: 711

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-ukrainischen Rahmenabk.
über Beratung und Technische Zusammenarbeit: 797

Umweltschutz

Bek. der Vereinb. zwischen dem Bundesministerium für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit der Bundesrepublik
Deutschland und dem Minister für Umweltschutz, Natürliche
Ressourcen und Forstwesen der Rep. Polen und dem Ministeri-
um für Umwelt der Tschechischen Rep. über den Austausch
von Immissionsdaten der Luftbelastung im „Schwarzen Drei-
eck“: 154

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Ver-
hütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von
Abfällen und anderen Stoffen: 217

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zum Schutz und
zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und int. Seen:
753; 1605

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über weiträumige
grenzüberschreitende Luftverunreinigung: 1154

Ungarn

Bek. über das Erlöschen völkerrechtlicher Übereinkünfte der
DDR mit Ungarn: 1679

Unterhaltsansprüche

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Geltend-
machung von Unterhaltsansprüchen im Ausland: 755; 1098

Urheberrecht

Bek. über den Geltungsbereich der Berner Übereinkunft zum
Schutz von Werken der Literatur und Kunst: 556; 800; 1326;
1529; 2222

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Abk. über den Schutz der
ausübenden Künstler, der Hersteller von Tonträgern und der
Sendeunternehmen: 702; 1693

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. zum Schutz der
Hersteller von Tonträgern gegen die unerlaubte Vervielfältigung
ihrer Tonträger: 1401

Usbekistan

G zu dem Abk. v. 16. 11. 95 zwischen der Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Rep.
Usbekistan über den Luftverkehr: 1032

Bek. des deutsch-usbekischen Abk. über Finanzielle Zusam-
menarbeit: 1464; 2145; 2146

Bek. über das Inkrafttr. der V und des Abk. zwischen der Regie-
rung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Rep. Usbekistan über die deutschen Kriegsgräber in der Rep.
Usbekistan: 1611

G zu dem Vertrag v. 28. 4. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Rep. Usbekistan über die Förderung und
den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2106
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V
Venezuela

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-venezolanischen Doppel-
besteuerungsabk.: 1809

Vereinigte Arabische Emirate

Bek. über das Inkrafttr. des Luftverkehrsabk. zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Arabischen
Emiraten: 897

Vereinte Nationen

Bek. zur Charta der VN: 147; 1358

Bek. über den Anwendungsbereich des Abk. über die Vorrechte
und Befreiungen der Sonderorganisationen der VN: 151; 1154

G zu dem Übereink. v. 15. 12. 94 über die Sicherheit von Per-
sonal der VN und beigeordnetem Personal: 230

Bek. über den Geltungsbereich der Satzung der Organisation
der VN für industrielle Entwicklung: 897; 1606

G zu dem Abk. v. 20. 6. 96 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland, den VN und dem Sekretariat des Rah-
menübereink. der VN über Klimaänd. über den Sitz des Sekre-
tariats des Übereink. und zur Änd. des BundesnaturschutzG:
1054

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Vor-
rechte und Immunitäten der VN: 1431

Bek. des Übereink. der VN zur Bekämpfung der Wüstenbildung
in den von Dürre und/oder Wüstenbildung schwer betroffenen
Ländern, insbesondere in Afrika: 1468; 1746; 2003

Verkehr

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über den Straßen-
verkehr und des Europäischen Zusatzübereink. hierzu: 751

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über Straßen-
verkehrszeichen und des Europäischen Zusatzübereink. hierzu
sowie des Prot. über Straßenmarkierungen: 1097

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. über die Europäische
Konferenz der Verkehrsminister: 1098

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. und Statuts über
die Freiheit des Durchgangsverkehrs: 2141

Veröffentlichungen

Bek. über den Geltungsbereich der Satzung des Int. Zentrums
für die Registrierung fortlaufend erscheinender Veröffentl.: 1825

Vietnam

Bek. über das Inkrafttr. des deutsch-vietnamesischen Doppel-
besteuerungsabk.: 752

G zu dem Abk. v. 26. 8. 94 zwischen der Regierung der Bundes-
republik Deutschland und der Regierung der Sozialistischen
Rep. Vietnam über den Luftverkehr: 1044

G zu dem Vertrag v. 3. 4. 93 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Sozialistischen Rep. Vietnam über die
Förderung und den gegenseitigen Schutz von Kapitalanl.: 2116

Bek. des deutsch-vietnamesischen Abk. über die gegenseitige
Errichtung und die Tätigkeit von Kultur- und Informations-
zentren: 2189

Vollstreckung

G zu dem Übereink. v. 13. 11. 91 zwischen den Mitgliedstaaten
der EG über die Vollstreckung ausländischer strafrechtlicher
Verurteilungen: 1350

W
Waffen

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologischer
(biologischer) Waffen und von Toxinwaffen sowie über die
Vernichtung solcher Waffen: 164; 1362

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über das Verbot
der Entwicklung, Herstellung, Lagerung und des Einsatzes
chemischer Waffen und über die Vernichtung solcher Waffen:
557; 960; 1327; 1743; 1986

Bek. über den Geltungsbereich des Vertrags über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen: 637

G zum Prot. II in der am 3. 5. 96 geänd. Fass. und zum Prot. IV
v. 13. 10. 95 zum VN-Waffenübereink.: 806

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über das Verbot
oder die Beschränkung des Einsatzes best. konventioneller
Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unter-
schiedslos wirken können, sowie der Prot. zu diesem Über-
eink.: 975; 1359; 1592; 1744

Warenkauf

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. der VN über Ver-
träge über den int. Warenkauf: 719; 1019; 1356

Warenkontrollen

Bek. über den Geltungsbereich des Int. Übereink. zur Harmoni-
sierung der Warenkontrollen an den Grenzen: 739

Wechselrecht

Bek. über den Geltungsbereich des Genfer Abk. über das einheit-
liche WechselG: 1077

Weißrußland

G zu dem Abk. über Partnerschaft und Zusammenarbeit v. 6. 3. 95
zwischen den EG sowie ihren Mitgliedstaaten einerseits und
Weißrußland andererseits: 296

Weltgesundheitsorganisation

Bek. über den Geltungsbereich der Satzung der Weltgesundheits-
organisation: 1151

Weltraum

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die völker-
rechtliche Haftung für Schäden durch Weltraumgegenstände: 216

Bek. über den Geltungsbereich des Vertrages über die Grundsätze
zur Regelung der Tätigkeiten von Staaten bei der Erforschung und
Nutzung des Weltraums einschl. des Mondes und anderer Him-
melskörper: 221

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die Rettung
und Rückführung von Raumfahrern sowie die Rückgabe von in
den Weltraum gestarteten Gegenständen: 554

WEU

G zu dem Geheimschutzübereink. der WEU v. 28. 3. 95: 1380

Wiener Übereinkommen

Bek. über den Geltungsbereich des Wiener Übereink. über
diplomatische Beziehungen: 145; 963

Bek. über den Geltungsbereich des Wiener Übereink. über kon-
sularische Beziehungen: 149; 1081
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Bek. über den Geltungsbereich des Wiener Übereink. zum
Schutz der Ozonschicht: 675; 1015; 1688

Bek. über den Geltungsbereich des Wiener Übereink. über das
Recht der Verträge: 1444

Z
Zivilstandswesen

Bek. über den Geltungsbereich des Prot. über die Int. Kommis-
sion für das Zivilstandswesen: 2224

Zivil- und Handelssachen

Bek. über den Geltungsbereich des Haager Übereink. über die
Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen: 161;
2225

Bek. über den Geltungsbereich des Übereink. über die gericht-
liche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen: 1825

Zoll

Bek. über den Geltungsbereich des Zollübereink. über den int.
Warentransport mit Carnets-TIR: 161
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behandelbaren Ausnahmefälle nähere Festlegungen
treffen. Bei der Wahl des Substitutionsmittels sind die
Regeln nach dem Stand der medizinischen Wissenschaft
zu beachten. Im Falle des Verschreibens nach Absatz 7
ist das Substitutionsmittel in einer zur parenteralen
Anwendung nicht verwendbaren gebrauchsfertigen Form
zu verschreiben.

(4) Der Arzt, der ein Substitutionsmittel für einen
Patienten verschreibt, darf die Verschreibung außer in
den in Absatz 7 genannten Fällen nicht dem Patienten
aushändigen. Das Rezept darf nur von ihm selbst, seinem
ärztlichen Vertreter oder durch das in Absatz 5 Satz 1
bezeichnete Personal in der Apotheke eingelöst werden.

(5) Das Substitutionsmittel ist dem Patienten vom
behandelnden Arzt, seinem ärztlichen Vertreter oder von
dem von ihm angewiesenen oder beauftragten, eingewie-
senen und kontrollierten medizinischen, pharmazeuti-
schen oder in staatlich anerkannten Einrichtungen der
Suchtkrankenhilfe tätigen und dafür ausgebildeten Perso-
nal zum unmittelbaren Verbrauch zu überlassen. Im Falle
des Verschreibens von Codein oder Dihydrocodein kann
dem Patienten nach der Überlassung jeweils einer Dosis
zum unmittelbaren Verbrauch die für einen Tag zusätzlich
benötigte Menge des Substitutionsmittels in abgeteilten
Einzeldosen ausgehändigt und ihm dessen eigenverant-
wortliche Einnahme gestattet werden, wenn dem Arzt
keine Anhaltspunkte für eine nicht bestimmungsgemäße
Verwendung des Substitutionsmittels durch den Patien-
ten vorliegen.

(6) Das Substitutionsmittel ist dem Patienten in der
Praxis eines behandelnden Arztes, in einem Krankenhaus
oder in einer Apotheke oder in einer hierfür von der zustän-
digen Landesbehörde anerkannten anderen geeigneten
Einrichtung oder, im Falle einer ärztlich bescheinigten
Pflegebedürftigkeit, bei einem Hausbesuch zum unmittel-
baren Verbrauch zu überlassen. Der Arzt darf die benötig-
ten Substitutionsmittel in einer der in Satz 1 genannten
Einrichtungen unter seiner Verantwortung lagern; die
Einwilligung des über die jeweiligen Räumlichkeiten Ver-
fügungsberechtigten bleibt unberührt. Für den Nachweis
über den Verbleib und Bestand gelten die §§ 13 und 14
entsprechend.

(7) Der Arzt oder sein ärztlicher Vertreter in der Praxis
kann abweichend von den Absätzen 4 bis 6 dem Patienten
einmal in der Woche eine Verschreibung über die für bis zu
7 Tage benötigte Menge des Substitutionsmittels aus-
händigen und ihm dessen eigenverantwortliche Einnahme
erlauben, wenn und solange

1. dem Patienten seit mindestens 6 Monaten ein Sub-
stitutionsmittel entsprechend den Absätzen 1 bis 6
verschrieben und zum unmittelbaren Verbrauch über-
lassen wurde,

2. die Einstellung auf die jeweils erforderliche Dosierung
des Substitutionsmittels abgeschlossen ist,

3. die vom Arzt durchgeführten Erhebungen keine Er-
kenntnisse ergeben haben, daß der Patient

a) Stoffe gebraucht, deren Konsum nach Art und
Menge die eigenverantwortliche Einnahme des
Substitutionsmittels nicht erlaubt, oder

b) das ihm verschriebene Substitutionsmittel nicht
bestimmungsgemäß verwendet.

Das Rezept ist dem Patienten durch den Arzt oder seinen
ärztlichen Vertreter im Rahmen einer persönlichen ärzt-
lichen Konsultation auszuhändigen.

(8) Patienten, die die Praxis des behandelnden Arztes
zeitweilig oder auf Dauer wechseln, hat der behandelnde
Arzt vor der Fortsetzung der Substitution auf einem Be-
täubungsmittelrezept eine Substitutionsbescheinigung
auszustellen. Auf der Substitutionsbescheinigung sind
anzugeben:

1. Name, Vorname und Anschrift des Patienten, für den
die Substitutionsbescheinigung bestimmt ist,

2. Ausstellungsdatum,

3. das verschriebene Substitutionsmittel und die Tages-
dosis,

4. Beginn des Verschreibens und der Abgabe nach den
Absätzen 1 bis 6 und gegebenenfalls Beginn des Ver-
schreibens nach Absatz 7,

5. Gültigkeit: von/bis,

6. Name des ausstellenden Arztes, seine Berufs-
bezeichnung und Anschrift einschließlich Telefon-
nummer,

7. Unterschrift des ausstellenden Arztes.

Die Substitutionsbescheinigung ist mit dem Vermerk
„Nur zur Vorlage beim Arzt“ zu kennzeichnen. Teil I der
Substitutionsbescheinigung erhält der Patient, die Teile II
und lll verbleiben bei dem ausstellenden Arzt. Nach Vor-
lage des Teils I der Substitutionsbescheinigung durch den
Patienten und Überprüfung der Angaben zur Person durch
Vergleich mit dem Personalausweis oder Reisepaß des
Patienten kann ein anderer Arzt das Verschreiben des
Substitutionsmittels fortsetzen; erfolgt dies nur zeitweilig,
hat der andere Arzt den behandelnden Arzt unverzüglich
nach Abschluß seines Verschreibens schriftlich über die
durchgeführten Maßnahmen zu unterrichten.

(9) Der Arzt hat die Durchführung der nach den vor-
stehenden Absätzen erforderlichen Maßnahmen zu
dokumentieren. Die Dokumentation ist auf Verlangen der
zuständigen Landesbehörde zur Einsicht und Auswertung
vorzulegen oder einzusenden.

(10) Die Vorschriften nach den Absätzen 1 bis 9 sind
entsprechend anzuwenden, wenn das Substitutionsmittel
aus dem Bestand des Praxisbedarfs oder Stationsbedarfs
zum unmittelbaren Verbrauch überlassen oder abgege-
ben wird.

§ 6

Verschreiben für
Einrichtungen des Rettungsdienstes

(1) Für das Verschreiben des Bedarfs an Betäubungs-
mitteln für Einrichtungen und Teileinheiten von Einrichtun-
gen des Rettungsdienstes finden die Vorschriften über
das Verschreiben für den Stationsbedarf nach § 2 Abs. 4
entsprechende Anwendung.

(2) Der Träger oder der Durchführende des Rettungs-
dienstes hat einen Arzt damit zu beauftragen, die benötig-
ten Betäubungsmittel nach § 2 Abs. 4 zu verschreiben. Die
Aufzeichnung des Verbleibs und Bestandes der Betäu-
bungsmittel ist nach den §§ 13 und 14 in den Einrichtun-
gen und Teileinheiten der Einrichtungen des Rettungs-
dienstes durch den jeweils behandelnden Arzt zu führen.
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(3) Der Träger oder der Durchführende des Rettungs-
dienstes hat mit einer Apotheke die Belieferung der Sta-
tionsverschreibungen sowie eine mindestens halbjähr-
liche Überprüfung der Betäubungsmittelvorräte in den
Einrichtungen oder Teileinheiten der Einrichtungen des
Rettungsdienstes insbesondere auf deren einwandfreie
Beschaffenheit sowie ordnungsgemäße und sichere Auf-
bewahrung schriftlich zu vereinbaren. Der unterzeichnen-
de Apotheker zeigt dies der zuständigen Landesbehörde
an. Mit der Überprüfung der Betäubungsmittelvorräte ist
ein Apotheker der jeweiligen Apotheke zu beauftragen.
Es ist ein Protokoll anzufertigen. Zur Beseitigung fest-
gestellter Mängel hat der mit der Überprüfung beauf-
tragte Apotheker dem Träger oder Durchführenden des
Rettungsdienstes eine angemessene Frist zu setzen und
im Falle der Nichteinhaltung die zuständige Landes-
behörde zu unterrichten.

§ 7

Verschreiben für Kauffahrteischiffe

(1) Für das Verschreiben und die Abgabe von Betäu-
bungsmitteln für die Ausrüstung von Kauffahrteischiffen
gelten die §§ 8 und 9. Auf den Betäubungsmittelrezepten
sind die in Absatz 4 Nr. 4 bis 6 genannten Angaben
anstelle der in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 5 vorgeschriebenen
anzubringen.

(2) Für die Ausrüstung von Kauffahrteischiffen darf
nur ein von der zuständigen Behörde beauftragter Arzt
Betäubungsmittel verschreiben; er darf für diesen Zweck
nur das Betäubungsmittel Hydromorphon verschreiben.
Für die Ausrüstung von Kauffahrteischiffen, die nicht die
Bundesflagge führen, können auch andere der in der
Anlage lll des Betäubungsmittelgesetzes bezeichneten
Betäubungsmittel verschrieben werden.

(3) Ausnahmsweise dürfen Betäubungsmittel für die
Ausrüstung von Kauffahrteischiffen von einer Apotheke
zunächst ohne Verschreibung abgegeben werden, wenn

1. der in Absatz 2 bezeichnete Arzt nicht rechtzeitig vor
dem Auslaufen des Schiffes erreichbar ist,

2. die Abgabe nach Art und Menge im Rahmen der Ver-
ordnung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrtei-
schiffen und nur zum Ersatz

a) verbrauchter,

b) unbrauchbar gewordener oder

c) außerhalb des Geltungsbereichs des Betäubungs-
mittelgesetzes beschaffter und auszutauschender
Betäubungsmittel erfolgt,

3. der Abgebende sich vorher überzeugt hat, daß die
noch vorhandenen Betäubungsmittel nach Art und
Menge mit den Eintragungen im Betäubungsmittel-
buch des Schiffes übereinstimmen, und

4. der Abgebende sich den Empfang von dem für die
ordnungsgemäße Durchführung der Krankenfürsorge
Verantwortlichen bescheinigen läßt.

(4) Die Bescheinigung nach Absatz 3 Nr. 4 muß fol-
gende Angaben enthalten:

1. Bezeichnung der verschriebenen Arzneimittel nach § 9
Abs. 1 Nr. 3,

2. Menge der abgegebenen Arzneimittel nach § 9 Abs. 1
Nr. 4,

3. Abgabedatum,

4. Name des Schiffes,

5. Name des Reeders,

6. Heimathafen des Schiffes und

7. Unterschrift des für die Krankenfürsorge Verantwort-
lichen.

(5) Der Abgebende hat die Bescheinigung nach
Absatz 3 Nr. 4 unverzüglich dem von der zuständigen
Behörde beauftragten Arzt zum nachträglichen Verschrei-
ben vorzulegen. Dieser ist verpflichtet, unverzüglich die
Verschreibung auf einem Betäubungsmittelrezept der
Apotheke nachzureichen, die das Betäubungsmittel nach
§ 7 Abs. 3 beliefert hat. Die Verschreibung ist mit dem
Buchstaben „K“ zu kennzeichnen. Die Bescheinigung
nach § 7 Abs. 3 Nr. 4 ist dauerhaft mit dem in der Apotheke
verbleibenden Teil der Verschreibung zu verbinden. Wenn
die Voraussetzungen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 nicht vor-
gelegen haben, ist die zuständige Behörde unverzüglich
zu unterrichten.

(6) Für das Verschreiben und die Abgabe von Be-
täubungsmitteln für die Ausrüstung von Schiffen, die
keine Kauffahrteischiffe sind, sind die Absätze 1 bis 5
entsprechend anzuwenden.

§ 8

Betäubungsmittelrezept

(1) Betäubungsmittel für Patienten, den Praxisbedarf
und Tiere dürfen nur auf einem dreiteiligen amtlichen
Formblatt (Betäubungsmittelrezept) verschrieben werden.
Das Betäubungsmittelrezept darf für das Verschreiben
anderer Arzneimittel nur verwendet werden, wenn dies
neben der eines Betäubungsmittels erfolgt. Die Teile I
und II der Verschreibung sind zur Vorlage in einer
Apotheke bestimmt, Teil lll verbleibt bei dem Arzt, Zahn-
arzt oder Tierarzt, an den das Betäubungsmittelrezept
ausgegeben wurde.

(2) Betäubungsmittelrezepte werden vom Bundes-
institut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf An-
forderung an den einzelnen Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt
ausgegeben. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte kann die Ausgabe versagen, wenn der
begründete Verdacht besteht, daß die Betäubungsmittel-
rezepte nicht den betäubungsmittelrechtlichen Vorschrif-
ten gemäß verwendet werden.

(3) Die numerierten, mit dem Ausgabedatum des Bun-
desinstitutes für Arzneimittel und Medizinprodukte und
der BtM-Nummer des einzelnen Arztes, Zahnarztes oder
Tierarztes versehenen Betäubungsmittelrezepte sind nur
zu dessen Verwendung bestimmt und dürfen nur im Ver-
tretungsfall übertragen werden. Die nicht verwendeten
Betäubungsmittelrezepte sind bei Aufgabe der ärztlichen,
zahnärztlichen oder tierärztlichen Tätigkeit dem Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zurück-
zugeben.

(4) Der Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt hat die Betäubungs-
mittelrezepte gegen Entwendung zu sichern. Ein Verlust
ist unter Angabe der Rezeptnummern dem Bundesinstitut
für Arzneimittel und Medizinprodukte unverzüglich anzu-
zeigen, das die zuständige oberste Landesbehörde unter-
richtet.

(5) Der Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt hat Teil lll der
Verschreibung und die Teile I bis lll der fehlerhaft ausgefer-
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tigten Betäubungsmittelrezepte nach Ausstellungsdaten
oder nach Vorgabe der zuständigen Landesbehörde
geordnet drei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen der
nach § 19 Abs. 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes
zuständigen Landesbehörde einzusenden oder Beauf-
tragten dieser Behörde vorzulegen.

(6) Außer in den Fällen des § 5 dürfen Betäubungsmittel
für Patienten, den Praxisbedarf und Tiere in Notfällen
unter Beschränkung auf die zur Behebung des Notfalls
erforderliche Menge abweichend von Absatz 1 Satz 1
verschrieben werden. Verschreibungen nach Satz 1 sind
mit den Angaben nach § 9 Abs. 1 zu versehen und mit
dem Wort „Notfall-Verschreibung“ zu kennzeichnen. Die
Apotheke hat den verschreibenden Arzt, Zahnarzt oder
Tierarzt unverzüglich nach Vorlage der Notfall-Verschrei-
bung und möglichst vor der Abgabe des Betäubungs-
mittels über die Belieferung zu informieren. Dieser ist
verpflichtet, unverzüglich die Verschreibung auf einem
Betäubungsmittelrezept der Apotheke nachzureichen, die
die Notfall-Verschreibung beliefert hat. Die Verschreibung
ist mit dem Buchstaben „N“ zu kennzeichnen. Die Notfall-
Verschreibung ist dauerhaft mit dem in der Apotheke
verbleibenden Teil der nachgereichten Verschreibung zu
verbinden.

§ 9

Angaben auf dem Betäubungsmittelrezept

(1) Auf dem Betäubungsmittelrezept sind anzugeben:

1. Name, Vorname und Anschrift des Patienten, für den
das Betäubungsmittel bestimmt ist; bei tierärztlichen
Verschreibungen die Art des Tieres sowie Name, Vor-
name und Anschrift des Tierhalters,

2. Ausstellungsdatum,

3. Arzneimittelbezeichnung, soweit dadurch eine der
nachstehenden Angaben nicht eindeutig bestimmt ist,
jeweils zusätzlich Bezeichnung und Gewichtsmenge
des enthaltenen Betäubungsmittels je Packungsein-
heit, bei abgeteilten Zubereitungen je abgeteilter Form,
Darreichungsform,

4. Menge des verschriebenen Arzneimittels in Gramm
oder Milliliter, Stückzahl der abgeteilten Form oder
Größe und Anzahl der Packungseinheiten,

5. Gebrauchsanweisung mit Einzel- und Tagesgabe
oder im Falle, daß dem Patienten eine schriftliche
Gebrauchsanweisung übergeben wurde, der Vermerk
„Gemäß schriftlicher Anweisung“; im Falle des § 5
Abs. 7 zusätzlich die Reichdauer des Substitutions-
mittels in Tagen,

6. in den Fällen des § 2 Abs. 2 und des § 4 Abs. 2 der
Buchstabe „A“, in den Fällen des § 5 Abs. 3 der
Buchstabe „S“, in den Fällen des § 7 Abs. 5 Satz 2 der
Buchstabe „K“, in den Fällen des § 8 Abs. 6 Satz 4 der
Buchstabe „N“,

7. Name des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder
Tierarztes, seine Berufsbezeichnung und Anschrift
einschließlich Telefonnummer,

8. in den Fällen des § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 3
der Vermerk „Praxisbedarf“ anstelle der Angaben in
den Nummern 1 und 5,

9. Unterschrift des verschreibenden Arztes, Zahnarztes
oder Tierarztes, im Vertretungsfall darüber hinaus der
Vermerk „i.V.“.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind dauerhaft zu ver-
merken und müssen auf allen Teilen der Verschreibung
übereinstimmend enthalten sein. Die Angaben nach den
Nummern 1 bis 8 können durch eine andere Person als
den Verschreibenden erfolgen. Im Falle einer Änderung
der Verschreibung hat der verschreibende Arzt die
Änderung auf allen Teilen des Betäubungsmittelrezeptes
zu vermerken und durch seine Unterschrift zu bestätigen.

§ 10

Betäubungsmittelanforderungsschein

(1) Betäubungsmittel für den Stationsbedarf nach § 2
Abs. 4, § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 4 dürfen nur auf einem
dreiteiligen amtlichen Formblatt (Betäubungsmittelan-
forderungsschein) verschrieben werden. Die Teile I und II
der Stationsverschreibung sind zur Vorlage in der Apo-
theke bestimmt, Teil III verbleibt bei dem verschreibungs-
berechtigten Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt.

(2) Betäubungsmittelanforderungsscheine werden vom
Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte auf
Anforderung an den Arzt oder Zahnarzt, der ein Kranken-
haus oder eine Krankenhausabteilung leitet, den Tierarzt,
der eine Tierklinik leitet, oder den nach § 6 Abs. 2 be-
auftragten Arzt des Rettungsdienstes ausgegeben.

(3) Die numerierten Betäubungsmittelanforderungs-
scheine sind nur zur Verwendung in der vom anfordernden
Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt geleiteten Einrichtung
bestimmt. Sie dürfen vom anfordernden Arzt, Zahnarzt
oder Tierarzt an Leiter von Teileinheiten weitergegeben
werden. Über die Weitergabe ist ein Nachweis zu führen.

(4) Teil III der Stationsverschreibung und die Teile I
bis lll der fehlerhaft ausgefertigten Betäubungsmittel-
anforderungsscheine sowie die Nachweisunterlagen ge-
mäß Absatz 3 sind vom anfordernden Arzt, Zahnarzt
oder Tierarzt drei Jahre, von der letzten Eintragung an
gerechnet, aufzubewahren und auf Verlangen der nach
§ 19 Abs. 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes zustän-
digen Landesbehörde einzusenden oder Beauftragten
dieser Behörden vorzulegen.

§ 11

Angaben auf dem
Betäubungsmittelanforderungsschein

(1) Auf dem Betäubungsmittelanforderungsschein sind
anzugeben:

1. Name oder die Bezeichnung und die Anschrift der
Einrichtung, für die der Stationsbedarf bestimmt ist,

2. Ausstellungsdatum,

3. Bezeichnung der verschriebenen Arzneimittel nach § 9
Abs. 1 Nr. 3,

4. Menge der verschriebenen Arzneimittel nach § 9 Abs. 1
Nr. 4,

5. Name des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder
Tierarztes einschließlich Telefonnummer,

6. Unterschrift des verschreibenden Arztes, Zahnarztes
oder Tierarztes, im Vertretungsfall darüber hinaus der
Vermerk „i.V.“.

(2) Die Angaben nach Absatz 1 sind dauerhaft zu
vermerken und müssen auf allen Teilen der Stationsver-
schreibung übereinstimmend enthalten sein. Die Angaben
nach den Nummern 1 bis 5 können durch eine andere
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Person als den Verschreibenden erfolgen. Im Falle einer
Änderung der Stationsverschreibung hat der verschrei-
bende Arzt die Änderung auf allen Teilen des Betäubungs-
mittelanforderungsscheines zu vermerken und durch
seine Unterschrift zu bestätigen.

§ 12

Abgabe

(1) Betäubungsmittel dürfen vorbehaltlich des Ab-
satzes 2 nicht abgegeben werden:

1. auf eine Verschreibung,

a) die nach den §§ 1 bis 4 oder § 7 Abs. 2 für den
Abgebenden erkennbar nicht ausgefertigt werden
durfte,

b) bei deren Ausfertigung eine Vorschrift des § 7
Abs. 1 Satz 2, des § 8 Abs. 1 Satz 1 und 2 oder des
§ 9 nicht beachtet wurde,

c) die vor mehr als sieben Tagen ausgefertigt wurde
oder

d) die mit dem Buchstaben „K“ oder „N“ gekennzeich-
net ist;

2. auf eine Stationsverschreibung,

a) die nach den §§ 1 bis 4, § 7 Abs. 1 oder § 10 Abs. 3
für den Abgebenden erkennbar nicht ausgefertigt
werden durfte oder

b) bei deren Ausfertigung eine Vorschrift des § 10
Abs. 1 oder des § 11 nicht beachtet wurde;

3. auf eine Verschreibung nach § 8 Abs. 6, die

a) nicht nach Satz 2 gekennzeichnet ist oder

b) vor mehr als einem Tag ausgefertigt wurde.

(2) Bei Verschreibungen und Stationsverschreibungen,
die einen für den Abgebenden erkennbaren Irrtum enthal-
ten, unleserlich sind oder den Vorschriften nach § 9 Abs. 1
oder § 11 Abs. 1 nicht vollständig entsprechen, ist der
Abgebende berechtigt, nach Rücksprache mit dem ver-
schreibenden Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt Änderungen
vorzunehmen. Angaben nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 oder § 11
Abs. 1 Nr. 1 können durch den Abgebenden geändert oder
ergänzt werden, wenn der Überbringer der Verschreibung
oder der Stationsverschreibung diese Angaben nachweist
oder glaubhaft versichert oder die Angaben anderweitig
ersichtlich sind. Auf Verschreibungen oder Stationsver-
schreibungen, bei denen eine Änderung nach Satz 1 nicht
möglich ist, dürfen die verschriebenen Betäubungsmittel
oder Teilmengen davon abgegeben werden, wenn der
Überbringer glaubhaft versichert oder anderweitig ersicht-
lich ist, daß ein dringender Fall vorliegt, der die unverzüg-
liche Anwendung des Betäubungsmittels erforderlich
macht. In diesen Fällen hat der Apothekenleiter den
Verschreibenden unverzüglich über die erfolgte Abgabe
zu benachrichtigen; die erforderlichen Korrekturen auf
der Verschreibung oder der Stationsverschreibung sind
unverzüglich vorzunehmen. Änderungen und Ergänzun-
gen nach den Sätzen 1 und 2, Rücksprachen nach den
Sätzen 1 und 4 sowie Abgaben nach Satz 3 sind durch den
Abgebenden auf den Teilen I und II, durch den Verschrei-
benden, außer im Falle des Satzes 2, auf Teil lll der Ver-
schreibung oder der Stationsverschreibung zu vermerken.

(3) Der Abgebende hat auf Teil I der Verschreibung oder
der Stationsverschreibung folgende Angaben dauerhaft
zu vermerken:

1. Name und Anschrift der Apotheke,

2. Abgabedatum und

3. Namenszeichen des Abgebenden.

(4) Der Apothekenleiter hat Teil I der Verschreibungen
und Stationsverschreibungen nach Abgabedaten oder
nach Vorgabe der zuständigen Landesbehörde geordnet
drei Jahre aufzubewahren und auf Verlangen dem Bun-
desinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder der
nach § 19 Abs. 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes
zuständigen Landesbehörde einzusenden oder Beauf-
tragten dieser Behörden vorzulegen. Teil II ist zur Ver-
rechnung bestimmt.

(5) Der Tierarzt darf aus seiner Hausapotheke Be-
täubungsmittel nur  zur Anwendung bei einem von ihm
behandelten Tier und nur unter Einhaltung der für das
Verschreiben geltenden Vorschriften der §§ 1 und 4 Abs. 1
und 2 abgeben.

§ 13

Nachweisführung

(1) Der Nachweis von Verbleib und Bestand der Betäu-
bungsmittel in den in § 1 Abs. 3 genannten Einrichtungen
ist unverzüglich nach Bestandsänderung nach amtlichem
Formblatt zu führen. Es können Karteikarten oder Betäu-
bungsmittelbücher mit fortlaufend numerierten Seiten
verwendet werden. Die Aufzeichnung kann auch mittels
elektronischer Datenverarbeitung erfolgen, sofern jeder-
zeit der Ausdruck der gespeicherten Angaben in der
Reihenfolge des amtlichen Formblattes gewährleistet ist.
Im Falle des Überlassens eines Substitutionsmittels zum
unmittelbaren Verbrauch nach § 5 Abs. 5 Satz 1 sind
Verbleib und Bestand patientenbezogen nachzuweisen.

(2) Die Eintragungen über Zugänge, Abgänge und
Bestände der Betäubungsmittel sowie die Übereinstim-
mung der Bestände mit den geführten Nachweisen sind

1. von dem Apotheker für die von ihm geleitete Apotheke,

2. von dem Tierarzt für die von ihm geleitete tierärztliche
Hausapotheke und

3. von dem in den §§ 2 bis 4 bezeichneten, verschrei-
bungsberechtigten Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt für den
Praxis- oder Stationsbedarf,

4. von dem nach § 6 Abs. 2 beauftragten Arzt für die
Einrichtungen des Rettungsdienstes,

5. vom für die Durchführung der Krankenfürsorge Ver-
antwortlichen für das jeweilige Kauffahrteischiff, das
die Bundesflagge führt,

6. vom behandelnden Arzt im Falle des Nachweises nach
Absatz 1 Satz 4

am Ende eines jeden Kalendermonats zu prüfen und,
sofern sich der Bestand geändert hat, durch Namens-
zeichen und Prüfdatum zu bestätigen. Für den Fall, daß
die Nachweisführung mittels elektronischer Datenver-
arbeitung erfolgt, ist die Prüfung auf der Grundlage zum
Monatsende angefertigter Ausdrucke durchzuführen.

(3) Die Karteikarten, Betäubungsmittelbücher oder
EDV-Ausdrucke nach Absatz 2 Satz 2 sind in den in § 1
Abs. 3 genannten Einrichtungen drei Jahre, von der letzten
Eintragung an gerechnet, aufzubewahren. Bei einem
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Wechsel in der Leitung einer Krankenhausapotheke, einer
Einrichtung eines Krankenhauses, einer Tierklinik oder
eines Rettungsdienstes sind durch die in Absatz 2
genannten Personen das Datum der Übergabe sowie der
übergebene Bestand zu vermerken und durch Unterschrift
zu bestätigen. Die Karteikarten, die Betäubungsmittel-
bücher und die EDV-Ausdrucke sind auf Verlangen der
nach § 19 Abs. 1 Satz 3 des Betäubungsmittelgesetzes
zuständigen Landesbehörde einzusenden oder Beauf-
tragten dieser Behörde vorzulegen. In der Zwischenzeit
sind vorläufige Aufzeichnungen vorzunehmen, die nach
Rückgabe der Karteikarten und Betäubungsmittelbücher
nachzutragen sind.

§ 14

Angaben zur Nachweisführung

(1) Beim Nachweis von Verbleib und Bestand der
Betäubungsmittel sind für jedes Betäubungsmittel dauer-
haft anzugeben:

1. Bezeichnung, bei Arzneimitteln entsprechend § 9
Abs.1 Nr. 3,

2. Datum des Zugangs oder des Abgangs,

3. zugegangene oder abgegangene Menge und der sich
daraus ergebende Bestand; bei Stoffen und nicht
abgeteilten Zubereitungen die Gewichtsmenge in
Gramm oder Milligramm, bei abgeteilten Zuberei-
tungen die Stückzahl; bei flüssigen Zubereitungen, die
im Rahmen einer Behandlung angewendet werden, die
Menge auch in Millilitern,

4. Name oder Firma und Anschrift des Lieferers oder
des Empfängers oder die sonstige Herkunft oder der
sonstige Verbleib,

5. in Apotheken im Falle der Abgabe auf Verschreibung,
in Krankenhäusern und Tierkliniken im Falle des Er-
werbs auf Verschreibung, der Name und die Anschrift
des verschreibenden Arztes, Zahnarztes oder Tier-
arztes und die Nummer des Betäubungsmittelrezeptes
oder Betäubungsmittelanforderungsscheines.

Bestehen bei den in § 1 Abs. 3 genannten Einrichtungen
Teileinheiten, sind die Aufzeichnungen in diesen zu führen.

(2) Bei der Nachweisführung ist bei flüssigen Zuberei-
tungen die Gewichtsmenge des Betäubungsmittels, die in
der aus technischen Gründen erforderlichen Überfüllung
des Abgabebehältnisses enthalten ist, nur zu berück-
sichtigen, wenn dadurch der Abgang höher ist als der
Zugang. Die Differenz ist als Zugang mit „Überfüllung“
auszuweisen.

§ 15

Formblätter

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinpro-
dukte gibt die amtlichen Formblätter für das Verschreiben
(Betäubungsmittelrezepte und Betäubungsmittelanfor-
derungsscheine) und für den Nachweis von Verbleib
und Bestand (Karteikarten und Betäubungsmittelbücher)
heraus und macht sie im Bundesanzeiger bekannt.

§ 16

Straftaten

Nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 14 des Betäubungsmittel-
gesetzes wird bestraft, wer

1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbindung mit
Satz 2, ein Betäubungsmittel nicht als Zubereitung
verschreibt,

2. a) entgegen § 2 Abs. 1 oder 2 Satz 1, § 3 Abs. 1 oder
§ 5 Abs. 1 oder Abs. 3 Satz 2 für einen Patienten,

b) entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1, § 3 Abs. 2 Satz 1 oder
§ 4 Abs. 3 Satz 1 für seinen Praxisbedarf oder

c) entgegen § 4 Abs. 1 für ein Tier

andere als die dort bezeichneten Betäubungsmittel
oder innerhalb von 30 Tagen mehr als zwei Be-
täubungsmittel oder ein Betäubungsmittel über die
festgesetzte Höchstmenge hinaus oder unter Nicht-
einhaltung sonstiger Beschränkungen verschreibt,

3. entgegen § 2 Abs. 4, § 3 Abs. 3 oder § 4 Abs. 4

a) Betäubungsmittel für andere als die dort bezeich-
neten Einrichtungen,

b) andere als die dort bezeichneten Betäubungsmittel
oder

c) dort bezeichnete Betäubungsmittel unter Nichtein-
haltung der dort genannten Beschränkungen ver-
schreibt oder

4. entgegen § 7 Abs. 2 Betäubungsmittel für die Aus-
rüstung von Kauffahrteischiffen verschreibt.

§ 17

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 32 Abs. 1 Nr. 6 des
Betäubungsmittelgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder
leichtfertig

1. entgegen § 5 Abs. 8 Satz 2 und 3, auch in Verbindung
mit § 5 Abs. 10, § 7 Abs. 1 Satz 2 oder Abs. 4, § 8
Abs. 6 Satz 2, § 9 Abs. 1, auch in Verbindung mit § 2
Abs. 2 Satz 2, § 4 Abs. 2 Satz 2, § 5 Abs. 3 Satz 1, § 7
Abs. 5 Satz 3 oder § 8 Abs. 6 Satz 5, § 11 Abs. 1 oder
§ 12 Abs. 3 eine Angabe nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht in der vorgeschriebenen Form
macht,

2. entgegen § 5 Abs. 9 die erforderlichen Maßnahmen
nicht oder nicht vollständig dokumentiert oder der
zuständigen Landesbehörde die Dokumentation nicht
zur Einsicht und Auswertung vorlegt,

3. entgegen § 8 Abs.1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 7
Abs. 1, Betäubungsmittel nicht auf einem gültigen
Betäubungsmittelrezept oder entgegen § 10 Abs. 1
Satz 1, auch in Verbindung mit § 6 Abs. 1, Betäubungs-
mittel nicht auf einem gültigen Betäubungsmittelanfor-
derungsschein verschreibt,

4. entgegen § 8 Abs. 3 für seine Verwendung bestimmte
Betäubungsmittelrezepte überträgt oder bei Aufgabe
der Tätigkeit dem Bundesinstitut für Arzneimittel und
Medizinprodukte nicht zurückgibt,

5. entgegen § 8 Abs. 4 Betäubungsmittelrezepte nicht
gegen Entwendung sichert oder einen Verlust nicht
unverzüglich anzeigt,

6. entgegen § 8 Abs. 5, §10 Abs. 4 oder §12 Abs. 4 Satz 1
die dort bezeichneten Teile der Verschreibung oder
Stationsverschreibung nicht oder nicht vorschrifts-
mäßig aufbewahrt,
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7. entgegen § 8 Abs. 6 Satz 4 die Verschreibung nicht
unverzüglich der Apotheke nachreicht,

8. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 3 keinen Nachweis über die
Weitergabe von Betäubungsmittelanforderungsschei-
nen führt oder

9. einer Vorschrift des § 13 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 oder 3
oder des § 14 über die Führung von Aufzeichnungen,
deren Prüfung oder Aufbewahrung zuwiderhandelt.

§ 18

Übergangsvorschriften

(1) § 5 Abs. 3 Satz 2 findet auf das Verschreiben
eines Substitutionsmittels für Betäubungsmittelabhän-
gige, denen vor Inkrafttreten dieser Verordnung Codein
oder Dihydrocodein zur Substitution verschrieben wurde,
ab dem 1. Juli 1998 Anwendung.

(2) § 5 Abs. 7 Nr. 1 gilt auch als erfüllt, wenn zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung in derselben
Praxis mindestens sechs Monate Codein oder Dihydro-
codein zum Zweck der Substitution für einen Patienten
verschrieben wurde.

Artikel 4 

Änderung der
Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung

§ 15 der Betäubungsmittel-Außenhandelsverordnung
vom 16. Dezember 1981 (BGBI. I S. 1420), die zuletzt
durch Artikel 3 § 4 des Gesetzes vom 24. Juni 1994
(BGBI. I S. 1416) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:

„Vereinfachter grenzüberschreitender Verkehr“.

2. Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 angefügt:

„(3) Die Vorschriften der §§ 7 bis 12 finden keine
Anwendung auf Betäubungsmittel, die in Katastro-
phenfällen durch Hilfsorganisationen, Hersteller oder
andere Lieferanten, die eine entsprechende Erlaubnis
gemäß § 3 Abs. 1 des Betäubungsmittelgesetzes
besitzen, auf der Grundlage der Model Guidelines
for the International Provision of Controlled Medi-
cines for Emergency Medical Care der Weltgesund-
heitsorganisation (Dokument WHO/PSA/96.17; Welt-
gesundheitsorganisation, 1211 Genf 27, Schweiz)
ausgeführt werden.“

Artikel 5

Bekanntmachungserlaubnis

Der Bundesminister für Gesundheit kann den Wortlaut
der Anlagen I bis lll des Betäubungsmittelgesetzes in
der vom Inkrafttreten dieser Verordnung an geltenden
Fassung im Bundesgesetzblatt bekanntmachen.

Artikel 6

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1998 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Betäubungsmittel-Verschreibungs-
verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom
16. September 1993 (BGBI. I S. 1637), zuletzt geändert
durch Artikel 3 § 2 des Gesetzes vom 24. Juni 1994
(BGBI. I S. 1416), außer Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 20. Januar 1998

D e r  B u n d e s k a n z l e r
Dr.  H e l m u t  K o h l

D e r  B u n d e s m i n i s t e r  f ü r  G e s u n d h e i t
H o r s t  S e e h o f e r



Auf Grund des Gesetzes betreffend den Schutz
von Mustern auf Ausstellungen in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 424-2-1, veröffentlichten
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 17 des
Gesetzes vom 25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082), und
des § 35 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 3 des Markengesetzes vom
25. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3082, 1995 I S. 156) wird
bekanntgemacht:

I.

Der zeitweilige Schutz von Mustern und Marken wird
für die folgenden Ausstellungen gewährt:

1. „art antique – Internationale Kunst- und Antiquitäten-
messe Düsseldorf“
vom 7. bis 15. Februar 1998 in Düsseldorf

2. „Messe-Opening-München“
vom 14. bis 22. Februar 1998 in München

3. „rehavision ’98 – Messe und Forum für Rehabilitation
und Integration“
vom 4. bis 7. März 1998 in Leipzig

4. „85. GDS – Internationale Schuhmesse Düsseldorf“
vom 19. bis 22. März 1998 in Düsseldorf

5. „REIFEN INTERNATIONAL ’98 – Weltmarkt der Reifen-
branche“
vom 19. bis 22. Mai 1998 in Essen

6. „EXPO ’98 Lisbon – The Oceans, a heritage for the
future“ („Die Ozeane, ein Erbe für die Zukunft“)
vom 22. Mai bis 30. September 1998 in Lissabon,
Portugal

7. „MIDEST Leipzig – Die Zuliefermesse für Komponen-
ten und Teile“
vom 9. bis 12. Juni 1998 in Leipzig

8. „METAV 98 – Die internationale Messe für Fertigungs-
technik und Automatisierung Düsseldorf“
vom 16. bis 20. Juni 1998 in Düsseldorf

9. „Erlebniswelt aktiv leben 98 Verbraucher-Ausstellung“
vom 15. bis 23. August 1998 in Düsseldorf

10. „GLASTEC 98 – 15. Internationale Fachmesse Maschi-
nen – Ausrüstungen – Anwendungen – Produkte“
vom 1. bis 5. September 1998 in Düsseldorf

11. „EUROBIKE 1998 – Internationale Fahrradmesse“
vom 3. bis 6. September 1998 in Friedrichshafen

12. „InterMopro 98 – Internationale Fachmesse Molkerei-
produkte mit Sonderschau Food plus …“
vom 6. bis 9. September 1998 in Düsseldorf

13. „InterCool 98 – Internationale Fachmesse Tiefkühl-
kost, Speiseeis und Kältetechnik mit Sonderschau
Food plus …“
vom 6. bis 9. September 1998 in Düsseldorf

14. „InterMeat 98 – Internationale Fachmesse Fleisch und
Wurst mit Sonderschau Food plus …“
vom 6. bis 9. September 1998 in Düsseldorf

15. „hogatec 98 – Internationale Messe Hotellerie,
Gastronomie, Gemeinschaftsverpflegung“
vom 13. bis 17. September 1998 in Düsseldorf

16. „86. GDS – Internationale Schuhmesse Düsseldorf“
vom 17. bis 20. September 1998 in Düsseldorf

17. „art multiple – Internationale Kunstmesse für Graphik,
Skulptur, Objekt Düsseldorf“
vom 1. bis 4. Oktober 1998 in Düsseldorf

18. „security 98 – 13. Internationale Sicherheits-Fach-
messe mit Kongress“
vom 6. bis 9. Oktober 1998 in Essen

19. „ESSEN-MOTOR-SHOW INTERNATIONAL ’98“
vom 27. November bis 6. Dezember 1998 in Essen

20. „’99 International Horticultural Exposition Kunming“
vom 1. Mai bis 31. Oktober 1999 in Kunming, Provinz
Yunnan, VR China

21. „EXPO 2005 – Beyond Development: Rediscovering
Nature’s Wisdom“
vom 25. März bis 25. September 2005 in Seto, Aichi,
Japan

II.

Die in der Bekanntmachung vom 28. Oktober 1997
(BGBl. I S. 2674) bezeichnete Veranstaltung

„TGA ’98 – 6. Internationale Fachausstellung für Techni-
sche Gebäudeausrüstung“,

die vom 30. September bis 3. Oktober 1998 in Leipzig
stattfinden wird, erhält den zeitweiligen Schutz von
Mustern und Marken unter der Bezeichnung

„SHKG Leipzig – Messe für Sanitär, Heizung, Klima &
Gebäudeautomation“.
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Bekanntmachung
über den Schutz von Mustern und Marken auf Ausstellungen

Vom 13. Januar 1998

Bonn, den 13. Januar 1998

B u n d e s m i n i s t e r i u m  d e r  J u s t i z
Im Auftrag

N i e d e r l e i t h i n g e r
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Auf Grund des § 3 Abs. 4 Satz 3 des Patentgesetzes in der Fassung der
Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1) werden folgende
Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris unterzeichneten
Abkommens über internationale Ausstellungen bekanntgemacht:

„EXPO ’98 Lisbon – The Oceans, a heritage for the future“ („Die Ozeane, ein Erbe
für die Zukunft“)
vom 22. Mai bis 30. September 1998 in Lissabon, Portugal

„’99 International Horticultural Exposition Kunming“
vom 1. Mai bis 31. Oktober 1999 in Kunming, Provinz Yunnan, VR China

„EXPO 2005 – Beyond Development: Rediscovering Nature’s Wisdom“
vom 25. März bis 25. September 2005 in Seto, Aichi, Japan

Bonn, den 13. Januar 1998

B u n d e s m i n i s t e r i u m  d e r  J u s t i z  
Im Auftrag

N i e d e r l e i t h i n g e r

Bekanntmachung
über den Schutz von Erfindungen auf internationalen Ausstellungen

Vom 13. Januar 1998

Die Verordnung zum Schutz gegen die Aujeszkysche Krankheit in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. November 1997 (BGBl. I S. 2701) ist wie folgt
zu berichtigen:

Dem § 4 ist nach Absatz 2 folgender Absatz anzufügen:

„(3) Die Bescheinigung nach Absatz 2 ist vom Besitzer der Tiere, in dessen
Bestand sie eingestellt wurden, ein Jahr lang aufzubewahren und der zuständi-
gen Behörde auf Verlangen zur Einsicht vorzulegen.“

Bonn, den 14. Januar 1998

B u n d e s m i n i s t e r i u m
f ü r  E r n ä h r u n g ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  F o r s t e n

Im Auftrag
Dr. Z w i n g m a n n

Berichtigung
der Bekanntmachung der Neufassung

der Verordnung  zum Schutz gegen die Aujeszkysche Krankheit

Vom 14. Januar 1998



Verkündungen im Bundesanzeiger
Gemäß § 1 Abs. 2 des Gesetzes über die Verkündung von Rechtsverordnungen

in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 114-1, veröffentlichten bereinigten Fassung
wird auf folgende im Bundesanzeiger verkündete Rechtsverordnungen nachrichtlich hingewiesen:

Datum und Bezeichnung der Verordnung Bundesanzeiger Tag des
Seite (Nr. vom) Inkrafttretens

18. 12. 97 Zwölfte Verordnung des Luftfahrt-Bundesamts zur Ände-
rung der Einhundertvierzehnten Durchführungsverordnung
zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für
An- und Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom
Verkehrsflughafen München) 417 (10 16. 1. 98) 29. 1. 98

96-1-2-114

19. 12. 97 Achte Verordnung des Luftfahrt-Bundesamts zur Änderung
der Hunderteinundsiebzigsten Durchführungsverordnung
zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Meldepunkten,
Streckenführungen und Reiseflughöhen für Flüge nach Instru-
mentenflugregeln im unteren kontrollierten Luftraum) 420 (10 16. 1. 98) 29. 1. 98

96-1-2-171

19. 12. 97 Achte Verordnung des Luftfahrt-Bundesamts zur Änderung
der Hundertzweiundsiebzigsten Durchführungsverordnung
zur Luftverkehrs-Ordnung (Festlegung von Meldepunkten,
Streckenführungen und Reiseflughöhen für Flüge nach Instru-
mentenflugregeln im oberen kontrollierten Luftraum) 421 (10 16. 1. 98) 29. 1. 98

96-1-2-172

5. 1. 98 Dritte Verordnung des Luftfahrt-Bundesamts zur Änderung
der Hundertsiebzigsten Durchführungsverordnung zur Luft-
verkehrs-Ordnung (Festlegung von Flugverfahren für An- und
Abflüge nach Instrumentenflugregeln zum und vom Flughafen
Hamburg) 609 (13 21. 1. 98) s. Art. 2

96-1-2-170
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Tag Inhal t Seite

22. 7. 97 Bekanntmachung des deutsch-srilankischen Abkommens über Finanzielle Zusammenarbeit  . . . . . . . 2

22. 10. 97 Bekanntmachung des deutsch-mazedonischen Abkommens über den grenzüberschreitenden Per-
sonen- und Güterverkehr auf der Straße  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

10. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens von 1990 über Vor-
sorge, Bekämpfung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ölverschmutzung  . . . . . . . . . . . . . . . . 8

10. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Protokolls von 1973 über Maßnahmen auf Hoher See
bei Fällen von Verschmutzung durch andere Stoffe als Öl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

13. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Europäischen Übereinkommens über die internatio-
nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

14. 11. 97 Bekanntmachung des deutsch-kroatischen Rückübernahmeabkommens und des Protokolls zur
Durchführung des Abkommens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

B u n d e s g e s e t z b l a t t

Te i l  II

Nr. 1, ausgegeben am 19. Januar 1998



Tag Inhal t Seite

14. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Schiffsvermessungs-Übereinkom-
mens von 1969  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

17. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich der Verträge des Weltpostvereins  . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

18. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens über die Registrierung von in den
Weltraum gestarteten Gegenständen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

18. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Freibord-Übereinkommens von 1966 15

18. 11. 97 Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens von 1972 über die Internationalen
Regeln zur Verhütung von Zusammenstößen auf See  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Dieser Ausgabe des Bundesgesetzblatts sind für die Abonnenten die Titelblätter für die Bände 1 und 2, die Zeitliche Übersicht
und das Sachverzeichnis für den Jahrgang 1997 des Bundesgesetzblatts Teil II beigefügt.

Den Abonnenten des Bundesgesetzblatts Teil II wird die am 12. Januar 1998 ausgegebene Neuauflage des Fundstellennachweises B
(Völkerrechtliche Vereinbarungen, Verträge zur Vorbereitung und Herstellung der Einheit Deutschlands),

abgeschlossen am 31. Dezember 1997, gesondert übersandt.
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